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343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 1 von 318

www.parlament.gv.at



, 
t 
L 

I 

GZ 10.044/7-1.9/93 

.... • ... ... 
E N T W U R F 

Bundesgesetz fiber das militärische Disziplinarrecht 

(Heeresdisziplinargesetz 1994 - HDG 1994) 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)2 von 318

www.parlament.gv.at



I 

, , 

GZ 10.044/7-1.9/93 

... ... .. 
E N T W U R F 

Bundesgesetz über das militärische Disziplinarrecht 

(Beeresdisziplinargesetz 1994 - BOG 1994) 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 318

www.parlament.gv.at



• 

• 

• 

Bundesgesetz über das militärische 

Disziplinarrecht 

(Heeresdisziplinargesetz 1994 - HDG 1994) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

§ 10. 

§ 11-

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

§ 15. 

§ 16 • 

I N H ALT S VER Z EIe H N I S 

ALLGEMEINER TEIL 

1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 

Pflichtverletzungen 

Ver;ährung 

Anzeige strafbarer Handlungen 

Zusammentreffen strafbarer Handlungen mit Pflichtverlet­

zungen 

Strafbemessung und Schuldspruch ohne Strafe 

Verlautbarung von Entscheidungen über Pflichtverletzungen 

Führungsblätter und Aufbewahrung der Akten 

Verantwortlichkeit der Soldatenvertreter 

Gnadenrecht des Bundespräsidenten 

2. Hauptstück 

Organisatorische Bestimmungen 

Disziplinarbehörden 

Einheitskommandanten 

Disziplinarvorgesetzte 

Wahrnehmung der disziplinären Befugnisse 

Kommissionen im Disziplinarverfahren 

Bestellung der Kommissionsmitglieder 
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§ 17. Ruhen .und Enden der Mitqliedschaft zu Kommissionen 

§ 18. Disziplinarsenate 

§ 19. Disziplinaranwalt 

§ 20. Schriftführer. Personal- und Sachaufwand 

3. Hauptstück 

Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

§ 21. Verfahrensarten 

§ 22. Mitteilung von Disziplinarmaßnahmen 

§ 23. Anwendung des Allgemeinen 

gesetzes 1991 

§ 24. Zuständigkeit 

Verwaltunqsverfahrens-

§ 25. Verbindung und Trennunq von Disziplinarverfahren 

§ 26. Verschwieqenheitspflicht 

§ 27. 

§ 28. 

§ 29 • 

§ 30. 

§ 31. 

§ 32. 

§ 33. 

§ 34. 

§ 35. 

§ 36. 

§ 37. 

§ 38. 

Parteien 

Verteidiqunq 

Zustellunq 

Ladunqen 

Fristenberechnunq 

Verfahrensqrundsätze 

Befreiunq von der Zeuqenpflicht 

Mitteilunqen an die öffentlichkeit 

Ordentliche Rechtsmittel 

Außerordentliche Rechtsmittel 

Kosten und Gebühren 

Mitwirkunq im Disziplinarverfahren 
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4. Hauptstück . 

Sicherungsmaßnahmen 

1. Abschnitt 

Dienstenthebung 

§ 39. Voraussetzungen, Zuständigkeit und Dauer 

§ 40. Bezugskürzung 

§ 41. Verfahren 

§ 42. Dienstenthebung von Soldaten, die Präsenzdienst leisten 

2. Abschnitt 

Vorläufige Festnahme 

§ 43. Voraussetzungen, Zuständigkeit und Dauer 

§ 44. Anhaltung im Haftraum 

§ 45. 

§ 46. 

§ 47. 

§ 48. 

§ 49. 

BESONDERER TEIL 

1. Hauptstück 

Disziplinarstrafen 

1. Abschni tt 

Disziplinarstrafen für Soldaten, die den Grundwehrdienst 

leisten 

Arten der Strafen 

Geldbuße 

Ausgangsverbot 

Unfähigkeit zur Beförderung und Degradierung 

Ersatzgeldstrafe 
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2. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Soldaten. die nicht den 

Grundwehrdienst leisten 

§ 50. Arten der Strafen 

§ 51. Geldbuße und Geldstrafe 

§ 52. Entlassung 

§ 53. Unfähigkeit zur Beförderung und Degradierung 

§ 54. Sicherung der Einbringlichkeit von Geldbuße und Geldstrafe 

§ 55. Finanzielle Zuwendung an Angehörige 

3. Abschnitt 

Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Miliz­

und Reservestandes 

§ 56. Degradierung 

4. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Berufssoldaten des 

Ruhestandes 

§ 57. Arten der Strafen 

2. Hauptstück 

Besondere Verfahrensbestimmungen 

1. Abschnitt 

Kommandantenverfahren 

§ 58. Anwendungsbereich 
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§ 59. 

§ 60. 

§ 61. 

§ 62. 

§ 63. 

§ 64. 

§ 65. 

§ 66. 

§ 67. 

§ 68. 

§ 69. 

§ 70. 

§ 71. 

§ 72. 

§ 73. 

§ 74. 

§ 75. 

§ 76. 

- 5 -

Zuständigkeit 

Einleitung des Verfahrens 

Ordentliches Verfahren 

Disziplinarerkenntnis 

Abgekürztes Verfahren und Disziplinarverfügunq 

Berufunq 

Einspruch gegen Disziplinarverfügungen 

Aufhebung von Entscheidungen 

2. Abschnitt 

Kommissionsverfahren 

Disziplinaranzeige 

Entscheidungen der Disziplinarsenate 

Akteneinsicht 

Verteidiqunq 

Einleitung des Verfahrens 

Verhandlungsbeschluß 

Mündliche Verhandlung 

Disziplinarerkenntnis 

Berufungsfrist 

Verfahren vor der Disziplinaroberkornrnission 

3. Hauptstück 

Vollstreckung und Wirkungen von Disziplinarstrafen 

§ 77. Veranlassung und Zeitpunkt der Vollstreckung 

§ 78. Hereinbringung von Verpflichtunqen zu Geldleistunqen 

§ 79. Wirkunqen von Pflichtverletzunqen 
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SCHLUSSTEIL 

1. Hauptstück 

Disziplinarrecht im Einsatz 

§ 80. Anwendungsbereich 

§ 81. Disziplinarstrafen 

§ 82. Verfahren 

§ 83. Ubergangsbestimmungen 

§ 84. 

§ 85. 

§ 86. 

§ 87. 

§ 88. 

§ 89. 

§ 90. 

2. Hauptstück 

Schlußbestimmungen 

Änderung der rechtlichen Stellung 

Abgaben- und Gebührenfreiheit 

Handlungsfähigkeit von Minderiährigen 

Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

In- und Außerkrafttreten 

Ubergangsbestimmungen 

Vollziehung 
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ALLGEMEINER TEIL 

1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist. soweit darin nicht ande­

res bestimmt ist. anzuwenden auf 

1. Soldaten. 

2. Wehrpflichtige des Miliz- und Reservestandes. die einen 

höheren Dienstgrad als Wehrmann führen. und 

3. Berufssoldaten des Ruhestandes. 

Für Berufssoldaten des Ruhestandes gelten ausschließlich die für 

diese Personen vorqesehenen Bestimmungen. auch wenn diese Perso­

nen zugleich Wehrpflichtige des Miliz- und Reservestandes sind. 

(2) Berufssoldaten des Ruhestandes nach diesem Bundesqesetz 

sind 

1. Berufsoffiziere des Ruhestandes und 

2. Beamte des Ruhestandes. die bis zu ihrem Ausscheiden aus 

dem Dienststand zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 

auf Grund des § 11 des Wehrqesetzes 1990 (WG). BGBl. Nr. 

305. herangezogen worden waren. 
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Pflichtverletzungen' 

§ 2. (1) Soldaten sind disziplinär zur Verantwortung zu 

ziehen wegen 

1. Verletzung der ihnen im Präsenzstand auferlegten Pflichten 

oder 

2. gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder Reserve­

stand auferlegten Pflichten oder 

3. einer im Miliz- oder Reservestand begangenen Handlung oder 

Unterlassung, die es nicht zuläßt, sie ohne Nachteil für 

den Dienst und damit für das Ansehen des Bundesheeres in 

ihrem Dienstgrad zu belassen. 

(2) Wehrpflichtige des Miliz- und Reservestandes sind diszi­

plinär zur Verantwortung zu ziehen wegen 

1. Verletzung der Pflichten, die ihnen im Präsenzstand aufer­

legt waren, oder 

2. gröbl icher Verl etzung der ihnen im Mil iz- oder Reserve­

stand auferlegten Pflichten oder 

3. Erschleichung eines Dienstgrades oder 

4. einer im Miliz- oder Reservestand begangenen Handlung oder 

Unterlassung, die es nicht zuläßt, sie ohne Nachteil für 

den Dienst und dami t für das Ansehen des Bundesheeres in 

ihrem Dienstgrad zu belassen. 

(3) Berufssoldaten des Ruhestandes sind disziplinär zur Ver­

antwortung zu ziehen 

1. wegen Verletzung der Pflichten. die ihnen im Dienststand 

auferlegt waren. oder 

2. wegen gröblicher Verletzung der ihnen im Ruhestand aufer­

legten Pflichten oder. 

3. wenn sie noch wehrpflichtig sind. überdies weqen 
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a) gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder Reserve­

stand auferlegten Pflichten oder 

b) Erschleichung eines Dienstgrades oder 

c) einer im Mil iz- oder Reservestand begangenen Handl unq 

oder Unterlassung. die es nicht zuläßt. sie ohne Nach­

teil für den Dienst und damit für das Ansehen des Bun­

desheeres in ihrem Dienstgrad zu belassen. 

(4) Disziplinär strafbar ist nur. wer schuldhaft handelt. Die 

§§ 5 und 6 sowie die §§ 8 bis 11 des Strafgesetzbuches (StGB). 

BGBl. Nr. 60/1974. über Vorsatz und Fahrlässigkeit sowie über 

Irrtum. Notstand und Zurechnungsunfähigkeit sind anzuwenden. 

(5) Soldaten sind disziplinär nicht zur Verantwortung zu 

ziehen. wenn nach Ansicht des Vorgesetzten eine Belehrung oder 

eine Ermahnung ausreicht. 
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Ver;ährung 

§ 3. (1) Ein Verdächtiqer darf wegen einer Pflichtverlet­

zung nicht mehr bestraft werden. wenn qeqen ihn ein Disziplinar­

verfahren nicht eingeleitet wurde 

1. innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt. an dem die 

Pflichtverletzung einer für den Verdächtigen in Betracht 

kommenden Dis2iplinarbehörde erster Instanz zur Kenntnis 

gelanqt ist. und 

2. innerhalb von drei Jahren seit Beendiqunq der Pflichtver­

letzunq. 

(2) Hat der Sachverhalt. der einer Pflichtverletzunq zuqrunde 

1 iegt. zu einer strafgerichtl ichen Verurteil ung qeführt und ist 

die strafrechtliche Ver;ährungsfrist nach den §§ 57 und 58 StGB 

für diesen Sachverhalt länqer als die Drei;ahresfrist nach 

Abs. 1 Z 2. so tritt an die Stelle dieser Frist die strafrechtli­

che Ver;ährungsfrist. In diesen Fällen ist die Ein;ahresfrist 

nach Abs. 1 Z 1 nicht anzuwenden. 

(3) Der Lauf der Fristen nach den Abs. 1 und 2 wird gehemmt 

1. für den Zeitraum zwischen dem Erstatten der Stra fanzeiqe 

durch den Disziplinarvorqesetzten und dem Einlanqen 

a) der Mitteilung des Staatsanwaltes über die Zurücklegunq 

der Strafanzeige oder 

b) der Mitteilunq über die Beendigunq des bei Gericht 

anhänqiqen Strafverfahrens 

beim Disziplinarvorqesetzten oder 

2. für die Dauer eines bei Gericht anhänqiqen Strafverfahrens 

oder 

3. für den Zeitraum zwischen dem Erstatten der Anzeiqe an die 

Verwaltungsbehörde durch den Disziplinarvorqesetzten und 

dem Einlanqen 
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al der .Mitteilung der Verwaltungsbehörde über das Absehen 

von der Einleitung eines Strafverfahrens oder 

bl der Mitteilung über die Beendigung des Strafverfahrens 

beim Disziplinarvorgesetzten oder 

4. für die Dauer eines Verwaltungsstrafverfahrens oder 

5. in den Fällen des § 28 des Bundes-Personalvertretungsgeset­

zes (PVGl. BGBI. Nr. 133/1967. 

al für den Zeitraum ab AntragsteIlung der Disziplinarbehör­

de auf Erteil ung der Zustimmung bis zur Entscheidung 

durch das zuständige Personalvertretungsorgan oder 

bl für die Dauer eines Verfahrens vor der Personalvertre­

tungs-Aufsichtskommission. 

wenn der der Pflichtverletzung zugrunde liegende Sachverhalt in 

allen diesen Fällen Gegenstand einer solchen Anzeige oder eines 

solchen Verfahrens ist. 
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Anzeige strafbarer Handlungen 

§ 4. Liegt der Verdacht einer von Amts weqen zu verfolqen­

den qerichtl ich stra fbaren Handl ung vor. die auch den Verdacht 

~iner Pflichtverletzung begründet. so hat der Disziplinarvorge­

setzte des Verdächtigen die Strafanzeige an die Staatsanwal t­

schaft zu erstatten. 
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Zusammentreffen strafbarer Handlungen mit Pf1ichtverletzunqen 

§ 5. 

strafbare 

(1) Treffen gerichtlich oder verwaltunqsbehördlich 

Handlungen mit Pflichtverletzungen zusammen. so ist 

von der disziplinären Verfolgung abzusehen. wenn 

1. dies ohne Verletzung dienstlicher Interessen möglich ist. 

2. der Pflichtverletzunq ausschließlich der für einen gericht­

lich oder verwal tunqsbehördlich strafbaren Tatbestand 

maßqebende Sachverhalt zuqrunde liegt und 

3. der dieser Pf1 ichtverletzung Verdächtige wegen des Tatbe­

standes nach Z 2 durch ein Strafgericht oder eine Verwal­

tungsbehörde rechtskräftig bestraft wurde. 

Ein dienstliches Interesse nach Z 1 an der disziplinären Verfol­

qung lieqt insbesondere dann vor. wenn anzunehmen ist. daß die 

Verhänqunq einer Disziplinarstrafe erforderlich ist. um den 

Verdächtiqen von weiteren Pflichtverletzungen abzuhalten oder um 

Pflichtverletzunqen anderer Personen entgegenzuwirken. 

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch eines rechts­

kräftigen strafgerichtlichen Urteiles zuqrunde gelegte Tatsachen­

feststellung qebunden. Diese Behörde darf auch nicht eine Tatsa­

che als erwiesen annehmen. die das Gericht im Urteil als nicht 

erwiesen anqenommen hat. 

(3) Hat die Disziplinarbehörde Strafanzeige oder Anzeiqe an 

die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von 

einem anhänqigen strafgerichtl ichen Verfahren oder Verwal tungs­

strafverfahren. so ist ein Disziplinarverfahren zu unterbrechen. 

bis 

1. die Mitteilung 
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a) des. Staatsanwal tes. daß die Strafanzeige zurückgelegt 

worden ist. oder 

b) der Verwaltungsbehörde. daß von der Einleitung eines 

Strafverfahrens abgesehen worden ist. 

beim Disziplinarvorgesetzten eingelangt ist oder 

2. das strafgerichtliche Verfahren oder das Verwaltungsstraf­

verfahren rechtskräftig abgeschlossen oder das ;eweilige 

Verfahren. wenn auch nur vorläufig. eingestellt worden ist. 

(4) Pflichtverletzungen. die zugleich eine nach dem Militär­

strafgesetz (MilStG). BGBL Nr. 344/1970. mit nicht mehr als 

sechsmonatiger Freiheitsstrafe bedrohte strafbare Handl ung dar­

stellen, sind entgegen dem Abs. 3 ohne Unterbrechung des Diszi­

pl inarverfahrens unverzüglich diszipl inär zu ahnden. Dies gil t 

auch für Pflichtverletzungen. die zugleich eine nach dem ~lilitär­

strafgesetz mit mehr al s sechsmonatiger, aber nicht mehr al s 

zweiiähriger Freiheitsstrafe bedrohte strafbare Handlung darstel­

len. sofern die unverzügliche disziplinäre Ahndung zur Aufrecht­

erhaltung der Disziplin und Ordnung zwingend geboten erscheint. 

(5) Im Falle einer unverzüglichen disziplinären Ahndung nach 

Ahs. 4 hat der Disziplinarvorgesetzte des Beschuldigten die 

Einleitung des Disziplinarverfahrens sowie dessen Einstellung 

oder rechtskräftigen Abschluß dem Staatsanwalt mitzuteilen. Die 

Mitteilung der Einleitung tritt an die Stelle der Strafanzeige. 
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Strafbemessung und Schuldspruch ohne Strafe 

§ 6. (ll Das Maß für die Höhe einer Disziplinarstrafe ist 

die Schwere der Pflichtverletzung. Dabei ist unter Bedachtnahme 

auf frühere Pflichtverletzungen. die im Führungsblatt festgehal­

ten sind. darauf Rücksicht zu nehmen. inwieweit die beabsichtiq­

te Strafhöhe erforderlich ist. um den Beschuldigten von der 

Begehung weiterer Pflichtverletzungen abzuhalten oder um Pflicht­

verletzungen anderer _ Personen entgegenzuwirken. Darüber hinaus 

sind zu berücksichtigen 

1. die nach dem Strafgesetzbuch für die Strafbemessung maßge­

benden Umstände und 

2. die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Beschuldigten. 

(21 Wird über mehrere Pflichtverletzungen desselben Beschul­

digten gemeinsam erkannt. so ist nur eine Strafe zu verhängen. 

(31 Wurde von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde 

wegen des einer Pflichtverletzung zuqrunde liegenden Sachverhal­

tes eine Strafe rechtskräftig verhängt. so ist bei der Strafbe­

messung im Disziplinarverfahren auf diese Strafe Bedacht zu 

nehmen. 

(41 Im Fall e eines Schuldspruches kann von der Verhängung 

einer Strafe abgesehen werden (Schuldspruch ohne Strafel. wenn 

1. das Absehen ohne Verl etzung dienstl icher Interessen möq­

lich ist und 

2. nach den Umständen des Falles und nach der Persönlichkeit 

des Beschuldigten angenommen werden kann. daß ein Schuld­

spruch allein genügen wird. den Beschuldigten von weiteren 

Pflichtverletzungen abzuhalten. 
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Verlautbarung von Entscheidungen über' Pflichtverletzungen 

§ 7. (1) Im mil i tärischen Dienstbereich sind nach Eintri tt 

der Rechtskraft zu verlautbaren 

1. Disziplinarverfügungen und Disziplinarerkenntnisse. 

2. gerichtliche Verurteilungen und Strafverfügungen und 

3. verwaltungsbehördliche Straferkenntnisse und Strafverfüqun-

gen. 

sofern die Verlautbarung erforderlich ist. um der Begehunq von 

Pflichtverletzungen entgegenzuwirken. Eine Verlautbarung nach 

den Z 2 und 3 ist nur zulässiq. sofern sich diese Entscheidungen 

auf den einer Pfl ichtverletzung zugrunde liegenden Sachverhal t 

beziehen. 

(2) Die Verlautbarung ist für den ;eweiligen Zuständigkeitsbe­

reich anzuordnen 

1. für Disziplinarverfügungen sowie für Disziplinarerkennt­

nisse im Kommandantenverfahren von der Disziplinarbehörde. 

die in erster Instanz entschieden hat. und 

2. für Diszipl inarerkenntni sse im Kommissionsverfahren sowie 

für Urteile. Straferkenntnisse und -verfüqunqen vom Diszi­

plinarvorqesetzten des Betroffenen. 

(3) Die Verlautbarung kann unter Berücksichtigung der Art und 

Schwere der Pflichtverletzung nach den disziplinären Erfordernis­

sen auf bestimmte Teile oder Personengruppen des Zuständigkeits­

bereiches nach Abs. 2 beschränkt werden. 

(4) Häl t die nach Abs. 2 zuständige Diszi pl inarbehörde die 

Verlautbarung in einem qrößeren Bereich zur Aufrechterhaltung 

der Diszipl in für angebracht. so hat diese Behörde bei dem für 

diesen Bereich zuständigen Vorqesetzten um die Verlautbarung zu 
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ersuchen. Dieser Vorgesetzte hat dem Ersuchen nach Maßgabe des 

Abs. 1 zu entsprechen. 

(S) Die Verlautbarung hat ohne Namensnennung des Betroffenen 

zu enthalten 

1. den der Entscheidung nach Abs. 1 zuqrunde lieqenden Sach­

verhalt. 

2. die verletzten-Pflichten und 

3. die verhängte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Strafe. 

Sie hat auf die für Dienstanweisungen im Bundesheer übliche Art 

zu erfolgen. 
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F.ührungsblätter und Aufbewahrung der Akten 

§ 8. (1) Nach Eintritt der Rechtskraft einer Disziplinarver­

fügung oder eines Disziplinarerkenntnisses sind in einem Füh­

rungsblatt festzuhalten 

1. die Pflichtverletzunq. 

2. die verhängte Disziplinarstrafe oder ein Schuldspruch ohne 

Strafe und 

3. der Zeitpunkt der Rechtskraft der zuqrunde liegenden Ent­

scheidunq. 

Bei schriftlichen Disziplinarverfüqungen und Disziplinarerkennt­

nissen dient eine Durchschrift oder Kopie als FUhrunqsblatt. FUr 

Berufssoldaten des Ruhestandes. die nicht mehr wehrpflichtiq 

sind. ist kein FUhrungsblatt anzuleqen. 

(2) Die Führungsblätter sind nach Vollstreckung der Diszipli­

narstrafe. frühestens ;edoch nach Ablauf von drei Jahren ab 

Rechtskraft der DisziplinarverfUqung oder des Disziplinarerkennt­

nisses zu vernichten. Dies gil t nicht fUr Führunqsblätter • in 

denen die Disziplinarstrafe der Entlassunq festgehalten wurde. 

(3) Nach Einstellung oder rechtskräftiqem Abschluß eines 

Disziplinarverfahrens sind die Akten über dieses Verfahren unter 

Verschluß aufzubewahren. 
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~erantwortlichkeit der Soldatenvertreter 

§ 9. Soldatenvertreter dürfen wegen Äußerungen und Handlun­

gen, die in Ausübung ihrer Funktion erfolgt sind. disziplinär 

nicht zur Verantwortung gezogen werden. 
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Gnadenrecht des Bundespräsidenten 

(Verfassungsbestimmungl Dem Bundespräsidenten steht 

1. die ach diesem Bundesgesetz verhängten Disziplinarstrafen 

zu diese Strafen und Schuldsprüche ohne Stra­

fe z erlassen oder die ;eweiligen Rechtsfolqen nachzuse­

d 

2. anzuordnen. daß ein Disziplinarverfahren nicht einqeleitet 

oder ein eingeleitetes Disziplinarverfahren eingestellt 

wird. 
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2. Hauptstück . 

Organisatorische Bestimmungen 

Disziplinarbehörden 

§ 11. Disziplinarbehörden sind 

1. die Einheitskommandanten, 

2. die Disziplinarvorgesetzten und 

3. die Kommissionen im Disziplinarverfahren als 

al Disziplinarkommissionen und 

bl Disziplinaroberkommissionen. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)24 von 318

www.parlament.gv.at



- 22 -

Einheitskommandanten 

§ 12. (1 l Einheitskommandanten sind die Offiziere. denen der 

Befehl über eine Einheit übertragen ist. sowie die ihnen auf 

Grund der mil i tärischen Orqanisation GI eichgestell ten. Sie sind 

Disziplinarbehörde gegenüber den ihrer Befehlsgewalt unterstell­

ten Soldaten. Den Einheitskommandanten sind al s Diszipl inarbe­

hörden weiters gleichgestellt 

1. die Kommandanten 

al eines abgesonderten Kommandos oder 

bl eines Transportes oder 

cl eines Kurses 

;eweils gegenüber ienen ihrer disziplinären Befugnis 

schriftlich unterstellten Soldaten. die nicht einem nachge­

ordneten Einheitskommandanten unterstellt sind. 

2. die Kommandanten heereseigener Sanitätseinrichtungen gegen­

über ienen ihrer disziplinären Befugnis schriftlich unter­

stellten Soldaten. die in dieser Einrichtung 

al in dauernder. mindestens aber mehr als zweimonatiger 

Dienstverwendung stehen oder 

bl sich in stationärer Krankenbehandlung befinden und 

nicht einem nachgeordneten Einheitskommandanten unter­

stellt sind. 

3. die Kommandanten größerer mil i tärischer Dienststellen al s 

einer Einheit gegenüber den ihrer Befehl sgewal t unmi ttel­

bar unterstell ten Soldaten. soweit nicht ein Einhei tskom­

mandant oder ein Gleichgestellter nach den Z 1 oder 2 

zuständig ist und 

4. der Bundesminister für Landesverteidigung gegenüber 

a) Soldaten. die der Zentral stelle des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung angehören oder dieser dienstzuqe­

teilt sind. 

bl Offizieren mit einem höheren Dienstgrad als Oberst und 
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c) anderen Soldaten. soweit nicht ein Einheitskommandant 

oder ein Gleichgestellter nach den Z 1 bis 3 zuständig 

ist. 

(2) Gegenüber ranghöheren Soldaten steht den Einhei tskomman­

danten und den Gleichgestell ten nach Abs. 1 Z 1 und 2 keine 

Strafbefugnis zu. In diesen Fällen hat als ein dem Einheitskom­

mandanten Gleichgestell ter der nächsthöhere Vorgesetzte einzu­

schreiten. 

(3l Ist ein Soldat sowohl der Befehlsgewalt eines Einheitskom­

mandanten als auch der Befehlsgewalt eines nach Abs. 1 Z 1 bis 3 

Gleichgestell ten unmittelbar unterstell t. so gil t der Letztqe­

nannte als Disziplinarbehörde. Steht ;edoch einem solchen Gleich­

gestellten auf Grund des Abs. 2 keine Strafbefugnis zu. so ist 

dessen nächsthöherer Vorgesetzter als ein dem Einheitskommandan­

ten Gleichgestellter Disziplinarbehörde. 

(4l Im Falle des Abs. 3 dürfen Gleichgestellte nach Abs. 1 

Z 1 bis 3 oder nach Abs. 3 zweiter Satz ihre Strafbefugnis dem 

Einheitskommandanten abtreten. wenn dies der Vereinfachunq oder 

Beschleunigunq des Verfahrens dient. 
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Disziplinarvorgesetzte 

§ 13. (1) Disziplinarvorgesetzte gegenüber Soldaten sind 

1. die Kommandanten von Bataillonen. die einem Truppenkörper 

angehören. und die ihnen auf Grund der militärischen Orga­

nisation Gleichgestell ten gegenüber den ihrer ieweil igen 

Befehlsgewalt unterstellten Soldaten. 

2. die Kommandanten von Truppenkörpern und die ihnen auf 

Grund der militärischen Organisation Gleichgestell ten 

gegenüber den ihrer ;eweiligen Befehlsgewalt unterstellten 

Soldaten. soweit nicht ein Disziplinarvorgesetzter nach 

Z 1 zuständig ist. 

3. die Kommandanten von Heereskörpern und die ihnen auf Grund 

der militärischen Organisation Gleichgestellten gegenüber 

den ihrer Befehl sgewal t unmittelbar unterstell ten Solda­

ten. soweit nicht ein Disziplinarvorgesetzter nach den Z I 

oder 2 zuständig ist. und 

4. der Bundesminister für Landesverteidigung gegenüber 

al Soldaten. die der Zentralstelle des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung angehören oder dieser dienstzuge­

teilt sind. 

b) Offizieren mit einem höheren Dienstgrad als Oberst und 

c) anderen Soldaten. soweit nicht ein Disziplinarvorgesetz­

ter nach den Z 1 bis 3 zuständig ist. 

(2) Disziplinarvorgesetzter gegenüber Wehrpflichtigen des 

Miliz- und Reservestandes ist der Militärkommandant. 

(3) Diszipl inarvorgesetzter gegenüber Berufssoldaten des 

Ruhestandes ist der im Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem 

Dienststand 

Abs. 1. 

zuständig gewesene Disziplinarvorgesetzte nach 

(4) Wird die disziplinäre Ahndungvon Pflichtverletzungen im 

gesamten Zuständigkeitsbereich eines nach Abs. 1 Z 1 bis 3 zu-
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ständigen Disziplinarvorgesetzten oder in Teilen dieses Zustän­

digkeitsbereiches 

1. infolqe eines Einsatzes des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 

lit. abis c WG oder 

2. unabhängig von einem solchen Einsatz infolge der örtlichen 

Verhältnisse 

beträchtlich erschwert. so hat der Bundesminister für Landesver­

teidigung diesen Zuständigkeitsbereich oder Teile davon einem 

anderen Disziplinarvorgesetzten zuzuweisen. Diese Zuweisung ist 

nach den ieweiligen örtlichen und organisatorischen Verhältnis­

sen durch Verordnung zu verfügen. Diese Verordnung bedarf nicht 

der Kundmachung im Bundesgesetzblatt. sondern ist auf die für 

Dienstanweisungen im Bundesheer Ubliche Art kundzumachen. 
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Wahrnehmung der disziplinären Befugnisse 

§ 14. (1l Die Befugnisse des Einheitskommandanten oder des 

Disziplinarvorgesetzten gehen über 

1. auf den Kommandanten des für die Mobilmachung verantwortli­

chen Kommandos. wenn infol ge des nur vorübergehenden Be­

standes der militärischen Dienststelle 

al die diszipli_nären Befugnisse eines dieser Organe wegge­

fallen sind oder 

bl das Disziplinarverfahren 

der ;eweiligen Instanz 

werden kann. oder 

von einem dieser Organen in 

nicht abschließend erledigt 

2. auf den ;eweils unmittelbar übergeordneten Vorgesetzten. 

wenn 

al die Tat außer Dienst an einem dieser Organe selbst 

begangen wurde oder 

bl eines dieser Organe an der Tat beteiligt war oder 

cl die disziplinären Befugnisse eines dieser Organe aus 

einem anderen organisatorischen Grund als nach Z 1 

weggefallen sind oder 

dl das Disziplinarverfahren von einem dieser Organe aus 

einem anderen organisatorischen Grund als nach Z 1 in 

der ieweiligen Instanz nicht abschließend erledigt 

werden kann. oder 

3. auf den gemeinsamen Vorgesetzten. wenn die Pflichtverlet­

zung von Soldaten gemeinschaftlich begangen wurde. die 

verschiedenen Einheitskommandanten oder Disziplinarvorge­

setzten unterstehen. 

(2l Beamte der Verwendungs gruppe A oder B. Vertragsbedienste­

te der Entlohnungsgruppe a oder b sowie vergleichbare Vertraqsbe­

dienstete mit Sondervertrag haben als Disziplinarbehörde 

1. die Aufgaben des Einheitskommandanten wahrzunehmen. wenn 

sie diesem auf Grund der militärischen Organisation gleich-

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 29 von 318

www.parlament.gv.at



gestellt sind 

nach § 12 Abs. 

2. die Aufgaben 

wenn sie eine 

ben. 

- 27 -

oder die Funktion eines Gleichgestellten 

1 Z 1 bis 3 innehaben oder 

des Disziplinarvorgesetzten wahrzunehmen. 

Funktion nach § 13 Abs. 1 Z 1 bis 3 inneha-

(3l Im Falle der Verhinderung des Einheitskommandanten oder 

des Diszipl inarvorgesetzten oder des nach den Abs. 1 und 2 zu­

ständigen Organes sind deren Aufgaben als Disziplinarbehörde von 

ihren Stellvertretern wahrzunehmen. sofern die Stellvertreter 

Offiziere oder Beamte der Verwendungs gruppe A oder B oder Ver­

tragsbedienstete der Entlohnungsgruppe a oder b oder vergleichba­

re Vertragsbedienstete mitSondervertrag sind. Ist dies nicht 

der Fall. so sind diese Aufgaben vom unmittelbar übergeordneten 

Vorgesetzten wahrzunehmen. 
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Kommissionen im Disziplinarverfahren 

§ 15. (1) Als Kommissionen im Disziplinarverfahren sind für 

Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses 

angehören. und für Berufssoldaten des Ruhestandes einzurichten 

1. für Unteroffiziere und Chargen 

a) in erster Instanz bei ;edem Militärkommando eine Diszi­

plinarkommission und 

b) in zweiter Instanz bei ;edem Korpskommando eine Diszi­

plinaroberkommission. 

2. für Offiziere 

a) in erster Instanz bei ;edem Korpskommando und beim 

Militärkommando Wien eine Disziplinarkommission und 

b) in zweiter Instanz beim Bundesministerium für Landesver­

teidigung eine Disziplinaroberkommission und 

3. für Offiziere. die zumindest den Dienstgrad Oberst führen. 

beim Bundesministerium für Landesverteidigung 

a) in erster Instanz eine Disziplinarkommission und 

b) in zweiter Instanz eine Disziplinaroberkommission. 

Der beim Militärkommando Wien eingerichteten Disziplinarkommissi­

on für Unteroffiziere und Chargen ist die beim Korpskommando III 

eingerichtete Disziplinaroberkommission für Unteroffiziere und 

Chargen im Instanzenzug übergeordnet. 

(2) Der Zuständigkeitsbereich einer Kommission im Disziplinar­

verfahren deckt sich ;eweils mit dem territorialen Zuständig­

keitsbereich iener Dienststelle. bei der diese Kommission einqe­

richtet ist. Der Zuständigkeitsbereich der beim Korpskomman­

do III einqerichteten Disziplinaroberkommission für Unteroffizie­

re und Charqen umfaßt auch den territorialen Zuständiqkei tsbe­

reich des Militärkommandos Wien. 
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(3) Wird die disziplinäre Ahndung von Pflichtverletzungen im 

gesamten Zuständigkeitsbereich einer Kommission im Diszipl inar­

verfahren oder in Teilen dieses zuständigkeitsbereiches 

1. infolge eines Einsatzes des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 

lit. abis c WG oder 

2. unabhängig von einem solchen Einsatz infolge der örtlichen 

Verhältnisse 

beträchtlich erschwert. so hat der Bundesminister für Landesver­

teidigung diesen Zuständigkeitsbereich oder Teile davon einer 

anderen für den Beschuldigten in Betracht kommenden Kommission 

zuzuweisen. Diese Zuweisung ist nach den ;eweiligen örtlichen 

und orqanisatorischen Verhäl tnissen durch Verordnung zu verfü­

gen. Diese Verordnung bedarf nicht der Kundmachung im Bundesge­

setzblatt. sondern ist auf die für Dienstanweisungen im Bundes­

heer übliche Art kundzumachen. 

(4) Jede Kommission im Disziplinarverfahren hat zu bestehen 

aus dem Vorsitzenden sowie der erforderlichen Zahl von Stellver­

tretern des Vorsitzenden und von weiteren Mitgliedern. Die Kom­

missionen haben in Senaten zu verhandeln und zu entscheiden. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Mi tgl ieder von Kommissionen 

im Disziplinarverfahren sind in Ausübung ihrer Aufgaben nach 

diesem Bundesgesetz selbständig und unabhängig. 
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Bestellung der Kommissionsmitglieder 

§ 16. (1) Die Mi tgl ieder der Kommissionen im Diszipl inarver­

fahren sind mitWirkung vom 1. Jänner eines Kalenderiahres für 

die Dauer von sechs Jahren zu bestellen. Im Bedarfsfalle sind 

iedoch die Kommissionen auch während dieser sechs Jahre durch 

die Bestellung von zusätzlichen Mitgliedern zu ergänzen. 

(2) Der Bundesminister für Landesverteidigung hat aus dem 

Kreis der Berufsoffiziere zu bestellen 

1. die Vorsi tzenden aller Kommissionen im Diszipl inarverfah­

ren und deren Stellvertreter und 

2. die Hälfte der weiteren Mitglieder der beim Bundesministe­

rium für Landesverteidigung eingerichteten Kommissionen. 

(3) Die Kommandanten der Dienststellen. bei denen eine Kommis­

sion im Disziplinarverfahren für Unteroffiziere und Chargen 

eingerichtet ist. haben die Hälfte der weiteren Mitglieder die­

ser Kommissionen aus dem Kreis der im territorialen Zuständig­

keitsbereich der ;eweiligen Kommission Dienst versehenden Unter­

offiziere und Chargen. die dem Bundesheer ieweils auf Grund 

eines Dienstverhältnisses angehören. zu bestellen. 

(4) Die Kommandanten der Dienststellen. bei denen eine Diszi­

plinarkommission für Offiziere nach § 15 Abs. 1 Z 2 lit. a einge­

richtet ist. haben die Hälfte der weiteren Mitglieder dieser 

Diszipl inarkommissionen aus dem Kreis der im territorialen Zu­

ständigkeitsbereich der ieweiligen Kommission Dienst versehenden 

Offiziere. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnis­

ses angehören. zu bestellen. 

(5) Die zweite Hälfte der weiteren Mitglieder aller Kommissio­

nen im Disziplinarverfahren ist vom zuständigen Zentral ausschuß 

beim Bundesministerium für Landesverteidigung aus dem gleichen 

Personenkreis wie die übrigen weiteren Mitglieder der ieweiligen 
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Kommission zu bestellen. Bestellt der Zentralausschuß innerhalb 

eines Monates nach Aufforderung durch den Bundesminister für 

Landesverteidigung oder durch die Kommandanten der Dienststel-

1 en. bei denen Kommissionen eingerichtet sind. keine oder zu 

wenige Mitglieder für eine Kommission. so haben diese Organe die 

erforderlichen Mitglieder selbst zu bestellen. 

(6) Zum Mitglied einer Kommission im Disziplinarverfahren 

darf kein Soldat bestellt werden. 

1. der außer Dienst gestellt ist oder 

2. der. wenn auch nur vorläufig. vom Dienst enthoben ist oder 

3. gegen den ein Diszipl inarverfahren eingel ei tet wurde. bis 

zu dessen Einstellung oder rechtskräftigem Abschluß oder 

4. der wegen einer von Amts wegen zu verfolgenden. mit Vor­

satz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräf­

tig verurteil t wurde. bis zu dem Zeitpunkt. ab dem über 

die Verurteilung keine oder nur beschränkte Auskunft aus 

dem Strafregister erteilt werden darf. oder 

5. für den ein Führungsblatt angelegt ist. 

(7) Bei der Bestellung der Mitglieder der Kommissionen im 

Disziplinarverfahren ist auf die für die Zusammensetzung der 

Senate erforderliche Anzahl und die dienstrechtliche Stellung 

der Mitglieder Bedacht zu nehmen. 
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Ruhen und Enden der Mitgliedschaft zu Kommissionen 

§ 17. (1) Die Mitgliedschaft zu einer Kommission im Diszipli­

narverfahren ruht 

1. während eines bei Gericht anhängigen Strafverfahrens be­

treffend eine von Amts wegen zu verfolgende. mit Vorsatz 

begangene strafbare Handlung oder 

2. vom Zeitpunkt der Einleitung eines Disziplinarverfahrens 

bis zu dessen Einstellung oder rechtskräftigem Abschluß 

oder 

3. während einer. wenn auch nur vorl äufigen. Dienstenthebung 

oder 

4. während einer AußerdienststeIlung oder 

5. während eines Urlaubes von mehr als drei Monaten oder 

6. während einer Dienstzuteilung zu einer Dienststelle außer­

halb des territorialen Zuständigkeitsbereiches der Kommis­

sion oder 

7. während einer Dienstleistung im Ausland. 

(2) Die Mitgliedschaft zu einer Kommission im Disziplinarver­

fahren endet mit 

1. dem Ablauf der Bestellungsdauer oder 

2. der Bestell ung zum Mi tgl ied einer im Instanzenzug über­

oder untergeordneten Kommission oder 

3. 

4. 

5. 

der Versetzung zu einer Dienststelle außerhalb des terri-

torialen Zuständigkeitsbereiches der Kommission oder 

dem Ausscheiden aus dem Präsenzstand oder 

der rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung wegen einer 

von Amts wegen zu verfolgenden. mit Vorsatz begangenen 

strafbaren Handlung oder 

6. der rechtskräftigen Verhängunq einer Disziplinarstrafe 

oder einem rechtskräftigen Schuldspruch ohne Strafe. 
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Disziplinarsenate' 

§ 18. (1) Die Senate der Kommissionen im Disziplinarverfah­

ren (Disziplinarsenate) haben zu bestehen aus 

1. dem Vorsitzenden der ;eweiligen Kommission oder einem 

seiner Stellvertreter als Senatsvorsitzendem und 

2. zwei weiteren Mitgliedern. 

Jedes Kommissionsmitglied darf mehreren Senaten angehören. Eines 

der weiteren Mi tgl ieder muß der vom Zentral ausschuß oder vom 

;eweiligen Kommandanten bestellten Personengruppe nach § 16 

Ahs. 5 angehören. 

(2) Der Vorsitzende der Kommission im Disziplinarverfahren 

hat in einer Geschäftseinteilung 

1. die Anzahl der Senate festzulegen. 

2. die Kommissionsmitglieder den einzelnen Senaten zuzuordnen 

sowie die Senatsvorsi tzenden und deren Stell vertreter zu 

bestimmen. 

3. die Reihenfolge zu bestimmen. in der die einem Senat zuge­

ordneten Kommissionsmitglieder als Senatsmitglieder heran­

zuziehen sind. 

4. den Eintritt von Ersatzmitgliedern für den Fall der Verhin­

derung von Senatsmitgliedern zu regeln und 

5. den Geschäftsbereich der Senate zu bestimmen. 

Diese Geschäftseinteilung ist ;eweils bis zum Jahresende für das 

folgende Kalenderiahr zu erlassen. 

(3) Während des 1 aufenden KaI ender; ahres darf eine Änderung 

der Geschä ftseintei 1 ung nur vorgenommen werden. wenn dies auf 

Grund einer Bestellung zusätzlicher Mitglieder nach § 16 Abs. 1 

letzter Satz oder zur Beseitigung von Mängeln der Geschäftsein­

teilung notwendig ist. 
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(4) Der Vorsitzende eines Senates muß zumindest Hauptmann 

sein und den gleichen oder einen höheren Dienstgrad al s der 

Beschuldigte führen. Der Dienstgrad eines weiteren Mitgliedes 

hat dem Dienstgrad des Beschuldigten zu entsprechen. Das andere 

Mi tgl ied muß der Dienstgradgruppe des Beschuldigten nach § 10 

Abs. 1 Z 1 bis 4 WG angehören. 

(5) Stehen für die Besetzung eines Senates keine oder zu 

wenige Kommissionsmitglieder zur Verfügung. die die Voraussetzun­

gen nach Abs. 4 erfüllen. so sind für die Besetzung iene Kommis­

sionsmitglieder heranzuziehen. die diesen Voraussetzungen am 

ehesten entsprechen. 

(6) Die Besetzung eines Senates wird von einer während eines 

Disziplinarverfahrens eintretenden Änderung der Voraussetzungen 

nach Abs. 4 oder 5 nicht berührt. 
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Disziplinaranwalt' 

§ 19. (1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im 

Kommissionsverfahren sind ein Disziplinaranwalt und die erforder­

liche Anzahl von Stellvertretern zu bestellen. Diese Organe sind 

aus dem Kreis der im territorialen Zuständigkeitsbereich der 

ieweiligen Kommission im Disziplinarverfahren Dienst versehenden 

Offiziere. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnis­

ses angehören. zu bestellen. Die Bestellung obliegt 

1. dem Bundesminister für Landesverteidigung für die beim 

Bundesministerium für Landesverteidigung eingerichteten 

Kommissionen und 

2. den Kommandanten iener Dienststellen. bei denen Kommissio­

nen eingerichtet sind. für diese Kommissionen. 

Hinsichtlich des Bestellungszeitraumes gilt § 16 Abs. 1. hin­

sichtlich der Voraussetzungen für das Ruhen und Enden der Funkti­

on § 17. 

(2) Die Disziplinaranwälte der beim Bundesministerium für 

Landesverteidigung eingerichteten Kommissionen im Disziplinarver­

fahren sind an die Weisungen des Bundesministers für Landesver­

teidigung gebunden. die Disziplinaranwälte der sonstiqen Kommis­

sionen an die Weisungen des Kommandanten iener Dienststelle. bei 

der die Kommission eingerichtet ist. 

(3) Der Disziplinaranwalt ist berechtigt. gegen Entscheidun­

gen der Disziplinaroberkommission Beschwerde an den Verwaltungs­

gerichtshof zu erheben. 
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.Schriftführer, Personal- und'Sachaufwand 

§ 20. (1) Für die Kommissionen im Diszipl inarverfahren sind 

Schriftführer von den Kommandanten iener Dienststellen. bei 

denen Kommissionen eingerichtet sind. aus dem Kreis der im terri­

torialen Zuständigkeitsbereiches der ieweiligen Kommission 

Dienst versehenden Bediensteten zu bestellen. Von der Bestellung 

sind Personen ausgeschlossen. bei denen ein Ausschließungsgrund 

für die Bestellung zum Kommissionsmitglied nach § 16 Abs. 6 

vorliegt. 

(2) Hinsichtlich des Bestellungszeitraumes gilt § 16 Abs. 1. 

hinsichtlich der Voraussetzungen für das Ruhen und Enden der 

Funktion § 17. 

(3) Für die Besorgung der Kanzleiqeschäfte der Kommissionen 

im Disziplinarverfahren und für die Sacherfordernisse der Kommis­

sionen haben die Dienststellen aufzukommen. bei denen die Kommis­

sionen eingerichtet sind. Steht ein Senatsvorsitzender nicht bei 

iener Dienststelle in Verwendung, bei der die Kommission einge­

richtet ist. sind die Kanzleigeschäfte dieses Senates von ;ener 

Dienststelle wahrzunehmen. bei der der Senatsvorsitzende in 

Verwendung steht. 
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3. Hauptstück . 

Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

Verfahrensarten 

§ 21. Ein Disziplinarverfahren ist durchzuführen als 

1. Kommandantenverfahren oder 

2. Kommissionsverfahren. 
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Mitteilung von Disziplinarmaßnahmen 

§ 22. Hält die ;eweils zuständige Disziplinarbehörde die 

Einleitung eines Kommandantenverfahrens oder die Erstattung 

einer Disziplinaranzeige gegen 

1. einen Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund eines Dienst­

verhältnisses angehört. oder 

2. einen Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von 

mindestens einem Jahr 

für erforderlich. so hat sie dies dem für den Verdächtigen zu­

ständigen Soldatenvertreter oder Organ der Personal vertretung 

unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht gilt auch 

hinsichtlich der Art der Beendigung des ;eweiligen Verfahrens. 
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Anwendung .des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 

§ 23. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt 

ist. sind folgende Bestimmunqen des Allgemeinen Verwaltungsver­

fahrensgesetzes 1991 (AVG). BGBl. Nr. 51. anzuwenden: 

1. im Kommandanten- und im Kommissionsverfahren 

§ 6 (Wahrnehmung der Zuständigkeit). 

§ 7 Abs. 1 Z 1 bis 3 (Befangenheit von Verwaltungs­

und 5 sowie Abs. 2 organen) 

§ 9 

§ 10 Abs. 2 bis 

4 und 6 sowie 

§ 11 

§ 13 

§ 13 a 

§§ 14 Abs. 1 bis 4 

und 15 

§ 16 

§ 17 Abs. 1. 3 und 4 

§ 18 Abs. 1. 2. 3 

zweiter bis 

Satz und 4 

§§ 19 und 20 

§§ 21 und 22 

§§ 32 und 33 

§ 34 

§ 35 

§ 36 

§§ 37 bis 39 

§ 39 a 

§§ 40. 41 und 

§ 42 Abs. 3 

fünfter 

(Rechts- und Handlunqsfähiqkeit) • 

(Vertreter) • 

(Anbringen) • 

(Rechtsbelehrung). 

(Niederschriften) 

(Aktenvermerke) , 

(Akteneinsicht), 

(Erledigungen) , 

(Ladunqen) , 

(Zustellungen) • 

(Fristen) • 

(Ordnungsstrafen) , 

(Mutwillensstrafen) • 

(Widmung und Vollzug der Ordnunqs­

und Mutwillensstrafen: Rechtsmit­

tel) • 

(Allgemeine Grundsätze des Ermi tt­

lunqsverfahrens) • 

(Dolmetscher und Ubersetzer). 

(Mündliche Verhandlung). 
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§§ 45 und 46 

§ 47 

§§ 48 bis 50 

§§ 52 und 53 
" § 54 

§ 55 

§ 56 

§§ 58 bis 61 

§ 61 a und 

§ 62 Abs. 4 

§ 63 Abs. 2 bis 4. 

§ 64 Abs. 1 und 

§ 65 

§ 68 Abs. 1. 4. 5 

und 7 

§§ 69 und 70 

§§ 71 und 72 

§ 73 

§ 78 a 

2. im Kommissionsverfahren 

§ 7 Abs. 1 Z 4 

- 40 -

(Allqemeine' Grundsätze über den 

Beweis) • 

(Urkunden) • 

(Zeugen) • 

(Sachverständige) • 

(Augenschein) • 

(Mittelbare 

Erhebungen) • 

Beweisaufnahme 

(Erlassung von Bescheiden) • 

(Inhalt und Form der Bescheide). 

(Berufung) 

und 

(Abänderunq und Behebung von Amts 

wegen) • 

(Wiederaufnahme des Verfahrens) • 

(Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand) • 

(Entscheidungspflicht) und 

(Befreiung von Bundesverwaltungsab­

gaben) 

auch 

(Befangenhei t von Verwal tungsorga­

nen) • 
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Zuständigkeit 

§ 24. (1) Die Zuständigkeit im Verfahren gegen Soldaten 

richtet sich 

1. nach ;ener Dienststelle. der der Soldat im Zeitpunkt der 

Einleitung des Verfahrens angehört. oder. 

2. sofern er zu diesem Zeitpunkt bei einer anderen Dienststel­

le für mehr a1 s zwei Monate in Dienstverwendunq steht. 

nach dieser Dienststelle. 

Diese Zuständigkeit bleibt bis zur Einstellung oder zum rechts­

kräftigen Abschluß des Verfahrens bestehen. 

(2) Die Zuständigkeit im Verfahren gegen Wehrpfl ichtige des 

Miliz- und Reservestandes richtet sich nach ;enem Ort im Inland. 

in dem sie im Zeitpunkt der Einlei tung des Verfahrens ihren 

ordentl ichen Wohnsitz oder. in Ermanqel ung eines solchen. ihren 

ständigen Aufenthalt haben. Haben sie auch keinen derartiqen 

Aufenthaltsort. so ist als Disziplinarvorgesetzter der Militär­

kommandant von Wien zuständig. 

(3) Die Zuständiqkei t im Verfahren qeqen Berufssoldaten des 

Ruhestandes richtet sich nach ;enem Ort im Inland. in dem sie im 

Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens ihren ordentlichen Wohn­

sitz oder. in Ermangelung eines solchen. ihren ständiqen Aufent­

halt haben. Haben sie auch keinen derartiqen Aufenthaltsort. so 

ist die für die Dienstqradqruppe des Beschuldigten zusttindiqe 

Diszip1 inarkommission beim Mi1 i tärkommando Wien zuständig. Für 

einen Offizier. der zumindest den Dienstqrad Oberst führt. ist 

iedoch in iedem Fall die Disziplinarkommission für Offiziere 

beim Bundesministerium für Landesverteidigung nach § 15 Abs. 1 

Z 3 1it. a zuständig. 
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(41 Ein .Zuständigkeitsstreit zwischen Einheitskommandanten 

oder zwischen Disziplinarvorgesetzten ist ieweils vom nächsthöhe­

ren gemeinsamen Vorgesetzten zu entscheiden. Ein Zuständigkeits­

streit zwischen Einheitskommandanten und Disziplinarvorgesetzten 

ist vom Disziplinarvorgesetzten zu entscheiden. 

(51 Ein Zuständigkeitsstreit zwischen Disziplinarkommissio­

nen. von denen der Rechtszug an dieselbe Disziplinaroberkommissi­

on geht. ist von dieser Oberkommission zu entscheiden. Ein Zu­

ständigkei tsstrei t zwischen anderen Di szipl inarkommissionen ist 

von der Disziplinaroberkommission für Offiziere beim Bundesmini­

steri um für Landesverteidigung nach § 15 Abs. 1 Z 3 1 i t. b zu 

entscheiden • 
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Verbindung und Trennung von Disziplinarverfahren 

§ 25. (1) Disziplinarverfahren sind. sofern dieselbe Diszi­

plinarbehörde zuständig ist. zu verbinden 

1. hinsichtlich mehrerer Pflichtverletzungen desselben Be­

schuldigten und 

2. gegen mehrere Beschuldigte. deren Pflichtverletzungen in 

einem sachlichen Zusammenhang stehen. 

(2) Disziplinarbehörden dürfen Disziplinarverfahren. die nach 

Abs. 1 zu verbinden sind. gegen einzelne Beschuldigte oder hin­

sichtlich einzelner Pflichtverletzungen gesondert führen. wenn 

dies zur Vermeidung erheblicher Verzögerungen des Verfahrens 

zwingend erforderlich ist. 

(3) 

unter 

Im Kommissionsverfahren dürfen 

den Voraussetzungen des Abs. 1 

mündliche 

Z 1 und 2 

Verhandlungen 

zusammengelegt 

werden. sofern Kommissionen derselben Ebene zuständig sind und 

das Verfahren durch diese Zusammenlegung vereinfacht wird. Für 

solche mündl ichen Verhandl ungen haben die Senate einvernehml ich 

einen Verhandlungsleiter zu bestimmen. Die Beratung und die 

Beschlußfassung sind ;edoch gesondert durchzuführen. 
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Verschwiegenheitspflicht 

§ 26. (1) In einem Disziplinarverfahren sind zu der ihnen 

auf Grund wehrrechtlicher oder dienstrechtlicher Vorschriften 

auferlegten Verschwiegenheit nicht verpflichtet 

1. der Beschuldigte. 

2. der Verteidiger. 

3. der Disziplinaranwalt. 

4. die Disziplinarbehörde. 

5. die Zeugen und 

6. die Sachverständigen. 

(2) Außerhalb eines Disziplinarverfahrens sind alle an diesem 

Verfahren teilnehmenden oder sonst damit befaßten Personen hin­

sichtlich aller ihnen in ihren ieweiligen Funktionen bekannt 

gewordenen Tatsachen über das Verfahren zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. 
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Parteien 

§ 27. (1) Partei im Disziplinarverfahren ist der Beschuldig­

te. Im Kommissionsverfahren ist zusätzlich auch der Disziplinar­

anwalt Partei. 

(2) Der Beschuldigte ist berechtigt. die Beantwortung der an 

ihn gerichteten Fragen zu verweigern. 
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Verteidigung 

§ 28. (1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder 

nach seiner Wahl verteidigen lassen durch 

1. einen Soldaten oder 

2. einen Wehrpflichtigen des Miliz- oder Reservestandes. der 

einen höheren Dienstgrad als Wehrmann führt. oder 

3. seinen Soldatenvertreter oder ein Mitglied des für ihn 

zuständigen Organes der Personalvertretunq oder 

4. einen Rechtsanwalt oder Verteidiger in Strafsachen. 

Der Verteidiger hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszu­

weisen. Schreitet als Verteidiger ein Rechtsanwalt oder Verteidi­

ger in Strafsachen ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm er­

teilte Vollmacht deren schriftlichen Nachweis. Vor der Diszipli­

narbehörde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden. Die 

qenannten Personen sind dem Beschuldiqten zur Ubernahme der Ver­

teidiqung nicht verpflichtet. 

(2) Auf Verlangen des Beschuldigten ist von der Disziplinarbe­

hörde ein Soldat aus ihrem territorialen Zuständigkeitsbereich 

als Verteidiger zu bestellen. Dieser Soldat ist zur Ubernahme 

der Verteidiqung verpflichtet. 

(3) Ein Verteidiger nach Abs. 1 Z 1 bis 3 und nach Abs. 2 

darf in keinem Fall eine Belohnunq annehmen und hat nur Anspruch 

auf Vergütunq des im Interesse der Verteidiqunq notwendiqen und 

zweckmäßigen Aufwandes. 

(4) Die Vertretunq durch einen Verteidiqer schließt nicht 

aus, daß der Beschuldigte im eiqenen Namen Erklärungen abqibt. 

(5) Der Verteidiger ist befugt. alles, was er zur Verteidi­

gung des Beschuldigten für dienlich erachtet, vorzubrinqen und 

die qesetzlichen Verteidigunqsmittel anzuwenden. Der Verteidiqer 
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darf die Zeugenaussage darüber verweigern. was ihm in dieser 

Eigenschaft vom Beschuldigten anvertraut wurde. 

(6) Die Verteidigung dürfen Personen nicht übernehmen. 

1. die im betreffenden Verfahren als Zeuge oder Sachverständi­

ger zu vernehmen sind oder 

2. die. wenn auch nur vorl äufig. vom Dienst enthoben sind 

oder gegen die ein strafgerichtliches Verfahren oder ein 

Disziplinarverfahren eingeleitet ist. für die Dauer der 

Dienstenthebung oder des ieweiligen Verfahrens. oder 

3. gegen die eine Disziplinarstrafe zu vollstrecken ist. 

Solche Personen dürfen auch nicht al s verteidiger nach Abs. 2 

bestellt werden. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)50 von 318

www.parlament.gv.at



- 48 -

Zustellung 

§ 29. (1) Zustellungen an die Parteien haben zu eigenen 

Banden zu erfolgen. Sofern der Beschuldigte durch einen Verteidi­

ger vertreten ist. sind sämtliche Schriftstücke auch dem Vertei­

diger zu eigenen Banden zuzustellen. Ist der Verteidiger zustell­

bevollmächtigt. so treten die Rechtswirkungen der Zustellung für 

den Beschuldigten mit dem Zeitpunkt der Zustellung an den Vertei­

diger ein. 

(2) Im Kommissionsverfahren sind schriftl iche Ausfertigungen 

von Disziplinarerkenntnissen sowie Beschlüsse. die auBerhalb der 

mündlichen Verhandlung gefaBt werden. zuzustellen 

1. den Parteien spätestens zwei Wochen nach der Entscheidung. 

2. dem Disziplinarvorgesetzten des Beschuldigten und. 

3. sowei t diese Entscheidungen dienstrechtl iche Auswirkungen 

haben. der Dienstbehörde oder dem Dienstgeber des Beschul­

digten. 
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Ladungen 

§ 30. Die Disziplinarbehörden sind berechtigt. auch Personen 

vorzuladen. die ihren Aufenthalt außerhalb des Amtsbereiches 
dieser Behörden haben. 
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Fristenberechnung' 

§ 31. Die Tage des Laufes des Dienstweges sind in den Fri­

stenlauf nicht einzurechnen • 
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Verfahrensgrundsätze 

§ 32. (1) Die der Entlastung des Beschuldiqten dienenden 

Umstände sind in gleicher Weise zu berücksichtigen wie die bela­

stenden. 

(2) Die Disziplinarbehörden sind verpflichtet. Verfahren nach 

diesem Bundesgesetz ohne unnötigen Aufschub durchzuführen und 

abzuschließen. 

(3) Mündliche Verhandlungen in Verfahren nach diesem Bundesge­

setz sind. sofern nicht anderes bestimmt ist. nicht öffentlich. 
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Befreiung von der Zeugenpflicht 

§ 33. (1) Von der Verpfl ichtung zur Zeugenaussage sind auf 

ihr Verlangen ganz oder teilweise befreit 

1. die Verwandten und Verschwägerten des Beschuldiqten in 

auf- und absteigender Linie. 

2. seine Geschwisterkinder und Personen. die mit ihm noch 

näher verwandt-oder im gleichen Grade verschwägert sind. 

3. seine Ehefrau. 

4. seine Wahl- und Pflegeeltern. 

5. seine Wahl- und Pflegekinder und 

6. sein Vormund und seine Pflegebefohlenen. 

(2) Personen nach Abs. 1 sind vor ihrer Vernehmung als Zeugen 

von der Disziplinarbehörde über die Befreiungsmöqlichkeit zu 

belehren und zu befragen. ob sie dennoch aussagen wollen. 
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Mitteilungen an die öffentlichkeit 

§ 34. (1) Mitteilungen an die öffentlichkeit über den Inhalt 

disziplinarrechtlicher Maßnahmen und eines Disziplinarverfahrens 

sind. soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt. verbo­

ten. 

(2) Der Bundesminister für Landesverteidigung darf veröffent­

lichen 

1. die Tatsache 

a) der Erstattung einer Disziplinar- oder Strafanzeige und 

b) einer Bestrafung nach diesem Bundesgesetz und 

2. die Tatsache und den ieweiligen Stand 

a) einer Sicherungsmaßnahme und 

b) eines Disziplinarverfahrens. 

(3) Eine Person. gegen die eine Disziplinaranzeige erstattet 

oder ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist. oder deren 

Hinterbliebene dürfen veröffentlichen die Tatsache 

1. eines rechtskräftigen Beschl usses. ein Diszi pI inarverfah­

ren nicht einzuleiten. oder 

2. der Einstellung des Kommandantenverfahrens. ausgenommen we­

gen der Erstattung einer Disziplinaranzeige oder wegen ei­

nes Antraqes auf Einlei tung eines Kommissionsver fahrens. 

oder 

3. der rechtskräftigen Einstellung des Kommissionsverfahrens. 

(4) Eine Person. über die eine DisziplinarverfUgung oder ein 

Diszipl inarerkenntnis rechtskräftig verhängt wurde. oder deren 

Hinterbliebene dürfen den Inhalt der ieweiligen Entscheidung in­

soweit veröffentlichen. als eine solche Veröffentlichung nicht 

im Spruch ausgeschlossen wird. Diese Veröffentlichung darf inso­

weit ausgeschlossen werden. als ihr öffentliche Interessen entge­

genstehen oder dies zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte 

anderer unentbehrlich ist. 
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Ordentliche Rechtsmittel 

§ 35. {l} Ein Einspruch oder eine Berufung ist von der Par­

tei schriftlich oder mündlich bei der Disziplinarbehörde einzu­

bringen. die den angefochtenen Bescheid erl assen hat. Die Ein­

bringungsfrist beginnt für ;ede Partei im Falle 

1. der ausschließlich mündlichen Erlassung des Bescheides mit 

dessen Verkündung und 

2. der schriftlichen Ausfertigung eines mündlichen Bescheides 

oder der schriftlichen Erlassung eines Bescheides mit der 

an die Partei erfolgten Zustellung. 

(2) Die Berufungsbehörde hat. sofern die Berufung nicht als 

unzulässig oder verspätet zurückzuweisen oder die Sache weqen 

wesentlicher Mänqel des Verfahrens an die Disziplinarbehörde 

erster Instanz zurückzuverweisen ist. immer in der Sache selbst 

zu entscheiden. Die Berufungsentscheidung ist zu begründen. 

Gegen die Berufungsentscheidung ist keine weitere Berufung zuläs­

siq. 

(3) Auf Grund einer ausschließlich vom Beschuldigten oder zu 

seinen Gunsten erhobenen Berufung darf keine höhere Strafe ver­

hängt werden als in der angefochtenen Entscheidung. 
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Außerordentliche Rechtsmittel 

§ 36. (1) Vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des 

Verfahrens oder über die Wiedereinsetzung in den voriqen Stand 

ist den Parteien Gelegenheit zur Stellunqnahme zu geben. 

(2) Im Falle der Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag des 

Beschuldigten sowie der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

darf über den Beschuldigten keine strengere als die bereits 

verhängte Strafe ausgesprochen werden. 

(3) Nach dem Tod des Beschuldigten können auch seine Ehefrau 

und seine Verwandten in auf- und absteigender Linie die Wieder­

aufnahme des Verfahrens oder die Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand beantraqen. 

(4) Durch die Bewill igung oder Verfügung der Wiederaufnahme 

des Verfahrens und durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand wird der frühere Bescheid nicht aufgehoben. 

Wird die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder die Wieder­

aufnahme des Verfahrens auf Antrag des Beschuldiqten bewilligt 

und ist die Disziplinarstrafe zum Zeitpunkt der Erlassung dieser 

Bewilligung noch nicht zur Gänze vollstreckt. so hat die weitere 

Vollstreckung bis zum rechtskräftigen Abschluß des ;eweiligen 

Verfahrens zu unterbleiben. 

(5) Die Wiederaufnahmefristen von drei Jahren nach § 69 

Abs. 2 und 3 AVG betragen im Kommissionsverfahren zehn Jahre. 

(6) Die Wiederaufnahme des Verfahrens zum Nachtei 1 des Be­

schuldigten ist nur innerhalb der Ver;ährunqsfristen nach § 3 

zulässig. Die Ein;ahresfrist nach § 3 Abs. 1 Z 1 beginnt dabei 

mit Kenntnis der Disziplinarbehörde vom Wiederaufnahmegrund. 

(7) Dem Disziplinaranwalt steht nicht das Recht zu. die Wie­

dereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen. 
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Kosten und Gebühren 

§ 37. (1) Die Kosten des Diszipl inarverfahrens sind vom Bund 

zu tragen. Wurde im Kommissionsverfahren eine Geldbuße oder eine 

Geldstrafe verhängt. so hat der Bestrafte dem Bund einen Kosten­

bei trag in Höhe von 10 vH der festgesetzten Strafe. höchstens 

;edoch 5 000 S zu leisten. 

(2) Reisen eines Beschuldigten. der dem Bundesheer auf Grund 

eines Dienstverhältnisses angehört. wegen einer Ladunq durch 

eine Disziplinarbehörde sind wie Dienstreisen zu behandeln. Auf 

Reisen eines Beschuldigten. der Wehrpflichtiqer des Miliz- oder 

Reservestandes oder Berufssoldat des Ruhestandes ist. sind die 

für Zeugen gel tenden Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes 

1975 (GebAG 1975). BGBl. Nr. 136. anzuwenden. 

(3) Die aus der Beiziehunq eines Verteidigers oder einer 

Vertrauensperson erwachsenden Kosten sind vom Beschuldigten zu 

tragen. Der Bund hat den im Interesse der Verteidigung notwendi­

gen und zweckmäßigen Aufwand für einen von der Disziplinarbeh3r­

de bestell ten Verteidiger nach § 28 Abs. 2 bis zur Einstell ung 

oder zum rechtskräftigen Abschl uß des Verfahrens vorläufig zu 

tragen. Der Beschuldigte hat dem Bund diese Kosten nach der 

Beendigung des Verfahrens zu ersetzen. Sofern er dieser Ver­

pflichtunq nicht selbständig nachkommt. sind die aushaftenden 

Beträge wie Verpflichtungen zu Geldleistungen hereinzubringen. 

(4) Hinsichtl ich der Gebühren der Zeugen. der nichtamtlichen 

Sachverständigen und der Dolmetscher ist das GebUhrenanspruchsge­

setz 1975 anzuwenden. 

(5) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975 ist hinsichtlich der 

Abs. 2 und 4 mi t der Maßgabe anzuwenden. daß an di e Stell e der 

in diesem Bundesgesetz genannten gerichtlichen Orqane ieweils 

die zuständige Disziplinarbehörde tritt. 
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Mitwirkung im Disziplinarverfahren 

§ 38. Mit der Bestellung 

1. zum Mitglied einer Kommission im Disziplinarverfahren oder 

2. zum Disziplinaranwalt oder zu dessen Stellvertreter oder 

3. zum Schriftführer 

sind diese Organe zur_Wahrnehmunq aller ihnen nach diesem Bundes­

qesetz ;eweils oblieqenden Aufqaben verpflichtet. 
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4. Hauptstück . 

Sicherungsmaßnahmen 

1. Abschnitt 

Dienstenthebung 

Voraussetzungen. Zuständigkeit und Dauer 

§ 39. (1) 

Dienstenthebung 

Der Disziplinarvorgesetzte hat die 

eines Soldaten. der dem Bundesheer 

eines Dienstverhältnisses angehört, zu verfügen. sofern 

vorläufige 

auf Grund 

1. über diesen Soldaten die Untersuchungshaft verhängt wurde 

oder 

2. das Ansehen des Amtes oder wesentliche Interessen des Dien­

stes. insbesondere die Aufrechterhaltung der Disziplin und 

Ordnung. wegen der Art einer diesem Soldaten zur Last 

gelegten Pflichtverletzung durch seine Belassung im Dienst 

gefährdet würden. 

(2) Eine vorläufige Dienstenthebung ist an Stelle des Diszi­

plinarvorgesetzten zu verfügen von 

1. a) den Vorgesetzten des Disziplinarvorgesetzten oder 

b) den mit der Vornahme einer Inspizierung betrauten Offi­

zieren. 

sofern der Disziplinarvorgesetzte an der Verfügung verhin­

dert ist. oder 

2. dem zum Zeitpunkt des Eintrittes der Voraussetzungen nach 

Abs. 1 dem Soldaten vorgesetzten Kommandanten nach § 13 

Abs. 1 -Z 1 bis 3. sofern der Soldat zu diesem Zeitpunkt 

der Befehlsgewalt seines Disziplinarvorgesetzten nicht 

unterstellt ist • 
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(3) Jede .vorl äufige Dienstenthebung ist von dem Organ. das 

diese Maßnahme verfügt hat. unverzüglich der für den Betroffenen 

zuständigen Disziplinarkommission mitzuteilen. Fallen die für 

die vorläufige Dienstenthebung maßgebenden Umstände vor dieser 

Mitteilung weg. so hat dieses Organ die vorläufige Dienstenthe­

bung unverzüql ich aufzuheben. Die Kommission hat mit Beschl uß 

die Dienstenthebung zu verfügen oder nicht zu verfügen. Die 

vorläufige Dienstenthebung endet iedenfalls mit dem Tag. an dem 

dieser Beschluß dem Betroffenen zuqestellt wird. 

(4) Ist bei einer Kommission im Diszipl inarverfahren bereits 

ein Verfahren anhänqig. so ist gegen den Beschuldigten eine 

vorläufige Dienstenthebung nicht zulässig. Bei Vorlieqen der 

Voraussetzungen nach Abs. 1 hat die ieweilige Kommission unmit­

telbar die Dienstenthebung zu verfügen. 

(5) Vom Dienst. wenn auch nur vorl äufig. enthobene Sol daten 

sind verpflichtet. sich auf Anordnung ihres Disziplinarvorgesetz­

ten zu bestimmten Zei ten bei der von diesem Organ bezeichneten 

militärischen Dienststelle zu melden. 

(6) Die Dienstenthebung endet spätestens mit der Einstell unq 

oder dem rechtskräftigen Abschluß des Disziplinarverfahrens. 

Fallen die für die Dienstenthebung maßgebenden Umstände vorher 

weg. so ist die Dienstenthebung von der Kommission im Diszipli­

narverfahren. bei der das Verfahren anhänqig ist. unverzüql ich 

aufzuheben. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)62 von 318

www.parlament.gv.at



- 60 -

Bezugskürzung 

§ 40. (1) Jede durch Beschluß einer Kommission im Diszipli­

narverfahren verfügte Dienstenthebung hat die Kürzung der iewei­

ligen Dienstbezüge auf zwei Drittel für die Dauer der Enthebung 

zur Folge. Die Kommission. bei der das Disziplinarverfahren an­

hängig ist. kann diese Kürzung 

1. auf Antrag des Enthobenen oder des Disziplinaranwaltes 

oder 

2. von Amts wegen 

vermindern oder aufheben. soweit dies unbedingt erforderlich ist 

zur Aufrechterhaltung des notwendigen Lebensunterhaltes des Ent­

hobenen und seiner Familienangehörigen. für die er sorgepflich­

tig ist. 

(2) Tritt in den Umständen. die für eine Verminderung oder 

Aufhebung der Bezugskürzung maßgebend waren. während der Dienst­

enthebung eine wesentliche Änderung ein. so hat die Kommission 

im Disziplinarverfahren. bei der das Verfahren anhängig ist. 

über diese Verminderung oder Aufhebung neu zu entscheiden 

1. auf Antrag des Enthobenen oder des Disziplinaranwaltes oder 

2. von Amts wegen. 

(3) Wird eine Bezugskürzung auf Antrag des Enthobenen vermin­

dert oder aufgehoben. so wird diese Verfügunq mit dem Tag der 

AntragsteIlung wirksam. 

(4) Die durch eine Bezugskürzung einbehal tenen Beträge sind 

dem Enthobenen zurückzuzahlen. wenn er 

1. strafqerichtlich nicht verurteilt wird und 

2. mit keiner strengeren Disziplinarstrafe als Verweis oder 

Geldbuße bestraft wird. 
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In allen anderen Fällen sind diese Beträge verfallen • 

• 
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Verfahren 

S 41. (1) Auf das Verfahren über die vorläufige Dienstenthe­

bung sind die Bestimmungen über das abgekürzte Verfahren im 

Kommandantenverfahren mit der Maßgabe anzuwenden. daß 

1. dieses Verfahren auch ohne Vorlieqen der entsprechenden 

Voraussetzungen zulässiq ist und 

2. im Fall e des § 39 Abs. 1 Z 2 die Gefährdung des Ansehens 

des Amtes oder wesentlicher Interessen des Dienstes zu 

beqründen ist. 

(2) Auf das Verfahren über die Dienstenthebung und über die 

Verminderung oder Aufhebung der Bezuqskürzunq sind die Bestimmun­

gen über das Kommissionsverfahren mit der Maßgabe anzuwenden. 

daß 

1. ein Einleitunqs- und ein Verhandlunqsbeschluß nicht erfor­

derlich sind und 

2. eine mündliche Verhandlung nur durchzuführen ist. wenn 

dies im Interesse der Beschleunigung und Vereinfachunq des 

Verfahrens geleqen ist. 

(3) Geqen die Entscheidunq über eine vorl äufige Dienstenthe­

bunq ist kein Rechtsmittel zul ässig. Beru funqen gegen die Ent­

scheidunq über 

1. eine Dienstenthebunq oder 

2. eine Verminderunq oder Aufhebung der Bezuqskürzung 

haben keine aufschiebende Wirkunq. Uber die Berufunq hat die für 

den Enthobenen zuständige Disziplinaroberkommission ohne mündli­

che Verhandlunq spätestens innerhalb eines Monates zu entschei­

den. 
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Dienstenthebung von Soldaten. die Präsenzdienst leisten 

§ 42. Auf Soldaten. die Präsenzdienst leisten. sind die 

§§ 39 bis 41 nach Maßgabe der folgenden Bestimmunqen anzuwenden: 

1. Wahrzunehmen sind die Aufgaben 

al des Disziplinarvorgesetzten vom Einheitskommandanten. 

bl der Disziplinarkommission vom Disziplinarvorgesetzten 

und 

cl der Disziplinaroberkommission vom nächsthöheren Vorge-

setzten des Disziplinarvorgesetzten. 

Ist der Soldat zum Zeitpunkt des Eintrittes der Vorausset­

zungen für die vorläufige Dienstenthebung nach § 39 Abs. 1 

der Befehlsgewalt seines Einheitskommandanten nicht unter­

stell t. so tritt an die Stell e dieses Orqanes der dem 

Soldaten zu diesem Zeitpunkt vorgesetzte Kommandant nach 

§ 12. 

2. Bei Soldaten. die den Grundwehrdienst oder im Anschluß an 

diesen den Aufschubpräsenzdienst leisten. tritt hinsicht­

lich der Bezugskürzung an die Stelle der Dienstbezüge die 

Bemessungsgrundlage für die Geldbuße. 

3. Dem Disziplinaranwalt kommt kein Antragsrecht hinsichtlich 

der Verminderung oder Aufhebung einer Bezugskürzunq zu. 

4. Auf das Verfahren über die Dienstenthebung und über die 

Verminderung oder Aufhebung der Bezuqskürzung sind die 

Bestimmungen über das ordentl iche Verfahren im Kommandan­

tenverfahren anzuwenden. 
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2. Abschnitt 

Vorläufige Festnahme 

Voraussetzungen, Zuständigkeit und Dauer 

§ 43. (1) Ein Soldat. der bei einer Pflichtverletzung auf 

frischer Tat betreten wird. ist zum Zweck seiner Vorführung vor 

die zuständige Disziplinarbehörde vorläufig festzunehmen. wenn 

1. er dem anhal tenden Organ unbekannt ist. sich nicht aus­

weist und seine Identität auch sonst nicht sofort fest­

stellbar ist oder 

2. begründeter Verdacht besteht. daß er sich der diszipli­

nären Verfolgung zu entziehen suchen wird. oder 

3. er trotz Abmahnung in der Fortsetzung der Pflichtverlet­

zung verharrt oder sie zu wiederholen sucht. 

Als zuständige Disziplinarbehörde nach diesem Abschnitt gilt die 

für den Festgenommenen im Kommandantenverfahren zuständige Diszi­

plinarbehörde erster Instanz. 

(2) Die Befugnis zur vorläufigen Festnahme steht zu 

1. Offizieren mit einem höheren Dienstqrad als Fähnrich. 

2. Leitern von Dienststellen. die auf Grund der milittirischen 

Organisation zumindest einem Einheitskommandanten gleichge­

stellt sind. auch wenn diese Leiter nicht Soldaten sind. 

3. Soldaten vom Tag. 

4. Wachen und 

5. Anqehöriqen der Milittirstreife. 

Anderen Soldaten steht die Befugnis zur vorläufiqen Festnahme 

geqenüber den ihrer Befehlsgewalt unterstellten Soldaten zu. 

sofern das Einschrei ten eines Organes nach den Z 1 bis 5 nicht 

rechtzeitig herbeigeführt werden kann. Wird ein zur vorläufigen 
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Festnahme befugtes Organ selbst vorläufig festgenommen. so ruht 

dessen Befugnis für den Zeitraum seiner Festnahme. 

(3) Die vorläufige Festnahme ist hinsichtlich eines Verfah­

rens zur Uberprüfung ihrer Rechtmäßigkeit dem Bundesminister für 

Landesverteidigung zuzurechnen. 

(4) Der Festnehmende hat die vorläufige Festnahme auf kürze­

stem Weg dem Einheitskommandanten des Festgenommenen mi tzutei­

len. Dieses Organ hat die vorläufige Festnahme unverzüglich dem 

Disziplinarvorgesetzten des Festgenommenen zu melden. 

(5) Der Festgenommene ist unverzügl ich. wenn der Grund für 

die Festnahme nicht schon vorher wegfällt. zur Anhaltung im 

Haftraum zu übergeben 

1. seinem Einheitskommandanten oder. 

2. sofern dieses Organ abwesend ist. dem Offizier vom Tag 

oder. 

3. sofern ein solcher Dienst nicht eingeteilt ist. einem 

vergleichbaren militärischen Organ. 

(6) Der Festgenommene ist unverzüglich nach Wegfall des Fest­

nahmegrundes freizulassen 

1. von der zuständigen Disziplinarbeh5rde oder. 

2. sofern der Festgenommene dieser Behörde noch nicht vorge­

führt wurde. von dem nach Abs. 5 für die Anhaltung zustän­

digen Organ oder. 

3. sofern der Festgenommene diesem Organ noch nicht zur Anhal­

tung übergeben wurde. vom Festnehmenden oder von dessen 

Vorgesetzten. 

Der Festgenommene darf in keinem Fall länger al s 24 Stunden 

angehalten werden. 
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(7) Der Festgenommene ist ehestens. wenn möglich bereits bei 

seiner Festnahme. über die Gründe seiner Festnahme und die gegen 

ihn erhobenen Anschuldigungen zu unterrichten. Er hat das Recht. 

daß auf sein Verlangen ohne unnötigen Aufschub und nach seiner 

Wahl von der Festnahme verständigt werden 

1. ein Angehöriger oder eine sonstige Person seines Vertrau­

ens und 

2. ein Rechtsbeistand. 

Uber dieses Recht ist der Festgenommene zu belehren. 

(8) Der Festgenommene ist unter Achtung seines Ehrgefühles 

und seiner Menschenwürde zu behandeln. Er hat alles zu unterlas­

sen, was die Sicherheit und Ordnung während der Dauer der vorläu­

figen Festnahme gefährden könnte. 
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Anhaltung im HaftraUm 

§ 44. (1) Der Festgenommene ist unmittelbar vor seiner 

Abschließung im Haftraum zu durchsuchen. Für die Dauer der Anhal­

tung dürfen ihm im Haftraum nur solche persönlichen Gebrauchsge­

genstände belassen werden. die nicht geeignet sind. 

1. als Mittel zur Flucht zu dienen oder 

2. Verletzungen herbeizuführen oder 

3. eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung im Haftraum dar­

zustellen. 

Abgenommene Gegenstände sind bis zur Beendigung der Anhal tung 

ordnungsgemäß zu verwahren. Der Festqenommene hat für die Dauer 

der Anhal tung Anspruch auf unentgel tl iche Verpflegung. Zusätz­

lich zu dieser Verpflegung dürfen Nahrungs- oder Genußmittel 

nicht in den Haftraum mitgenommen werden. 

(2) Der Festqenommene ist in einem einfach und zweckmäßiq ein­

gerichteten Haftraum mit ausreichendem Luftraum und genügender 

Helliqkeit unterzubringen. Dem Festgenommenen ist die erforderli­

che Gelegenheit zur Körperpflege und zum Aufsuchen der Toiletten­

anlaqen zu geben. 
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BESONDERER TEIL 

1. Hauptstück 

Disziplinarstrafen 

1. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Soldaten. 

die den Grundwehrdienst leisten 

Arten der Strafen 

§ 45. Disziplinarstrafen für Soldaten. die den Grundwehr­

dienst oder im Anschluß an diesen den Aufschubpr~senzdienst lei­

sten. sind 

1. der Verweis. 

2. die Geldbuße. 

3. das Ausgangsverbot und 

4. die Unf~higkeit zur Beförderung und die Degradierung. 
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Geldbuße 

§ 46. (1 1 Die Geldbuße ist höchstens mit 15 vB der Bemes­

sunqsqrundlage festzusetzen. 

{2l Die Bemessungsgrundlage umfaßt 

1. das Monatsgeld. 

2. die Dienstgradzulage und 

3. die Prämie im Grundwehrdienst mit Ausnahme einer Erhöhung 

auf Grund des erfolgreichen Abschlusses einer vorbereiten­

den Kaderausbildung. 

die nach dem Beeresgebührengesetz 1992 (BGG 1992). BGBl. 

Nr. 422. ieweils im Monat der Erlassung der Disziplinarverfügung 

oder des Disziplinarerkenntnisses der ersten Instanz gebühren. 

(3) Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage maßgebend ist 

die Verkündung der Entscheidung. bei schriftlicher Entscheidung 

die Unterfertigung. Gebühren dem Bestraften die genannten Barbe­

züge im maßgebenden l10nat nicht für den vollen z"lonat. so gil t 

das Dreißigfache der für den maßgebenden Tag gebührenden Barbezü­

ge als Bemessungsgrundlage. Gebühren im ieweiligen Präsenzdienst 

fUr den maßqebenden Monat oder Taq keine Barbezüge. so sind die 

Barbezüge im letzten vorangegangenen Monat oder Taq dieser Prä­

senzdienstleistung. für den ein solcher Anspruch bestand. heran­

zuziehen. Ist auch auf diese Weise keine Bemessunqsgrundlage 

ermittelbar. so sind hiefür heranzuziehen die fiktiven Barbezüge 

1. im maßgebenden Monat oder Tag oder. 

2. sofern solche Bezüge nicht feststellbar sind. im letzten 

vorangeqangenen Monat oder Taq. für den solche BezUge 

ermittelt werden können. 

(4) Zur Sicherung der Einbringl ichkei t der Geldbuße können 

die dem Beschuldigten auszuzahlenden Barbezüge nach Abs. 2 ab 
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VerkUndung ocler Unterfertigung der Entscheidung der ersten In­

stanz bis zur Höhe der verhänqten Strafe vorläufig einbehal ten 

werden. 
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Ausgangsverbot . 

§ 47. (1) Das Ausgangsverbot besteht im vollen oder teilwei­

sen Entzug des Ausganges. Es ist mindestens für einen Tag, höch­

stens für 14 Tage zu verhängen. 

(2) Uberwiegen mildernde Umstände, so ist der Ausgang nur 

teilweise zu entziehen. Ein solcher Entzug besteht in der Ver­

pflichtung, eine bestimmte Anzahl von Stunden, höchstens ;edoch 

sechs Stunden vor dem Zapfenstreich in der Unterkunft einzutref­

fen. Für Soldaten, die außerhalb der zugewiesenen Unterkunft 

wohnen dürfen, besteht der teilweise Entzug des Ausganqes in der 

Verpflichtung, eine bestimmte Anzahl von Stunden 

1. nach Dienstschluß oder 

2. an dienstfreien Tagen ab 08.00 Uhr 

im Unterkunftsbereich anwesend zu sein. Ein teilweises Ausganqs­

verbot ist für die gesamte Strafdauer im qleichen täglichen Aus­

maß zu verhängen. Dem mit tei 1 weisem Entzug des Ausganges Be­

straften hat ein Ausgang im Ausmaß von mindestens einer Stunde 

pro Tag zu verbleiben. Wird hiedurch die festgelegte Stundenan­

zahl des Ausqangsverbotes vermindert, so qilt die Strafe für die­

sen Tag dennoch als vollstreckt. 

(3) Im Falle eines Uberwieqens erschwerender Umstände kann 

der volle Entzug des Ausganqes verschärft werden durch 

1. die Verpflichtung, bestimmte Teile des Unterkunftsberei­

ches nicht zu verlassen, oder 

2. die Verpflichtunq zur Dienstleistunq. 

Die Dienstleistung nach Z 2 darf zwei Stunden täqlich nicht 

überschrei ten und hat spätestens eine Stunde vor dem Zapfen­

streich zu enden. Die genannten Strafverschärfunqen dürfen auch 

nebeneinander angeordnet werden. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)74 von 318

www.parlament.gv.at



. . 

- 72 -

(4) Während der Vollstreckung eines Ausgangsverbotes darf der 

Bestrafte den seiner Einheit zugewiesenen Unterkunftsbereich nur 

mit Zustimmung seiner Vorgesetzten verlassen. Der Besuch des Sol­

datenheimes oder vergleichbarer Einrichtungen sowie ;eglicher 

Genuß von Alkohol oder anderer berauschender Mittel sind verbo­

ten. Dem Bestraften kann zur Uberprüfung seiner Anwesenheit vom 

Einheitskommandanten aufgetragen werden. sich zu bestimmten 

Zei tpunkten beim Offizier vom Tag oder einem anderen mil i täri­

sehen Organ zu melden. Zwischen den Zeitpunkten dieser Meldungen 

müssen mindestens zwei stunden liegen. 

(5) An ;enen Tagen. an denen ein Ausgangsverbot vollstreckt 

wird. entfällt ein dem Bestraften sonst zustehendes Recht. über 

den Zapfenstreich auszubleiben. Würde die Vollstreckung im Hin­

blick auf die familiären oder sonstigen persönlichen Verhältnis­

se des Bestraften eine unbill ige Härte darstellen. so ist die 

Voll streckung auf Anordnung des Einheitskommandanten von Amts 

wegen aufzuschieben oder zu unterbrechen. 
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unfähigkeit zur Beförderung und Degradierung 

§ 48. (1) Die Unfähigkeit zur Beförderung kann nur über 

Soldaten mit dem Dienstgrad Wehrmann verhängt werden. Diese 

Strafe bewirkt die Unfähigkeit. innerhalb von drei Jahren einen 

höheren Dienstgrad zu erlangen. 

(2) Die Degradierung ist die Zurücksetzung auf den Dienstgrad 

Wehrmann. Sie bewirkt auch die Unfähigkeit. innerhalb von drei 

Jahren einen höheren Dienstgrad zu erlanqen. 
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Ersatzgeldstrafe' 

§ 49. (1) Soweit das Ausganqsverbot bis zum Tag der Entlas­

sung des Bestraften aus dem Grundwehrdienst oder aus einem im 

Anschluß an diesen geleisteten Aufschubpräsenzdienst nicht oder 

nicht zur Gänze vollstreckt werden kann. tritt an die Stelle 

dieser Disziplinarstrafe eine Ersatzgeldstrafe. Das Ausmaß die­

ser Ersatzgeldstrafe ist von der Disziplinarbehörde. die in 

1 etzter Instanz über die Strafe entschieden hat. mit Bescheid 

festzustellen. Dieser Bescheid bedarf keiner Beqründunq und 

unterlieqt keinem weiteren Rechtszug. 

(2) Ist im Zeitpunkt der Entscheidunq abzusehen. daß das 

Ausgangsverbot bis zum Tag der Entlassung nach Abs. 1 nicht oder 

nicht zur Gänze vollstreckt werden kann. so hat die Disziplinar­

behörde an Stelle der voraussichtlich nicht vollstreckbaren 

Teile dieser Disziplinarstrafe eine Ersatzgeldstrafe zu verhän­

gen. 

(3) Ist die Entscheidunq erst nach der Entlassunq nach Abs. I 

zu fällen. so ist von der Disziplinarbehörde an Stelle des Aus­

qangsverbotes eine Ersatzgeldstrafe zu verhänqen. 

(4) Die Ersatzqeldstrafe beträqt folqenden Hundertsatz der 

Bemessunqsqrundlaqe für die Geldbuße nach § 46 Abs. 2 und 3: 

1. 10 vH. zuzüqlich 0.7 vH für ;ede Stunde eines teilweisen 

Entzuqes des Ausganqes und 

2. 10 vH. zuzüqlich 5 vH für ;eden Taq eines vollen Entzuqes 

des Ausqanqes. 

(5) Zur Sicherunq der Einbrinqlichkeit der Ersatzqeldstrafe 

können die dem Beschuldiqten auszuzahlenden Barbezüqe nach § 46 

Abs. 2 ab Verkündunq oder Unterfertiqung der Entscheidunq der 

ersten Instanz bis zur Höhe der Ersatzgeldstrafe vorläufiq einbe­

halten werden • 
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2. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Soldaten. die nicht den 

Grundwehrdienst leisten 

Arten der Strafen 

§ 50. Disziplinarstrafen für Soldaten. die weder den Grund­

wehrdienst noch im Anschluß an diesen den Aufschubpräsenzdienst 

leisten. sind 

1. der Verweis. 

2. die Geldbuße. 

3. die Geldstrafe und 

4. a) bei Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines öffent­

lich-rechtlichen Dienstverhältnisses angehören, die Ent­

lassung und 

b) bei anderen Soldaten die Unfähigkeit zur Beförderung 

und die Degradierung. 
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Geldbuße und Geldstrafe 

§ 51. (1) Die Geldbuße ist höchstens mit 15 vB. die Geldstra­

fe mindestens mit einem höheren Betrag als 15 vB. höchstens mit 

350 vB der Bemessungsgrundlage festzusetzen. 

(2) Die Bemessungsgrundlage wird durch die Dienstbezüge des 

Beschuldigten im Monat der Erlassung der Disziplinarverfügung 

oder des Disziplinarerkenntnisses der ersten Instanz gebildet. 

Als Dienstbezüge gelten 

1. bei Beamten der nach dem Gehaltsgesetz 1956. BGBl. Nr. 54. 

gebührende Monatsbezug. 

2. bei Vertragsbediensteten das nach dem Vertragsbediensteten-

3. 

qesetz 1948. 

ienen Zulagen. 

gelten. 

BGBl. 

die 

Nr. 

bei 

86, gebührende Monatsentgel t samt 

Beamten als Teil des Monatsbezuges 

Wehrdienst al s Zeitsoldat oder im 

AUfschubpräsenzdienst leisten. das 

Monatsgeld. die Dienstgradzulage und die Monatsprämie nach 

dem Beeresgebührengesetz 1992 und 

bei Soldaten. die den 

Anschluß an diesen den 

4. bei Soldaten. die einen sonstiqen Präsenzdienst leisten. 

das Monatsgeld. die Dienstgradzulage und die Pauschalent­

schädigung nach dem Beeresgebührengesetz 1992. 

Bei Beamten und Vertragsbediensteten ist die Haushaltszulage in 

die Bemessungsgrundlaqe nicht einzubeziehen. All fäll ige Kürzun­

gen der Dienstbezüge sind nicht zu berücksichtigen. 

(3) Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage maßgebend ist 

im Kommandantenverfahren die Verkündung der Entscheidung, bei 

schriftlicher Entscheidung die Unter fertigung und im Kommissions­

verfahren die Beschlußfassung. Gebühren dem Bestraften die 

Dienstbezüge im maßgebenden Monat nicht für den vollen Monat, so 

gil t das Drei ßigfache der für den maßqebenden Tag gebührenden 

Dienstbezüge als Bemessungsgrundlage. Gebühren im ;eweiligen 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 79 von 318

www.parlament.gv.at



• 

• 

- 77 -

Wehrdienst für den maßgebenden Monat ode'r Tag keine Dienstbezü­

ge. so sind die Dienstbezüge im letzten vorangegangenen l-1onat 

oder Tag dieser Wehrdienstleistung. für den ein solcher Anspruch 

bestand. heranzuziehen. Ist auch auf diese Weise keine Bemes­

sungsgrundlage ermittelbar. so sind hiefür heranzuziehen die 

fiktiven Dienstbezüge 

1. im maßgebenden Monat oder Tag oder. 

2. sofern solche Bezüge nicht feststellbar sind. im letzten 

vorangegangenen Monat oder Tag. für den solche Bezüge 

ermittelt werden können. 
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Entlassung 

§ 52. Die Entlassung bewirkt 

1. die Auflösung des Dienstverhältnisses. 

2. die Zurücksetzung auf den Dienstgrad Wehrmann. 

3. die Unfähigkeit. innerhalb von drei Jahren einen höheren 

Dienstgrad zu erlangen. und. 

4. sofern dem Bestraften eine Abfertigung gebührt. den Ent­

fall der Abfertigung. 
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Unfähigkeit zur Beförderung und Degradierung 

§ 53. (1) Für die Disziplinarstrafen der Unfähigkeit zur 

Beförderung und der Degradierung gilt § 48. 

(2) Mit der Rechtskraft einer Entscheidung, mit der über 

einen Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhält­

nisses angehört. die Disziplinarstrafe der Unfähigkeit zur Beför­

derung oder der Degradierung verhängt wurde. gilt das Dienstver­

hältnis als aufgelöst und ;eder Anspruch aus dem Dienstverhält­

nis als erloschen. 

(3) Mit der Rechtskraft einer Entscheidung. mit der über 

einen Zeitsoldaten die Disziplinarstrafe der Unfähigkeit zur 

Beförderung oder der Degradierung verhängt wurde. gilt der Be­

strafte als vorzeitig aus diesem Wehrdienst entlassen und ein 

allfälliger Anspruch auf eine Treueprämie als erloschen. Die 

Pfl icht zur Leistung eines Erstattungsbetrages nach § 6 Abs. 6 

HGG 1992 entsteht durch diese Entlassung nicht. 
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Sicherung der Einbringlichkeit von Geldbuße und Geldstrafe 

§ 54. (1) Endet das Dienstverhältnis eines Soldaten. dem 

eine Abfertigung gebührt. während eines Kommissionsverfahrens • 

so hat die Dienstbehörde oder der Dienstgeber dieses Soldaten 

auf Antrag des Disziplinaranwal tes die vorläufige Einbehal tung 

der halben Abfertigung zu veranlassen. Ist nach übereinstimmen­

der Ansicht der Dienstbehörde oder des Dienstgebers sowie des 

Disziplinaranwaltes -die Entlassung oder die Unfähigkeit zur 

Beförderung oder die Degradierung zu erwarten. so hat die Dienst­

behörde oder der Dienstgeber die vorläufige Einbehaltunq der 

vollen Abfertigunq zu veranlassen. 

(2) Endet der Wehrdienst eines Zeitsoldaten. dem eine Treue­

prämie gebührt. während eines Disziplinarverfahrens. so hat das 

für den Beschuldigten zuständige Militärkommando von Amts wegen 

die vorläufiqe Einbehaltung der halben Treueprämie zu veranlas­

sen. Die Disziplinarbehörde. bei der das Verfahren anhängiq ist. 

hat dem Militärkommando die erforderlichen Informationen zu 

erteilen. Ist nach Ansicht des Militärkommandos die Unfähigkeit 

zur Beförderung oder die Degradierung zu erwarten. so hat es die 

vorläufige Einbehaltung der vollen Treueprämie zu veranlassen. 

(3) Endet der Präsenzdienst eines Soldaten. dem eine Pauschal­

entschädigung oder eine Entschädigunq nach dem VI. Hauptstück 

des Heeresgebührenqesetzes 1992 gebührt. während eines Diszipli­

narverfahrens. so hat die Disziplinarbehörde. bei der das Verfah­

ren anhängig ist. die vorläufige Einbehaltung von noch auszuzah­

lenden Beträqen dieser Entschädigungen zu veranlassen. sofern 

dies zur Sicherung der Einbringlichkeit einer Disziplinarstrafe 

erforderlich erscheint. 
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Finanzielle Zuwendung an Angehörige 

§ 55. (1) Der Bundesminister für Landesverteidigung kann 

eine einmalige finanzielle Zuwendung den schuldlosen. unterhalts­

berechtigten Angehörigen eines Bestraften gewähren. der 

1. dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses oder 

als Zeitsoldat angehört hat und 

2. mit der Disziplinarstrafe der Entlassung oder der Unfähig­

keit zur Beförderung oder der Degradierung bestraft wurde. 

(2l Diese Zuwendung darf nur im Falle eines durch die Bestra­

fung erloschenen Anspruches auf eine Abfertigung oder eine Treue­

prämie gewährt werden. sofern durch dieses Erlöschen der notwen­

dige Unterhalt dieser Angehörigen gefährdet wird. Die Zuwendung 

darf unter Bedachtnahme auf die ;eweiligen wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Angehörigen höchstens bis zur Hälfte ;enes 

Betrages zuerkannt werden. der dem Bestraften zum Zeitpunkt des 

Eintrittes der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses als 

Abfertigung oder Treueprämie gebührt hätte. 

(3) Lebt der erloschene Anspruch auf eine Abfertigung oder 

eine Treueprämie nachträglich wieder auf. so ist die gewährte 

finanzielle Zuwendung nach Abs. 1 auf diese Geldleistunqen anzu­

rechnen. 
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3. Abschnitt 

Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Miliz­

und Reservestandes 

Degradierung 

§ 56. (1) Die Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Mi­

liz- und Reservestandes ist die Degradierunq. Sie ist die Zurück­

setzung auf einen niedrigeren Dienstqrad. den der Bestra fte zu 

einem früheren Zeitpunkt bereits geführt hat. und kann bis zum 

Dienstgrad Wehrmann verfüqt werden. 

(2) Die Degradierung bewirkt auch die Unfähigkeit. innerhalb 

von drei Jahren einen höheren Dienstgrad zu erlangen. 
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4. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Berufssoldaten des Ruhestandes 

Arten der Strafen 

§ 57. (ll Disziplinarstrafen für Berufssoldaten des Ruhestan­

des sind 

1. der Verweis. 

2. die Geldstrafe und 

3. der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis fließenden 

Rechte und Ansprüche. 

(2l Die Geldstrafe ist höchstens mit 350 vB der Bemessunqs­

qrundlaqe festzusetzen. 

(3l Die Bemessunqsqrundlaqe wird durch die nach dem Pensions­

qesetz 1965 (PG. 1965l. BGBl. Nr. 340. qebührenden Ruhebezüqe im 

Monat der Erlassunq des Disziplinarerkenntnisses der ersten 

Instanz qebildet. Die Haushaltszulaqe und die Hilflosenzulaqe 

sind in die Bemessunqsgrundlaqe nicht einzubeziehen. Im übriqen 

gilt hinsichtlich der Ermittlunq der Bemessunqsqrundlaqe § 51 

Abs. 2 und 3. 

(4l Die Disziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienst­

verhältnis fließenden Rechte und Ansprüche bewirkt für Berufssol­

daten des Ruhestandes. die noch wehrpflichtig sind. auch 

1. die Zurücksetzunq auf den Dienstqrad Wehrmann und 

2. die Unfähiqkei t. innerhalb von drei Jahren einen höheren 

Dienstqrad zu erlangen. 
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2. Hauptstück 

Besondere Verfahrensbestimmungen 

1. Abschnitt 

Kommandantenverfahren 

Anwendungsbereich 

§ 58. Im Kommandantenverfahren ist zu entscheiden über 

Pflichtverletzungen von 

1. Soldaten. die Präsenzdienst leisten. 

2. Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhält­

nisses angehören. sofern keine strenqere Strafe al s die 

Geldbuße erforderlich ist. und 

3. Wehrpflichtigen des Miliz- und Reservestandes. 
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Zuständigkeit 

§ 59. (ll Zur Entscheidung über Pflichtverletzungen von 

Soldaten sind zuständig 

1. in erster Instanz 

al der Einheitskommandant für die Verhängung von Verweis 

oder Geldbuße oder Ausgangsverbot bis zu sieben Tagen. 

bl der Disziplinarvorgesetzte für alle Strafen und 

2. in zweiter Instanz 

al der Disziplinarvorgesetzte oder. 

bl sofern dieses Organ in erster Instanz entschieden hat. 

dessen nächsthöherer Vorgesetzter. 

(2l Zur Entscheidung über Pflichtverletzunqen von Wehrpflich­

tiqen des Miliz- und Reservestandes sind zuständig 

1. in erster Instanz der Disziplinarvorgesetzte und 

2. in zweiter Instanz dessen nächsthöherer Vorgesetzter • 
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Einleitung des Verfahrens 

§ 60. Gelangt dem für den Verdächtigen zuständigen Einheits­

kommandanten der Verdacht einer Pflichtverletzung zur Kenntnis. 

so hat diese Behörde zunächst den Sachverhalt zu prüfen. Liegen 

die Voraussetzungen für das Kommandantenverfahren vor. so hat 

der Einheitskommandant das Verfahren durch mündliche oder 

schriftliche Mitteilung an den Beschuldigten einzuleiten. Als 

Zeitpunkt der Einleitung gilt im Falle 

1. der mündlichen Einleitung die Verkündung und 

2. der schriftlichen Einleitung deren Absendung. 

Hinsichtlich Wehrpflichtiger des Miliz- und Reservestandes tritt 

an die Stelle des Einheitskommandanten der für den Verdächtigen 

zuständige Disziplinarvorgesetzte • 
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Ordentliches Verfahren 

§ 61. (1) Bestreitet der Beschuldigte das Vorl iegen einer 

schuldhaft begangenen Pflichtverletzung. so sind ihm die Erhe­

bungsergebnisse vorzuhalten und. sofern es sich als notwendig er­

weist. ergänzende Erhebungen zur Uberprüfung seiner Rechtferti­

gung durchzuführen. Eine mündl iche Verhandl ung ist durchzufüh­

ren. wenn dies zur Aufklärung des Sachverhal tes notwendig oder 

zweckmäßig erscheint:_ Die Disziplinarbehörde darf aus ihrem Zu­

ständigkeitsbereich erforderliche Hilfskräfte zu einer solchen 

Verhandlung beiziehen. Findet keine mündliche Verhandlung statt. 

so ist das Ermittlungsverfahren schriftlich durchzuführen. 

(2) Erachtet der Einheitskommandant während des Verfahrens 

seine Strafbefugnis für zu gering. so hat er dem Disziplinarvor­

gesetzten Meldung zu erstatten. In diesem Falle hat der Diszipli­

narvorgesetzte 

1. das Disziplinarverfahren selbst durchzuführen oder 

2. den Einheitskommandanten mit der Durchführung des Diszipli­

narverfahrens zu beauftragen. wenn er dessen Strafbefugnis 

für ausreichend erachtet. oder 

3. die Disziplinaranzeige zu erstatten. wenn er bei einem 

Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhält­

nisses angehört. eine Geldstrafe oder die Entlassung oder 

die Unfähigkeit zur Beförderung oder die Degradierung für 

erforderlich erachtet. 

Im Falle der Z 2 ist der Einheitskommandant zur Durchführung des 

Disziplinarverfahrens verpflichtet. 

(3) Das Verfahren ist in erster Instanz formlos. in zweiter 

Instanz im Wege der Berufungsentscheidung einzustellen. wenn 
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1. der Beschuldigte die ihm zur Last' gelegte Pflichtverlet­

zung nicht begangen hat oder Umstände vorliegen. die die 

Strafbarkeit ausschlieBen. oder 

2. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen 

werden kann oder keine Pflichtverletzung darstellt oder 

3. Umstände vorliegen. die die Verfolgung ausschlieBen. oder 

4. die Schuld des Beschuldigten gering ist. die Tat keine 

oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und 

überdies eine Bestrafung nicht geboten ist. um den Beschul­

digten von weiteren Pflichtverletzungen abzuhalten oder um 

Pflichtverletzungen anderer Personen entgegenzuwirken. 

Die formlose Einstellung des Verfahrens ist dem Beschuldigten 

unter Hinweis auf einen der Gründe nach Z 1 bis 4 mitzuteilen. 

(4) Wird hinsichtl ich der dem Verfahren zugrunde liegenden 

Pflichtverletzung eine Disziplinaranzeige erstattet. so gilt das 

Verfahren ab dem Zeitpunkt der Erstattung dieser Anzeige al s 

eingestellt. Dies gilt auch. wenn der Beschuldigte hinsichtlich 

einer solchen Pflichtverletzung die Einleitung eines Kommissions­

verfahrens gegen sich selbst beantragt. ab dem Zeitpunkt des 

Einlangens dieses Antraqes beim Disziplinarvorgesetzten. 

(5) Wird das Diszipl inarverfahren nicht eingestell t. so ist 

ein Disziplinarerkenntnis zu fällen. 
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Disziplinarerkenntnis 

§ 62. (1) Diszipl inarerkenntnisse können mündl ich oder 

schriftlich ergehen. Sie sind in ;edem Fall schriftlich zu erlas­

sen. sofern 

1. eine Geldstrafe oder die Unfähigkeit zur Beförderung oder 

die Degradierung verhängt wird oder 

2. der Beschuldigte im Zeitpunkt der Erlassung dem Miliz­

oder Reservestand angehört. 

(2) Ergeht ein Disziplinarerkenntnis nach einer mündlichen 

Verhandlung. so ist nur darauf Rücksicht zu nehmen. was in die­

ser Verhandlung vorgekommen ist. 

(3) Der Spruch des Disziplinarerkenntnisses hat zu enthalten 

1. die als erwiesen angenommenen Taten. 

2. die durch die Taten verletzten Pflichten. 

3. die verhängte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Strafe. 

4. den allfälligen Ausschluß der Veröffentlichung und 

5. die angewendeten gesetzlichen Bestimmungen. 
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Abgekürztes Verfahren und Disziplinarverfügung 

§ 63. (1) Die für den Beschuldigten zuständige Disziplinarbe­

hörde erster Instanz darf in einem bei ihr anhängigen Diszipli­

narverfahren ohne Ermittlungsverfahren eine Disziplinarverfügung 

erlassen (abgekürztes Verfahren). sofern 

1. ein Beschuldigter 

a) vor einem Vorgesetzten. der zumindest Einhei tskomman­

dant ist. eine Pflichtverletzung gestanden hat oder 

b) wegen des der Pflichtverletzung zugrunde liegenden 

Tatbestandes durch ein Strafgericht oder eine Verwal­

tungsbehörde rechtskräftig bestraft wurde und 

2. keine strengere Disziplinarstrafe als die Geldbuße erfor­

derlich ist. 

(2) Hinsichtlich der Einstellung gilt § 61 Abs. 3 und 4. 

(3) Disziplinarverfüqungen können mündlich oder schriftlich 

ergehen. Sie sind gegen einen Wehrpflichtigen. der im Zeitpunkt 

der Erlassung dem Miliz- oder Reservestand angehört. iedenfalls 

schriftlich zu erlassen. 

(4) Der Spruch der Disziplinarverfügung hat zu enthalten 

1. die als erwiesen angenommenen Taten. 

2. die durch die Taten verletzten Pflichten. 

3. die verhängte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Strafe. 

4. den allfälligen Ausschluß der Veröffentlichung und 

5. die angewendeten gesetzlichen Bestimmungen. 

Disziplinarverfügungen bedürfen keiner Begründung. 
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Berufung 

§ 64. (1) Die Berufungsfrist beträqt drei Taqe. Gehört der 

Beschuldiqte in ;enem Zeitpunkt. in dem die Entscheidunq der 

ersten Instanz qefällt wird. dem Miliz- oder Reservestand an. so 

beträqt die Berufungsfrist zwei Wochen. 

(2) Im Falle des Uberganqes der disziplinären Befugnisse nach 

§ 14 Abs. 1 Z 1 oder 2 lit. c und d während der Berufunqsfrist 

ist die Berufunq bei dem in diesen Bestimmungen ;eweils qenann­

ten Vorqesetzten einzubrinqen. 

(3) Im Berufunqsverfahren sind die für das Verfahren der 

ersten Instanz qeltenden Bestimmunqen anzuwenden. 
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Einspruch gegen Disziplinarverfügungen 

§ 65. (1) Der Beschuldigte kann gegen eine Disziplinarverfü­

gung innerhalb der für die Berufung ieweils eingeräumten Fristen 

nach § 64 Abs. 1 von drei Tagen oder zwei Wochen Einspruch erhe­

ben. Dieser bedarf keiner Begründung. Der rechtzeitige Einspruch 

setzt die Disziplinarverfügung außer Kraft. er bewirkt iedoch 

nicht die Einstellung des Verfahrens. Das Disziplinarverfahren 

ist von der Behörde. die die Disziplinarverfügung erlassen hat. 

als ordentliches Verfahren fortzuführen und abzuschließen. 

(2) Im weiteren Verfahren hat die Disziplinarbehörde auf den 

Inhalt der außer Kraft getretenen Disziplinarverfügung keine 

Rücksicht zu nehmen und darf auch eine andere Strafe aussprechen. 

(3) Wird in einem Einspruch ausdrücklich nur die Art oder die 

Höhe der verhängten Strafe bekämpft. so gilt er als Berufunq und 

ist der nach § 59 ieweils zuständigen Disziplinarbehörde zweiter 

Instanz zur Entscheidung vorzulegen • 
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Aufhebung von Entscheidungen 

§ 66. (1) Der unmittelbar übergeordnete Vorgesetzte hat eine 

Disziplinarverfügung oder ein Disziplinarerkenntnis unabhänqig 

von deren Rechtskraft von Amts wegen aufzuheben und die Diszi­

plinarsache an iene Disziplinarbehörde. die die aufgehobene Ent­

scheidung erlassen hat. zurückzuverweisen. wenn bei der Erlassung 

1. der Disziplinarverfügung 

a) die Voraussetzungen nach § 63 Abs. 1 nicht vorgelegen 

sind oder 

b) eine strengere Disziplinarstrafe als eine Geldbuße 

verhängt wurde oder 

2. des Disziplinarerkenntnisses 

a) Verfahrensvorschri ften außer acht gel assen wurden. bei 

deren Einhaltung die Disziplinarbehörde zu einer ande­

ren Entscheidung hätte kommen können. oder 

b) die Strafbefugnis überschritten wurde. 

Diese Aufhebung ist binnen drei Jahren nach Eintritt der Rechts­

kraft der Entscheidung zulässig. 

(2) Der unmittelbar übergeordnete Vorqesetzte hat eine Diszi­

pl inarverfügung oder ein Diszipl inarerkenntnis von Amts wegen 

aufzuheben und in erster Instanz neu zu entscheiden oder die 

Disziplinaranzeiqe zu erstatten. wenn die Bestimmungen über die 

Strafbemessung gröblich verletzt wurden. Diese Aufhebung ist 

während des Zeitraumes von der Erl assung der Entscheidung bis 

zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft zulässig. Bei der 

neuerlichen Strafbemessung ist auf eine bereits vollstreckte 

Strafe Bedacht zu nehmen. 

(3) Der unmi ttelbar übergeordnete Vorgesetzte hat die Ent­

scheidung. mi t der ein Disziplinarverfahren eingestell t wurde. 

von Amts wegen aufzuheben und in erster Instanz zu entscheiden 

oder die Disziplinaranzeige zu erstatten. wenn die Voraussetzun-
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gen nach § 61 Abs. 3 für die Einstellung nicht vorgelegen sind. 

Diese Aufhebung ist zulässig während des Zeitraumes von der 

Einstellung des Verfahrens bis zwei Wochen 

1. nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung oder. 

2. im Falle der formlosen Einstellunq. nach dieser Entschei­

dung. 

(4) Eine Aufhebung nach den Abs. 1 bis 3 ist in ;edem Fall 

schriftlich zu verfügen. 

(5) Gegen die Aufhebung nach den Abs. 1 oder 3 ist kein or­

dentliches Rechtsmittel zulässig. 
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2. Abschnitt 

Kommissionsverfahren 

Disziplinaranzeige 

§ 67. (1) Gelangt dem ;eweiligen Disziplinarvorqesetzten der 

Verdacht einer Pflichtverletzung 

1. eines Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund eines Dienst­

verhältnisses angehört. oder 

2. eines Berufssoldaten des Ruhestandes 

zur Kenntnis und liegen im Falle der Z 1 die Voraussetzunqen für 

das Kommandantenverfahren nicht vor. so hat der Disziplinarvorge­

setzte nach den erforderlichen Erhebungen zur vorläufigen Klar­

stellung des Sachverhaltes schriftlich eine Disziplinaranzeige 

an die für den Verdächtigen zuständige Disziplinarkommission zu 

erstatten. Gleichzeitig hat der Disziplinarvorgesetzte ;e eine 

Abschrift der Disziplinaranzeige dem Disziplinaranwalt sowie dem 

Verdächtigen zu übermitteln. 

(2) Personen nach Abs. 1 Z 1 und 2 haben das Recht. bei ihrem 

Disziplinarvorgesetzten schriftlich die Einleitung eines Kommis­

sionsverfahrens geqen sich selbst zu beantragen. Dieser Antrag 

ist unverzüglich der für den Verdächtiqen zuständiqen Diszipli­

narkommi ssion und dem Diszi pl inaranwal t zu übermittel n und wie 

eine Disziplinaranzeiqe zu behandeln. 
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Entscheidungen der nisziplinarsenate 

§ 68. (1) nie Senate haben mit Stimmenmehrheit zu entschei­

den. nie nisziplinarstrafen 

1. der Entlassung, 

2. der Unfähigkeit zur Beförderung und der Degradierung und 

3. des Verlustes aller aus dem Dienstverhältnis fließenden 

Rechte und Ansprüche 

dürfen im Verfahren vor der Disziplinarkommission ;edoch nur 

einstimmig verhängt werden. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben. 

(2) Wird keine Stimmenmehrheit erzielt, so hat der Senatsvor­

sitzende zu versuchen, durch Teilung der zur Abstimmung gelangen­

den Fragen und Wiederholung der Abstimmung eine Mehrheit zu 

erzielen. Bleiben solche Versuche erfolglos. so ist ;ene Meinung 

als Abstimmungsergebnis anzunehmen. die für den Beschuldigten 

weder die günstigste noch die nachteiligste ist. 

(3) Sind mehrere Taten eines Beschuldigten zu beurteilen. so 

ist zu ;eder einzelnen Tat über die Schuldfrage gesondert abzu­

stimmen. 

(4) Die Beratung und die Abstimmung des Senates sind vertrau­

lich. Uber die Beratung und die Abstimmung ist ein Protokoll zu 

führen. das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterferti­

gen ist. 

(5) Entscheidungen. die nicht ausdrück I ich der Besch 1 uß fas­

sung durch den Senat vorbehalten sind. hat der Senatsvorsitzende 

zu treffen. 
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Akteneinsicht 

§ 69. Bis zur Zustellung des Verhandlungsbeschlusses ist auf 

Verlangen Akteneinsicht zu gewähren 

1. dem Disziplinaranwalt im vollen Umfang und 

2. dem Beschuldigten nur insoweit. als dadurch der Zweck des 

Verfahrens nicht verhindert wird. 

Ab Zustell ung des Verhandl ungsbeschl usses ist den Parteien auf 

Verlangen Akteneinsicht im gleichen Umfang zu gewähren. 
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Verteidigung 

§ 70. Im Kommissionsverfahren ist § 28 mit folgenden MaBga­

ben anzuwenden: 

1. Der auf Verlangen des Beschuldigten als Verteidiger zu 

bestellende Soldat ist zu bestellen vom Kommandanten der 

Dienststelle. bei der die Kommission im Disziplinarverfah­

ren eingerichtet ist. 

2. Die Verteidigung dürfen auch Soldaten nicht übernehmen für 

die Dauer ihrer Bestellung zum Vorsitzenden oder weiteren 

Mitglied oder Disziplinaranwalt bei 

al der Kommission im Disziplinarverfahren. bei der das 

Verfahren durchgeführt wird. oder 

bl der im Instanzenzug über- oder untergeordneten Kommissi-

on. 

3. Die Verteidigung dürfen auch Personen nicht übernehmen für 

die Dauer ihrer Heranziehung zum Schriftführer im ieweili­

qen Disziplinarverfahren • 
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Einleitung des Verfahrens 

§ 71. Cll Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat die 

Disziplinaranzeige dem zuständiqen Senat zur Entscheidung dar­

über zuzuweisen. ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. 

Die hiefür notwendiqen Erhebungen sind vom Disziplinarvorqesetz­

ten des Verdächtigen auf Verlangen des Senatsvorsitzenden durch­

zuführen oder zu veranlassen. 

(2l Der Beschluß. ein Diszipl inarverfahren einzuleiten oder 

nicht einzuleiten. ist dem Beschuldigten im Wege des Disziplinar­

vorgesetzten zuzustellen. sofern diese Art der Zustell ung der 

Beschleunigunq und Vereinfachung des Verfahrens dient. Geqen die 

Einleitung des Disziplinarverfahrens ist kein Rechtsmittel zuläs­

sig. 

(3l Die in anderen Bundesgesetzen an die Einleitung des Diszi­

plinarverfahrens geknüpften Rechtsfolqen treten auch im Fall der 

Verfüqunq einer. wenn auch nur vorläufigen. Dienstenthebung ein • 
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Verhandlungsbeschluß 

§ 72. (1) Ist nach Durchführung der notwendigen Erhebungen 

der Sachverhalt ausreichend geklärt. so hat der Senat 

1. einen Verhandlungsbeschluß zu fassen oder. 

2. sofern ein Einstellungsgrund nach § 61 Abs. 3 vorlieqt. 

das Verfahren mit Beschluß einzustellen. 

Im Verhandlungsbeschluß sind die Anschuldigunqspunkte im einzel­

nen anzuführen und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

anzuordnen. Gegen den Verhandlungsbeschluß ist kein Rechtsmittel 

zulässig. 

(2) Dem Beschuldiqten ist gemeinsam mit dem Verhandlungsbe­

schluß die Zusammensetzung des Senates einschließlich der Ersatz­

mi tgl ieder mi tzuteilen. Der Beschuldigte hat in ieder Instanz 

des Kommissionsverfahrens einmal das Recht. binnen einer Woche 

nach Zustellung dieser Mitteilung ein Mitqlied oder Ersatzmit­

glied des Senates ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Die recht­

zei tige Ablehnung bewirkt den AusschI uß dieses Mi tgl iedes vom 

Verfahren. 

(3) Ab der Zustellung des Verhandlungsbeschlusses können die 

Parteien Beweisanträge für die mündliche Verhandlung stellen. 

Uber die Berücksichtigung dieser Anträqe hat der Senatsvorsitzen­

de zu entscheiden. Gegen diese Entscheidung ist kein abgesonder­

tes Rechtsmittel zulässig. Ort und Zeit der mündlichen Verhand­

lung sind vom Senatsvorsitzenden zu bestimmen. Er hat die Partei­

en sowie die in Betracht kommenden Zeugen und Sachverständigen 

zu laden. Die mündliche Verhandlung ist so festzusetzen. daß zwi­

schen ihr und der Zustellung der Ladung an die Parteien ein Zeit­

raum von mindestens zwei Wochen liegt. 
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Mündliche Verhandlung 

S 73. Cl1 Erscheint der Beschuldigte zur mündlichen Verhand­

lung trotz gehöriger Ladung ohne ausreichende Entschuldigung 

nicht. so darf auch in seiner Abwesenheitverhandel t werden. 

wenn eine hinreichende Klärung des Sachverhaltes ohne die Anwe­

senheit des Beschuldigten möglich erscheint. 

(21 Auf Verlangen_des Beschuldigten dürfen bei der mündlichen 

Verhandlung als Vertrauenspersonen anwesend sein bis zu drei 

1. Soldaten oder 

2. Wehrpflichtige des Miliz- oder Reservestandes. die einen 

höheren Dienstgrad als Wehrmann führen. oder 

3. Mi tgl ieder des für den Beschuldigten zuständigen Organes 

der Personal vertretung. 

(31 Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung des Ver­

handlungsbeschlusses zu beginnen. Sodann ist der Beschuldigte zu 

vernehmen. Nach dieser Vernehmung sind die Beweise in der vom 

Senatsvorsi tzenden bestimmten Reihenfolge aufzunehmen. Die Par­

teien haben das Recht. Beweisanträge zu stellen. Uber die Berück­

sichtiqung dieser Anträge hat der Senatsvorsitzende zu entschei­

den. Die übrigen Senatsmitglieder haben ;edoch das Recht. eine 

Beschlußfassunq des Senates über die Berücksichtigung der Beweis­

anträqe zu verlangen. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden 

oder des Senates über Beweisanträge ist kein abgesondertes 

Rechtsmittel zulässig. 

(41 Der Vorsitzende ist berechtigt. die mündliche Verhandlung 

nach Bedarf zu unterbrechen oder zu vertagen. 

(51 Nach Abschluß des Beweisverfahrens ist dem Disziplinaran­

walt das Wort zu erteilen. Der Disziplinaranwalt hat unter Be­

dachtnahme auf die Ergebnisse der Beweiserhebung seine Anträge 

zu stellen und zu begründen. Nach dem Disziplinaranwalt ist dem 
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Verteidiqer und anschließend dem Beschuldiqten das Wort zu ertei­

len. Hat der Disziplinaranwalt auf deren Wortmeldunqen etwas zu 

erwidern. so hat der Beschuldigte iedenfalls das Schlußwort. 

Anschließend hat sich der Senat zur Beratunq zurückzuziehen. 

(6l Wurde eine mündliche Verhandlunq vertaqt. so hat der Vor­

si tzende bei der Fortsetzunq der Verhandl unq die wesentl ichen 

Vorqänqe der vertaqten Verhandl unq nach dem Protokoll und den 

sonst zu berücksichtiqenden Akten mündlich vorzutraqen. Die Ver­

handl unq ist iedoch zu wiederholen. wenn sich die Zusammenset­

zung des Senates qeändert hat oder seit der Vertagung mehr als 

drei Monate verstrichen sind. 

(7l Uber die mündliche Verhandlunq ist ein Protokoll aufzuneh­

men. das zu enthalten hat 

1. die Namen der Anwesenden. 

2. eine Darstell unq des Ganges der Verhandl unq in allen we­

sentlichen Punkten. 

3. zu ieder Anschuldiqunq die Entscheidunq über Freispruch 

oder Schuldspruch und 

4. im Falle eines Schuldspruches die verhänqte Strafe oder 

das Absehen von einer Strafe. 

Wird ein Schall träqer verwendet. so sind die Angaben nach § 14 

Abs. 2 AVG über eine Niederschrift und die Feststellunq. daß für 

den übriqen Teil der Verhandlunqsschrift ein Schallträqer verwen­

det wurde. in Vollschrift im Protokoll festzuhalten. Auf Verlan­

qen einer Partei ist die Aufnahme wiederzuqeben. Das Protokoll 

ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertiqen. Der 

Schallträqer ist in die Akten über das Disziplinarverfahren auf­

zunehmen • 
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Disziplinarerkenntnis 

§ 74. (1) Bei der Beschlußfassung des Senates über das Diszi­

plinarerkenntnis ist nur darauf Rücksicht zu nehmen. was in der 

mündlichen Verhandlung vorgekommen ist. 

(2) Der Spruch des Disziplinarerkenntnisses hat zu enthalten 

1. zu ;eder Anschuldigung einen Freispruch oder Schuldspruch, 

2. im Falle eines Schuldspruches 

a) die als erwiesen angenommenen Taten, 

b) die durch die Taten verletzten Pflichten, 

c) die verhängte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Stra­

fe, 

d) die Einstimmigkeit, wenn diese eine Voraussetzung für 

die Verhängung der Disziplinarstrafe bildet, und 

e) den allfälligen Kostenbeitrag, 

3. den allfälligen Ausschluß der Veröffentlichung und 

4. die angewendeten gesetzlichen Bestimmungen. 

(3) Das Disziplinarerkenntnis ist samt den wesentlichen Grün­

den unmittelbar nach der Beschlußfassunq des Senates mündlich zu 

verkünden. In weiterer Folge ist das Erkenntnis ohne unnötigen 

Aufschub auch schriftlich auszufertigen. 

(4) In die schri ftl iche Ausfertiqung des Diszipl inarerkennt­

nisses sind auch die Namen der Senatsmitglieder aufzunehmen. die 

an der Entscheidung mitgewirkt haben • 
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Berufungsfrist 

§ 75. Die Berufungsfrist beträgt zwei Wochen. 
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Verfahren vor der Disziplinaroberkommission 

§ 76. (1) Die §§ 68 bis 70 sowie 72 bis 74 gelten auch für 

das Verfahren vor der Disziplinaroberkommission. Ein Verhand­

lunqsbeschluß ist ;edoch nicht erforderlich. Dem Beschuldiqten 

ist spätestens zwei Wochen vor der mündl ichen Verhandl ung die 

Zusammensetzung des Senates mitzuteilen. Im Verfahren vor der 

Disziplinaroberkommission ist § 73 Abs. 2 und 3 AVG über den 

Ubergang der Entscheidungspflicht nicht anzuwenden. 

(2) Die Disziplinaroberkommission hat im Berufungsverfahren 

ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. wenn 

1. die Berufunq als verspätet oder unzulässig zurückzuweisen 

ist oder 

2. in erster Instanz der Beschluß gefaßt wurde. das Verfahren 

nicht einzuleiten. oder 

3. das Verfahren in erster Instanz einqestellt wurde oder 

4. eine Ergänzung der Ermi ttl unqen notwendig ist und diese 

Kommission den Disziplinarvorgesetzten mit dieser Erqtin­

zung beauftraqt oder 

5. der Sachverhalt nach der Aktenlage hinreichend geklärt ist 

und keine Partei in der Berufung ausdrücklich die Durchfüh­

rung einer mündlichen Verhandlung beantraqt hat oder 

6. wesentliche Mängel des Verfahrens die Wiederholung der 

mündlichen Verhandlunq in erster Instanz erforderlich 

machen oder 

7. die Berufung wegen des Kostenbeitrages erhoben wurde. 

Im Falle der Z 2 ist der Beschluß der Disziplinarkommission 

aufzuheben und dieser Kommission die Einleitung des Disziplinar­

verfahrens aufzutragen oder der Beschluß zu bestätigen. Im Falle 

der Z 3 ist der Beschluß der Disziplinarkommission aufzuheben 

und dieser Kommission die Fortsetzung des Verfahrens aufzutragen 

oder der Beschluß zu bestätiqen. Im Falle der Z 6 ist das ange­

fochtene Disziplinarerkenntnis aufzuheben und die Sache zur 
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neuerlichen Verhandlung an die Disziplinarkommission zurückzuver­

weisen. 

(3) Die Rechtskraft von Disziplinarerkenntnissen der Diszipli­

naroberkommission tritt mit der Zustellung der schriftlichen 

Ausfertigung an die Parteien ein. 
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3. Hauptstück 

Vollstreckung und Wirkungen von Disziplinarstrafen 

Veranlassung und Zeitpunkt der Vollstreckung 

§ 77. Cll Nach Eintritt der Rechtskraft der Disziplinarverfü­

gung oder des Disziplinarerkenntnisses ist die Vollstreckunq der 

Disziplinarstrafe zu veranlassen. Diese Veranlassung obliegt der 

Disziplinarbehörde. die in letzter Instanz entschieden hat. im 

Kommissionsverfahren dem Senatsvorsitzenden. 

(2l Disziplinarstrafen sind unverzüglich nach Eintritt der 

Rechtskraft der Disziplinarverfügung oder des Disziplinarerkennt­

nisses zu vollstrecken • 
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Hereinbringung von Verpflichtungen zu Geldleistungen 

§ 78. (1) Geldbußen. Geldstrafen. Ersatzgeldstrafen und 

Kostenbeiträge sind. soweit der Bestrafte seiner Zahlungsver­

pflichtung nicht selbständig nachkommt. zu vollstrecken 

1. bei Soldaten. die Präsenzdienst leisten. durch Abzug vom 

Monatsgeld. von der Dienstgradzulage. der Prämie im Grund­

wehrdienst einschließlich einer Erhöhung auf Grund des er­

folgreichen Abschl usses einer vorbereitenden Kaderausbi 1-

dung. der Monatsprämie. der Treueprämie. der Pauschalent­

schädiqung und von der Entschädigung. die ieweils nach dem 

Heeresqebührengesetz 1992 gebühren. 

2. bei Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstver­

hältnisses anqehören. durch Abzug von den Dienstbezügen 

nach § 51 Abs. 2 Z 1 und 2 oder von einer Abfertigunq und 

3. bei Berufssoldaten des Ruhestandes durch Abzug von den 

Ruhebezügen. 

Beim Monatsgeld. bei der Dienstgradzulage. der Prämie im Grund­

wehrdienst. der Monatsprämie. der Pauschalentschädigunq. der 

Entschädigung. den Dienstbezüqen und bei den Ruhebezüqen darf 

der Abzug 15 vH der für den ieweiligen Monat zustehenden Bezüge 

nicht übersteigen. Stehen die Pauschalentschädigung und die 

Entschädigung nicht für einen vollen Monat zu. so ist dieser 

Hundertsatz vom Dreißiqfachen der für einen Tag gebührenden 

Beträqe zu berechnen. Vorläufig einbehal tene Bezüqe können zur 

Gänze für die Vollstreckunq von Geldleistungen herangezoqen 

werden. 

(2) Soweit der Bestrafte seiner Zahl unqsverpfl ichtunq nicht 

selbständig nachqekommen ist und Verpflichtungen zu Geldleistun­

gen nicht nach Abs. 1 vollstreckt werden können. sind die aushaf­

tenden Beträqe durch das für den Bestraften zuständige Militär­

kommando hereinzubringen. Kommt er einer Zahlungsaufforderung 

nicht oder nicht zur Gänze nach. so sind diese Beträge unter 
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Anwendung des Verwal tungsvoll streckungsqesetzes 1991 (VVG) • 

BGBI. Nr. 53. hereinzubringen. Dabei kommt dem Uilitärkommando 

die Stellung des Anspruchsberechtigten zu. 

(3) Verpflichtungen zu Geldleistungen sind auf volle Schil­

linqbeträge abzurunden. 

(4\ Die Abstattung von Geldleistungen kann unter Bedachtnahme 

auf die persönl ichen Verhäl tnisse und die wirtschaftl iche Lei­

stungsfähigkei t des Bestraften auf dessen Antrag oder von Amts 

wegen in höchstens 36 Monatsraten bewilligt werden. Die Entschei­

dung über die Ratenbewilligung ist nach M5glichkeit in die Diszi­

pI inarverfügung oder in das Diszipl inarerkenntnis aufzunehmen. 

Sonst ist die Entscheidung über die Ratenbewilligung von der 

Disziplinarbehörde zu treffen. die die Strafe in letzter Instanz 

verhängt hat. Eine Berufung gegen eine solche Entscheidung ist 

nur dann zulässig. wenn die Strafe von einer Disziplinarbehörde 

erster Instanz verhängt worden ist. Die Berufungsfrist beträgt 

1. im Kommandantenverfahren die ;eweilige Frist von drei 

Tagen oder zwei Wochen nach § 64 Abs. 1 und 

2. im Kommissionsverfahren zwei Wochen. 

Entscheidet eine Kommission im Disziplinarverfahren ausschI ieß­

lieh über eine Ratenbewilligung. so ist eine mündliche Verhand­

lung nur dann durchzuführen. wenn dies im Interesse der Beschleu­

nigung und Vereinfachung des Verfahrens gelegen ist. Ein Einlei­

tungs- und ein Verhandlungsbeschluß sind nicht erforderlich. 

Eine Ratenbewilligung tritt außer Kraft. wenn der Bestrafte mit 

einer Rate im Verzug ist. 

(5) Beträge. die durch die Vollstreckung von Verpflichtungen 

zu Geldleistungen hereingebracht wurden. sind den Vereiniqten 

altösterreichischen Militärstiftungen zu Wohlfahrtszwecken zu 

überweisen. 
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(6) Im Falle des Todes des Bestraften erlischt die Vollstreck­

barkeit einer Verpflichtunq zu Geldleistunqen nach Abs. 1 . 
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wirkungen von Pflichtverletzungen 

§ 79. C1l Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. darf 

eine Pflichtverletzung über eine Disziplinarstrafe hinaus zu 

keinen wehr- oder dienstrechtlichen Nachteilen führen. 

C2l Pflichtverletzungen. die zum Zeitpunkt der Einleitung des 

Kommandantenverfahrens oder der Erstattung der Disziplinaranzei­

ge nicht in einem Führungsblatt festgehalten sind. dürfen in 

einem weiteren Disziplinarverfahren nicht berücksichtigt werden . 
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SCHLUSSTEIL 

1. Hauptstück 

Disziplinarrecht im Einsatz 

Anwendungsbereich 

§ 80. (1) Dieses - Hauptstück ist. soweit im folgenden nicht 

anderes bestimmt ist. auf ;ene Pflichtverletzungen anzuwenden. 

die während eines Einsatzes begangen werden. 

(2) Als Einsatz nach diesem Hauptstück gilt die Heranziehung 

eines Soldaten zu einem Einsatz des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 

lit. a oder b WG oder zur unmittelbaren Vorbereitung eines sol­

chen Einsatzes. Als Beginn der unmittelbaren Vorbereitunq eines 

Einsatzes gil t die Alarmierung zur sofortigen Herstell ung der 

Bereitschaft der Truppe zum Einsatz • 
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Disziplinarstrafen 

§ 81. (1) Disziplinarstrafen für alle Soldaten sind 

1. der Verweis. 

2. die Geldbuße. 

3. das Ausgangsverbot. 

4. die Diszip1inarhaft. 

5. der Disziplinararrest und 

6. die Unfähigkeit zur Beförderung und die Degradierunq. 

(2) Auf die Disziplinarstrafen nach Abs. 1 Z 2. 3 und 6 sind 

die §§ 46 bis 49 mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. Das zulässige Höchstausmaß beträgt für die Disziplinarstra­

fe 

a) der Geldbuße 25 vB der iewei1igen Bemessungsgrundlage 

und 

b) des Ausgangsverbotes 21 Tage. 

2. Die Unfähigkeit zur Beförderung und die Degradierung bewir­

ken zusätzlich zu den Rechtsfolgen nach § 48 

a) für Beamte die Entlassung aus dem Dienstverhältnis 

sowie den Entfall einer Abfertigung. 

b) für Vertragsbedienstete die Auflösung des Dienstverhält­

nisses und das Erlöschen aller Ansprüche aus dem Dienst­

verhältnis. 

c) für Zeitsoldaten die vorzeitige Entlassung aus diesem 

Wehrdienst ohne Erstattungspflicht nach § 6 Abs. 6 

HGG 1992 sowie den Entfall einer Treueprämie und 

dl für Bestrafte nach 1it. abis c. sofern sie noch wehr­

pf1 ichtig sind. den Beginn des Einsatzpräsenzdienstes 

mit dem Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnis­

ses oder des Wehrdienstes als Zeitsoldat. 

3. Die Bemessungsgrund1 age für die Geldbuße und die Ersatz­

geldstrafe richtet sich bei Soldaten. die nicht den Grund­

wehrdienst oder im Anschluß an diesen den Aufschubpräsenz-
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dienst . leisten. nach § 51 Abs. 2 und 3. In diese Bemes­

sungsgrundlage sind einzubeziehen 

a) bei Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienst­

verhältnisses angehören. die Einsatzzulage nach dem 

Einsatzzulagengesetz (EZG). BGBI. Nr. 423/1992. und 

b) bei Zeitsoldaten die Einsatzvergütung nach § 6 Abs. 4 

HGG 1992. 

4. Hinsichtl ich der Ersatzqeldstrafe nach § 49 tritt an die 

Stelle 

a) der Entlassung aus dem Präsenzdienst iede Beendigunq 

eines Wehrdienstes und 

b) der Barbezüge nach § 46 Abs. 2 die ieweilige Bemessunqs­

grundlage für die Geldbuße. 

(3) Die Disziplinarhaft besteht in der Abschließunq des Be­

straften in einem Haftraum während der qesamten Strafdauer. 

soweit er nicht am Dienst teilnimmt. Diese Strafe ist mindestens 

für einen Tag. höchstens für 21 Taqe zu verhängen. Als Taq gilt 

dabei ein Zeitraum von 24 Stunden. 

(4) Der Disziplinararrest besteht in der Abschließunq des 

Bestraften in einem Arrestraum während der qesamten Strafdauer. 

Diese Strafe ist mindestens für einen Taq. höchstens für 21 Taqe 

zu verhängen. Als Tag gilt dabei ein Zeitraum von 24 Stunden. 

(5) Die Disziplinarhaft und der Disziplinararrest dürfen nur 

verhänqt werden 

1. bei besonderer Schwere der Pflichtverletzung oder 

2. bei Pflichtverletzungen, die unter besonders erschwerenden 

Umständen begangen wurden. 

(6) Die Hafttauqlichkeit des Bestraften ist durch ärztliche 

Untersuchung zu prüfen 
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1. vor Antritt einer Disziplinarhaft oder eines Disziplinar­

arrestes und 

2. während deren Voll streckung in angemessenen Zeitabständen 

und bei dringendem Bedarf. 

Hinsichtlich der Anhaltung im Haftraum ist § 44 anzuwenden. 

Während der Voll streckung einer Diszipl inarhaft an dienstfreien 

Tagen und eines Disziplinararrestes ist dem Bestraften täglich 

Gelegenheit zur Bewegung im Freien in der Dauer von einer Stunde 

zu geben. 

(7) Die Vollstreckung einer Disziplinarhaft oder eines Diszi­

pI inararrestes ist auf Anordnung des Einheitskommandanten bis 

zum Wegfall des Vollstreckungshindernisses aufzuschieben oder zu 

unterbrechen. sofern 

1. der Bestrafte haftuntauglich ist oder 

2. geeignete Hafträume fehlen oder 

3. die Erfordernisse des Einsatzes der Vollstreckung entgegen­

stehen. 

(8) Die Bestimmungen über die Ersatzgeldstrafe nach § 49 

sowie nach Abs. 2 Z 3 und 4 sind auch hinsichtlich der Diszipli­

narhaft und des Disziplinararrestes anzuwenden. Die Ersatzgeld­

strafe beträgt folgenden Hundertsatz der ;eweiligen Bemessungs­

grundlage: 

1. 45 vH. zuzüglich 5 vH für ;eden Tag einer Disziplinarhaft 

und 

2. 45 vH. zuzüglich 10 vH für ;eden Tag eines Disziplinararre­

stes. 
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Verfahren 

§ 82. (1) (Verfassungsbestimmung) Uber die Pflichtverlet-

zungen aller Soldaten ist im Kommandantenverfahren zu entschei­

den. Zur Entscheidung sind zuständig 

1. in erster Instanz der Einheitskommandant und 

2. in zweiter Instanz der Disziplinarvorgesetzte. 

Für die Degradierung von Offizieren ist ;edoch in erster Instanz 

der Disziplinarvorgesetzte und in zweiter Instanz dessen nächst­

höherer Vorgesetzter zuständig. In Abweichung vom § 24 Abs. 1 

obliegt die Zuständigkeit in der ;eweiligen Instanz ;enem Komman­

danten. dessen Befehlsgewalt der Beschuldigte zum Zeitpunkt der 

Einleitung des Verfahrens unterstellt ist. 

(2) Von den Verfahrensvorschri ften darf insowei tabgewichen 

werden. als 

1. deren Einhaltung infolge der besonderen Umstände des ;ewei­

ligen Einsatzes nicht ohne Beeinträchtigung des Einsatz­

zweckes möglich ist und 

2. eine unverzügl iche diszipl inäre Ahndung im Interesse der 

Aufrechterhaltung der Disziplin geboten ist. 

Dem Beschuldigten ist ;edenfalls vor Verhängung einer Diszipli­

narstrafe zumindest einmal Gelegenheit zu geben. sich zu den 

gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äußern. Ein Abweichen vom Ver­

bot. auf Grund einer vom Beschuldiqten erhobenen Berufung eine 

höhere Strafe al s in der angefochtenen Entscheidung zu verhän­

gen. ist unzulässig. 

(3) Die Verteidigung des Beschuldigten ist während eines 

Einsatzes nur durch einen Soldaten zulässig. 
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(4) Die Verpflichtung nach § 22 zur Mitteilung von Diszipli­

narmaßnahmen an den Soldatenvertreter oder an das Organ der 

Personal vertretung entfällt. 

(5) Im abgekürzten Verfahren darf über die Diszi pl inarstrafe 

des Verweises und der Geldbuße hinaus auch ein Ausgangsverbot 

bis zu sieben Taqen verhängt werden • 
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Ubergangsbestimmungen 

§ 83. (1) Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens ist 

während eines Einsatzes nicht zulässig hinsichtlich einer 

Pflichtverletzung. die der Soldat vor diesem Einsatz begangen 

hat. Hinsichtlich solcher Pflichtverletzungen ist der Zeitraum 

des Einsatzes in die Ver;ährungsfristen nach § 3 nicht einzurech­

nen. 

(2) Disziplinarverfahren. die vor Beginn eines Einsatzes 

eingeleitet. ;edoch nicht rechtskräftig abgeschlossen wurden. 

gelten bis zur Beendigung des Einsatzes als unterbrochen. Diese 

Verfahren sind nach Beendigung des Einsatzes fortzuführen. 

(3) Sofern ein Disziplinarverfahren hinsichtlich einer wäh­

rend eines Einsatzes begangenen Pflichtverletzung 

1. erst nach Beendigung dieses Einsatzes eingeleitet wird oder 

2. bis zur Beendigung dieses Einsatzes einqeleitet. ;edoch 

nicht eingestellt oder rechtskräftig abgeschlossen wurde. 

ist dieses Hauptstück auf dieses Verfahren nicht mehr anzuwen­

den. Wird eine Entscheidung in erster Instanz erst nach Beendi­

gung des Einsatzes getroffen. so sind die Einsatzzulage und die 

Einsatzvergütung in die ieweilige Bemessungsgrundlaqe einzubezie­

hen. Im Falle der Z 2 ist das Verfahren von der unmittelbar nach 

Beendigung des Einsatzes für Pflichtverletzungen des Beschuldiq­

ten in der ieweiliqen Instanz zuständigen Disziplinarbehörde 

fortzuführen. 

(4) Wurde während eines Einsatzes ein qegen den Bestraften 

nur im Einsatz zulässiges Ausganqsverbot oder eine Disziplinar­

haft oder ein Disziplinararrest verhängt. ;edoch bis zur Beendi­

gung des Einsatzes nicht oder nicht zur Gänze voll streckt. so 

tritt an die Stelle dieser Disziplinarstrafen auch dann die 
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;eweil ige Ersatzgeldstrafe nach § 81. wenn der Bestrafte nach 

Beendiqung des Einsatzes weiterhin einen Wehrdienst leistet. 

(51 Wurde während eines Einsatzes die Unfähigkeit zur Beförde­

runq oder die Degradierung oder eine gegen den Bestraften nur im 

Einsatz zulässige Disziplinarstrafe rechtskräftig verhänqt. so 

ist diese Entscheidung auf Antraq des Bestraften nach Beendigunq 

des Einsatzes zu überprüfen. Diese Uberprüfung obliegt 

1. dem Disziplinarvorgesetzten des Bestraften oder 

2. bei Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstver­

hältnisses angehören. der für den Bestraften zuständigen 

Disziplinarkommission oder. 

3. sofern die Degradierung über einen Offizier verhängt wur­

de. der den Behörden nach Z 1 oder 2 unmittelbar übergeord­

neten Disziplinarbehörde. 

Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Zeitpunkt der Antraqstel­

I unq. Wurde über einen Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund 

eines Dienstverhältnisses angehört hat. die Disziplinarstrafe 

der Un fähigkei t zur Beförderunq oder Degradierung verhänqt. so 

obliegt die Uberprüfung ;ener Disziplinarbehörde nach Z 2 oder 

3. in deren territorialen Zuständigkeitsbereich die Dienststelle 

liegt, der der Bestrafte zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Diszi­

plinarstrafe angehört hat. 

(61 Der Antrag auf Uberprüfung nach Abs. 5 ist binnen zwei 

Wochen nach Beendigung des Einsatzes bei der zur Entscheidung zu­

ständigen Behörde einzubringen. Das Verfahren ist im Fall e des 

Abs. 5 Z 1 nach den Bestimmungen über die Berufung im Kommandan­

tenverfahren durchzuführen. im Fall e des Abs. 5 Z 2 und 3 nach 

den Bestimmungen über das Verfahren vor der Disziplinaroberkom­

mission. Sofern der Antrag nicht als verspätet zurückzuweisen 

ist, hat die Behörde den Uberprüfungsantrag 

1. als unbegründet abzuweisen oder 
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2. die rechtskräftig verhängte Disziplinarstrafe unter Anwen­

dung der außerhalb eines Einsatzes gel tenden Bestimmungen 

abzuändern oder aufzuheben. 

Die Verhängung der Entlassung oder der Unfähigkeit zur Bef6rde­

runq oder der Degradierung ist ;edoch nur zulässig. sofern eine 

dieser Strafen schon während des Einsatzes verhänqt wurde. Die 

Entscheidunq hat in ;edem Fall schriftlich zu ergehen. 

(7) Ein ordentliches Rechtsmittel ist geqen die Entscheidung 

nach Abs. 6 nicht zulässiq. Der Diszipl inaranwal t ist berech­

tiqt. qegen derartige Entscheidunqen. sofern sie von einer Kom­

mission im Disziplinarverfahren getroffen wurden. Beschwerde an 

den Verwaltunqsqerichtshof zu erheben. Wird der Uberprüfunqsan­

traq nicht als unbegründet abgewiesen. so sind die Folgen der Be­

strafung. insbesondere aus einer tei 1 weisen oder voll ständiqen 

Vollstreckunq. wiedergutzumachen. Soweit dies nicht möqlich ist. 

hat der Bestrafte einen Anspruch auf Entschädigunq nach dem 

Strafrechtlichen Entschädiqungsqesetz (StEG.). BGBl. 

Nr. 270/1969. 

(8) Wurde wä.hrend eines Einsatzes ein qeqen den Bestraften 

nur im Einsatz zulässiges Ausqanqsverbot oder eine Disziplinar­

haft oder ein Disziplinararrest verhänqt. so ist im Falle einer 

Berufunqsentscheidunq oder einer sonstiqen Abänderung nach Been­

diqung des Einsatzes die -jeweilige Ersatzqeldstrafe nach § 81 

als Verqleichsrnaßstab heranzuziehen. 

(9) Der rückwirkende Vollzuq einer vorbehaltenen Ernennunq 

nach § 8 Abs. 3 des Beamten-Dienstrechtsqesetzes 1979 (BDG 

1979). BGBI. Nr. 333. ist auch dann zul tissiq. wenn wäh rend des 

Einsatzes die Disziplinarstrafe des Ausganqsverbotes verhänqt 

wurde. 
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2. Hauptstück 

Schlußbestimmungen 

Änderung der rechtlichen Stellung 

§ 84. (1) Ändert sich die rechtl iche Stell ung des Verdächti­

gen bis zur Einleitung des Disziplinarverfahrens. so ist das 

Verfahren entsprechend der neuen rechtlichen Stellung durchzufüh­

ren. 

(2) Ist qeqen einen Soldaten. der 

1. Präsenzdienst leistet. im Zeitpunkt der Entlassung aus 

diesem Präsenzdienst oder 

2. dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhäl tnisses ange­

hört. bei Beendigung seines Dienstverhältnisses und gleich­

zeitigem tlbertritt in den Miliz- oder Reservestand 

ein Disziplinarverfahren anhängig. so ist das Verfahren ohne 

Bedachtnahme auf seine geänderte rechtl iche Stell ung fortzufüh­

ren. Z 1 gilt nicht. sofern der Beschuldigte unmittelbar nach 

der Entlassung aus dem Präsenzdienst dem Bundesheer auf Grund 

eines Dienstverhäl tnisses angehört. Im Falle der Z 2 tri tt an 

die Stelle der Entlassung die Disziplinarstrafe der Unfähiqkeit 

zur Beförderung oder der Degradierung nach § 53. 

(3) Wurde die Disziplinarstrafe der Entlassung oder der Unfä­

higkeit zur Beförderung oder der Degradierung verhänqt 

1. über einen Soldaten und endet der Wehrdienst dieses Solda­

ten vor Eintritt der Vollstreckbarkeit des Disziplinarer­

kenntnisses oder 

2. im Falle des Abs. 2 über einen Angehörigen des Miliz- oder 

Reservestandes • 
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Bundesgesetz über das militärische Disziplinarrecht 

(Heeresdisziplinargesetz 1994 - HDG 1994) 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 129 von 318

www.parlament.gv.at



, 

• 

• 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)130 von 318

www.parlament.gv.at



• 

• 

• 

• 

Bundesgesetz über das militärische 

Disziplinarrecht 

(Heeresdisziplinargesetz 1994 - HDG 1994) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

§ 10. 

§ 11. 

§ 12. 

§ 13. 

§ 14. 

§ 15. 

§ 16 • 

I N H ALT S VER Z EIe H N I S 

ALLGEMEINER TEIL 

1. Hauptstück 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 

Pflichtverletzungen 

Ver;ährung 

Anzeige strafbarer Handlungen 

Zusammentref fen strafbarer Handlungen mit Pfl ichtverlet-

zunqen 
Strafbemessung und Schuldspruch ohne Strafe 

Verlautbarung von Entscheidungen über Pflichtverletzunqen 

Führunqsblätter und Aufbewahrung der Akten 

Verantwortlichkeit der Soldatenvertreter 

Gnadenrecht des Bundespräsidenten 

2. Hauptstück 

Organisatorische Bestimmungen 

Disziplinarbehörden 

Einheitskommandanten 

Disziplinarvorqesetzte 

Wahrnehmunq der disziplinären Befuqnisse 

Kommissionen im Disziplinarverfahren 

Bestellung der Kommissionsmitglieder 
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§ 17. Ruhen .und Enden der Mitqliedschaft zu Kommissionen 

§ 18. Disziplinarsenate 

§ 19. Disziplinaranwalt 

§ 20. Schriftführer. Personal- und Sachaufwand 

3. Hauptstück 

Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

§ 21. Verfahrensarten 

§ 22. Mitteilung von Disziplinarmaßnahmen 

§ 23. Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens-

gesetzes 1991 

Zuständigkeit § 24. 

§ 25. 

§ 26. 

§ 27. 

§ 28. 

§ 29. 

§ 30. 

§ 31. 

§ 32. 

§ 33. 

§ 34. 

§ 35. 

§ 36. 

§ 37. 

§ 38. 

Verbindung und Trennung von Disziplinarverfahren 

Verschwieqenheitspflicht 

Parteien 

Verteidigung 

Zustellung 

Ladunqen 

Fristenberechnung 

Verfahrensqrundsätze 

Befreiung von der Zeugenpflicht 

Mitteilunqen an die öffentlichkeit 

Ordentliche Rechtsmittel 

Außerordentliche Rechtsmittel 

Kosten und Gebühren 

Mitwirkung im Disziplinarverfahren 
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4. Hauptstück . 

Sicherungsmaßnahmen 

1. Abschnitt 

Dienstenthebung 

§ 39. Voraussetzungen, Zuständigkeit und Dauer 

§ 40. Bezugskürzung 

§ 41. Verfahren 

§ 42. Dienstenthebung von Soldaten. die Präsenzdienst leisten 

2. Abschnitt 

Vorläufige Festnahme 

§ 43. Voraussetzungen, Zuständigkeit und Dauer 

§ 44. Anhaltung im Haftraum 

§ 45. 

§ 46. 

§ 47. 

§ 48. 

§ 49. 

BESONDERER TEIL 

1. Hauptstück 

Disziplinarstrafen 

1. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Soldaten, die den Grundwehrdienst 

leisten 

Arten der Strafen 

Geldbuße 

Ausgangsverbot 

Unfähigkeit zur Beförderung und Degradierung 

Ersatzgeldstrafe 
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§ 51. 

§ 52. 

§ 53. 

§ 54. 

§ 55. 

- 4 -

2. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Soldaten. die nicht den 

Grundwehrdienst leisten 

Arten der Strafen 

Geldbuße und Geldstrafe 

Entlassung 

Unfähigkeit zur Beförderung und Degradierung 

Sicherung der Einbringlichkeit von Geldbuße und Geldstrafe 

Finanzielle Zuwendung an Angehörige 

3. Abschnitt 

Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Miliz­

und Reservestandes 

§ 56. Degradierung 

4. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Berufssoldaten des 

Ruhestandes 

§ 57. Arten der Strafen 

2. Hauptstück 

Besondere Verfahrensbestimmungen 

1. Abschnitt 

Kommandantenverfahren 

§ 58. Anwendungsbereich 
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§ 59. 

§ 60. 

§ 6I. 

§ 62. 

§ 63. 

§ 64. 

§ 65. 

§ 66. 

§ 67. 

§ 68. 

§ 69. 

§ 70. 

§ 71. 

§ 72. 

§ 73. 

§ 74. 

§ 75. 

§ 76. 

- 5 -

Zuständigkeit 

Einleitung des Verfahrens 

Ordentliches Verfahren 

Disziplinarerkenntnis 

Abgekürztes Verfahren und Disziplinarverfügung 

Berufung 

Einspruch gegen Disziplinarverfügungen 

Aufhebung von Entscheidungen 

2. Abschnitt 

Kommissionsverfahren 

Disziplinaranzeige 

Entscheidungen der Disziplinarsenate 

Akteneinsicht 

Verteidiqung 

Einleitung des Verfahrens 

Verhandlungsbeschluß 

Mündliche Verhandlung 

Disziplinarerkenntnis 

Berufungsfrist 

Verfahren vor der Disziplinaroberkommission 

3. Hauptstück 

Vollstreckung und Wirkungen von Disziplinarstrafen 

§ 77. Veranlassung und Zeitpunkt der Vollstreckung 

§ 78. Hereinbringung von Verpflichtungen zu Geldleistungen 

§ 79. Wirkunqen von Pflichtverletzungen 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 135 von 318

www.parlament.gv.at



- 6 -

SCHLUSSTEIL 

1. Hauptstück 

Disziplinarrecht im Einsatz 

§ 80. Anwendungsbereich 

§ 81. Disziplinarstrafen 

§ 82. Verfahren 

§ 83. Ubergangsbestimmungen 

§ 84. 

§ 85. 

§ 86. 

§ 87. 

§ 88. 

§ 89. 

§ 90. 

2. Hauptstück 

Schlußbestimmungen 

Änderung der rechtlichen Stellung 

Abgaben- und Gebührenfreiheit 

Handlungsfähigkeit von Minderiährigen 

Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

In- und Außerkrafttreten 

Ubergangsbestimmungen 

Vollziehung 
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ALLGEMEINER TEIL 

1. HauptstUck 

Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist. soweit darin nicht ande­

res bestimmt ist. anzuwenden auf 

1. Soldaten. 

2. Wehrpflichtige des Miliz- und Reservestandes. die einen 

höheren Dienstgrad als Wehrmann fUhren. und 

3. Berufssoldaten des Ruhestandes. 

FUr Berufssoldaten des Ruhestandes gelten ausschließlich die fUr 

diese Personen vorgesehenen Bestimmungen. auch wenn diese Perso­

nen zugleich Wehrpflichtige des Miliz- und Reservestandes sind. 

(2) Berufssoldaten des Ruhestandes nach diesem Bundesgesetz 

sind 

1. Berufsoffiziere des Ruhestandes und 

2. Beamte des Ruhestandes. die bis zu ihrem Ausscheiden aus 

dem Dienststand zur AusUbung einer Unteroffiziersfunktion 

auf Grund des § 11 des Wehrqesetzes 1990 (WG). BGBl. Nr. 

305. herangezogen worden waren. 
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Pflichtverletzungen' 

§ 2. (1) Soldaten sind disziplinär zur Verantwortung zu 

ziehen wegen 

1. Verletzung der ihnen im Präsenz stand auferlegten Pflichten 

oder 

2. gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder Reserve­

stand auferlegten Pflichten oder 

3. einer im Miliz- oder Reservestand begangenen Handlung oder 

Unterlassung. die es nicht zuläßt. sie ohne Nachteil für 

den Dienst und damit für das Ansehen des Bundesheeres in 

ihrem Dienstgrad zu belassen. 

(2) Wehrpflichtige des Miliz- und Reservestandes sind diszi­

plinär zur Verantwortung zu ziehen wegen 

1. Verletzunq der Pflichten. die ihnen im Präsenzstand aufer­

legt waren. oder 

2. gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder Reserve­

stand aUferlegten Pflichten oder 

3. Erschleichung eines Dienstgrades oder 

4. einer im Miliz- oder Reservestand begangenen Handlung oder 

Unterlassung. die es nicht zuläßt. sie ohne Nachteil für 

den Dienst und damit für das Ansehen des Bundesheeres in 

ihrem Dienstgrad zu belassen. 

(3) Berufssoldaten des Ruhestandes sind disziplinär zur Ver­

antwortung zu ziehen 

1. wegen Verletzung der Pflichten. die ihnen im Dienststand 

auferlegt waren. oder 

2. wegen gröblicher Verletzung der ihnen im Ruhestand aufer­

legten Pflichten oder. 

3. wenn sie noch wehrpflichtig sind~ überdies weqen 
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al gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder Reserve­

stand auferlegten Pflichten oder 

bl Erschleichung eines Dienstgrades oder 

cl einer im Miliz- oder Reservestand beganqenen Handl unq 

oder Unterlassung. die es nicht zuläßt. sie ohne Nach­

teil für den Dienst und damit für das Ansehen des Bun­

desheeres in ihrem Dienstgrad zu belassen. 

(4l Disziplinär strafbar ist nur. wer schuldhaft handelt. Die 

§§ 5 und 6 sowie die §§ 8 bis 11 des Strafgesetzbuches (StGBl. 

BGBl. Nr. 60/1974. über Vorsatz und Fahrlässiqkeit sowie über 

Irrtum. Notstand und Zurechnunqsunfähiqkeit sind anzuwenden. 

(5l Soldaten sind disziplinär nicht zur Verantwortunq zu 

ziehen. wenn nach Ansicht des Vorgesetzten eine Belehrung oder 

eine Ermahnung ausreicht. 
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Ver;ährung 

§ 3. (1) Ein Verdächtiger darf wegen einer Pflichtverlet­

zung nicht mehr bestraft werden, wenn gegen ihn ein Disziplinar­

verfahren nicht eingeleitet wurde 

1. innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt, an dem die 

Pflichtverletzung einer für den Verdächtigen in Betracht 

kommenden Dis2iplinarbehörde erster Instanz zur Kenntnis 

gelangt ist, und 

2. innerhalb von drei Jahren seit Beendigung der Pflichtver­

letzung. 

(2) Hat der Sachverhalt, der einer Pflichtverletzunq zugrunde 

liegt, zu einer strafgerichtlichen Verurteilung qeführt und ist 

die strafrechtliche Ver;ährungsfrist nach den §§ 57 und 58 StGB 

für diesen Sachverhalt länger als die Drei;ahresfrist nach 

Abs. 1 Z 2, so tritt an die Stelle dieser Frist die strafrechtli­

che Ver;ährungsfrist. In diesen Fällen ist die Ein;ahresfrist 

nach Abs. 1 Z 1 nicht anzuwenden. 

(3) Der Lauf der Fristen nach den Abs. 1 und 2 wird gehemmt 

1. für den Zeitraum zwischen dem Erstatten der Stra fanzeige 

durch den Disziplinarvorgesetzten und dem Einlangen 

a) der Mitteilung des Staatsanwaltes über die Zurücklegung 

der Strafanzeige oder 

b) der Mitteilung über die Beendigung des bei Gericht 

anhänqiqen Strafverfahrens 

beim Disziplinarvorgesetzten oder 

2. für die Dauer eines bei Gericht anhänqigen Strafverfahrens 

oder 

3. für den Zeitraum zwischen dem Erstatten der Anzeiqe an die 

Verwaltungsbehörde durch den Disziplinarvorqesetzten und 

dem Einlangen 
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a) der .Mitteilung der Verwaltungsbehörde über das Absehen 

von der Einleitung eines Strafverfahrens oder 

b) der Mitteilung über die Beendigung des Strafverfahrens 

beim Disziplinarvorgesetzten oder 

4. für die Dauer eines Verwaltungsstrafverfahrens oder 

5. in den Fällen des § 28 des Bundes-Personalvertretungsgeset­

zes (PVG). BGBl. Nr. 133/1967. 

a) für den Zeitraum ab Antragstellung der Disziplinarbehör­

de auf Erteilung der Zustimmung bis zur Entscheidung 

durch das zuständige Personalvertretungsorgan oder 

b) für die Dauer eines Verfahrens vor der Personalvertre­

tungs-Aufsichtskommission. 

wenn der der Pflichtverletzung zugrunde liegende Sachverhalt in 

allen diesen Fällen Gegenstand einer solchen Anzeige oder eines 

solchen Verfahrens ist. 

------------------......... 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 141 von 318

www.parlament.gv.at



- 12 -

Anzeige strafbarer Handlungen 

§ 4. Liegt der Verdacht einer von Amts weqen zu verfolqen­

den gerichtlich strafbaren Handlung vor. die auch den Verdacht 

~iner Pflichtverletzung begründet. so hat der Disziplinarvorge­

setzte des Verdächtigen die Strafanzeige an die Staatsanwal t­

schaft zu erstatten. 
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Zusammentreffen strafbarer Handlungen mit Pflichtverletzunqen 

§ 5. (1) Treffen gerichtlich oder verwaltunqsbehördlich 

strafbare Handlungen mit Pflichtverletzungen zusammen. so ist 

von der disziplinären Verfolgung abzusehen. wenn 

1. dies ohne Verletzung dienstlicher Interessen möglich ist. 

2. der Pflichtverletzunq ausschließlich der für einen gericht­

lich oder verwal tunqsbehördlich strafbaren Tatbestand 

maßgebende Sachverhalt zugrunde liegt und 

3. der dieser Pflichtverletzung Verdächtige wegen des Tatbe­

standes nach Z 2 durch ein Strafgericht oder eine Verwal­

tungsbehörde rechtskräftig bestraft wurde. 

Ein dienstliches Interesse nach Z 1 an der disziplinären Verfol­

gung lieqt insbesondere dann vor. wenn anzunehmen ist. daß die 

Verhängung einer Disziplinarstrafe erforderlich ist. um den 

Verdächtigen von weiteren Pflichtverletzungen abzuhalten oder um 

Pflichtverletzungen anderer Personen entgegenzuwirken. 

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch eines rechts­

kräftigen strafgerichtlichen Urteiles zuqrunde gelegte Tatsachen­

feststellung gebunden. Diese Behörde darf auch nicht eine Tatsa­

che als erwiesen annehmen. die das Gericht im Urteil als nicht 

erwiesen anqenommen hat. 

(3) Hat die Disziplinarbehörde Strafanzeige oder Anzeige an 

die Verwaltungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von 

einem anhängigen strafgerichtlichen Verfahren oder Verwal tungs­

strafverfahren. so ist ein Disziplinarverfahren zu unterbrechen. 

bis 

1. die Mitteilung 
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a) des. Staatsanwal tes. daß die Strafanzeige zurückgel egt 

worden ist. oder 

b) der Verwaltungsbehörde. daß von der Einleitung eines 

Strafverfahrens abgesehen worden ist. 

beim Disziplinarvorgesetzten eingelangt ist oder 

2. das strafgerichtliche Verfahren oder das Verwaltungsstraf­

verfahren rechtskräftig abgeschlossen oder das ;eweilige 

Verfahren. wenn auch nur vorläufig. eingestellt worden ist. 

(4) Pflichtverletzungen. die zugleich eine nach dem Militär­

strafgesetz (Mi IStG). BGBl. Nr. 344/1970. mi t nicht mehr al s 

sechsmonatiger Freiheitsstrafe bedrohte strafbare Handl ung dar­

stellen. sind entgegen dem Abs. 3 ohne Unterbrechung des Diszi­

plinarverfahrens unverzüglich disziplinär zu ahnden. Dies gil t 

auch für Pflichtverletzungen. die zugleich eine nach dem ~1ilitär­

strafgesetz mit mehr als sechsmonatiger. aber nicht mehr als 

zweiiähriger Freiheitsstrafe bedrohte strafbare Handlung darstel­

len. sofern die unverzügliche disziplinäre Ahndung zur Aufrecht­

erhaltung der Disziplin und Ordnung zwingend geboten erscheint. 

(5) Im Falle einer unverzüglichen disziplinären Ahndung nach 

Abs. 4 hat der Disziplinarvorgesetzte des Beschuldigten die 

Einleitung des Disziplinarverfahrens sowie dessen Einstellung 

oder rechtskräftigen Abschluß dem Staatsanwal t mitzuteilen. Die 

Mitteilung der Einleitung tritt an die Stelle der Strafanzeige. 
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Strafbemessung und Schuldspruch ohne Strafe 

§ 6. (1) Das Maß für die Höhe einer Disziplinarstrafe ist 

die Schwere der Pflichtverletzung. Dabei ist unter Bedachtnahme 

auf frühere Pflichtverletzungen. die im Führungsblatt festqehal­

ten sind. darauf Rücksicht zu nehmen. inwieweit die beabsichtiq­

te Strafhöhe erforderlich ist. um den Beschuldigten von der 

Begehung weiterer Pflichtverletzungen abzuhalten oder um Pflicht­

verletzungen anderer_ Personen entgegenzuwirken. Darüber hinaus 

sind zu berücksichtigen 

1. die nach dem Strafqesetzbuch für die Strafbemessunq maßqe­

benden Umstände und 

2. die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit des Beschuldigten. 

(2) Wird über mehrere Pflichtverletzungen desselben Beschul­

diqten qemeinsam erkannt. so ist nur eine Strafe zu verhängen. 

(3) Wurde von einem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde 

weqen des einer Pflichtverletzung zuqrunde liegenden Sachverhal­

tes eine Strafe rechtskräftig verhängt. so ist bei der Strafbe­

messung im Disziplinarverfahren auf diese Strafe Bedacht zu 

nehmen. 

(4) Im Falle eines Schuldspruches kann von der Verhänqung 

einer Strafe abgesehen werden (Schuldspruch ohne Strafe). wenn 

1. das Absehen ohne Verletzung dienstlicher Interessen möq­

lich ist und 

2. nach den Umständen des Falles und nach der Persönlichkeit 

des Beschuldiqten angenommen werden kann. daß ein Schuld­

spruch allein qenügen wird. den Beschuldigten von weiteren 

Pflichtverletzungen abzuhalten. 
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Verlautbarung von Entscheidungen über'Pflichtverletzungen 

§ 7. (1) Im mil i tärischen Dienstbereich sind nach Eintri tt 

der Rechtskraft zu verlautbaren 

1. Disziplinarverfügungen und Disziplinarerkenntnisse. 

2. gerichtliche Verurteilungen und Strafverfügungen und 

3. verwaltungsbehördliche Straferkenntnisse und Strafverfügun-

gen. 

sofern die Verlautbarung erforderlich ist. um der Begehunq von 

Pflichtverletzungen entgegenzuwirken. Eine Verlautbarung nach 

den Z 2 und 3 ist nur zulässiq. sofern sich diese Entscheidungen 

auf den einer Pfl ichtverletzung zugrunde 1 iegenden Sachverhal t 

beziehen. 

(2) Die Verlautbarung ist für den ;eweiligen Zuständigkeitsbe­

reich anzuordnen 

1. für Disziplinarverfügungen sowie für Disziplinarerkennt­

nisse im Kommandantenverfahren von der Disziplinarbehörde. 

die in erster Instanz entschieden hat. und 

2. für Diszipl inarerkenntnisse im Kommissionsverfahren sowie 

für Urteile. Straferkenntnisse und -verfügungen vom Diszi­

plinarvorqesetzten des Betroffenen. 

(3) Die Verlautbarung kann unter Berücksichtigung der Art und 

Schwere der Pflichtverletzung nach den disziplinären Erfordernis­

sen auf bestimmte Teile oder Personengruppen des Zuständigkeits­

bereiches nach Abs. 2 beschränkt werden. 

(4) Häl t die nach Abs. 2 zuständige Diszipl inarbehörde die 

Verlautbarung in einem größeren Bereich zur Aufrechterhaltung 

der Diszipl in für angebracht. so hat diese Behörde bei dem für 

diesen Bereich zuständigen Vorqesetzten um die Verlautbarung zu 
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ersuchen. Dieser Vorgesetzte hat dem Ersuchen nach Maßgabe des 

Abs. 1 zu entsprechen. 

(5) Die Verlautbarung hat ohne Namensnennung des Betroffenen 

zu enthalten 

1. den der Entscheidung nach Abs. 1 zugrunde liegenden Sach­

verhalt. 

2. die verletzten-Pflichten und 

3. die verhängte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Strafe. 

Sie hat auf die für Dienstanweisungen im Bundesheer übliche Art 

zu erfolgen. 
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F.ührunqsblätter und Aufbewahrung der Akten 

§ 8. (1) Nach Eintritt der Rechtskraft einer Disziplinarver­

fügung oder eines Disziplinarerkenntnisses sind in einem Füh­

rungsblatt festzuhalten 

1. die Pflichtverletzung. 

2. die verhängte Disziplinarstrafe oder ein Schuldspruch ohne 

Strafe und 

3. der Zeitpunkt der Rechtskraft der zugrunde liegenden Ent­

scheidung. 

Bei schriftlichen Disziplinarverfügungen und Disziplinarerkennt­

nissen dient eine Durchschrift oder Kopie als Führungsblatt. Für 

Berufssoldaten des Ruhestandes. die nicht mehr wehrpflichtiq 

sind. ist kein Führungsblatt anzulegen. 

(2) Die Führungsblätter sind nach Vollstreckung der Diszipli­

narstrafe. frühestens ;edoch nach Ablauf von drei Jahren ab 

Rechtskraft der Disziplinarverfügung oder des Disziplinarerkennt­

nisses zu vernichten. Dies gil t nicht für Führungsblätter • in 

denen die Disziplinarstrafe der Entlassung festgehalten wurde. 

(3) Nach Einstellung oder rechtskräftigem Abschluß eines 

Disziplinarverfahrens sind die Akten über dieses Verfahren unter 

Verschluß aufzubewahren. 

----------------........... 
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~erantwort1ichkeit der Soldatenvertreter 

§ 9. Soldatenvertreter dürfen wegen Äußerungen und Handlun­

gen. die in Ausübung ihrer Funktion erfolgt sind. disziplinär 

nicht zur Verantwortung gezogen werden. 
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Gnadenrecht des Bundespräsidenten 

§ 10. (Verfassungsbestimmung) Dem Bundespräsidenten steht 

das Recht zu. 

1. die nach diesem Bundesgesetz verhängten Disziplinarstrafen 

zu mildern oder diese Strafen und Schuldsprüche ohne Stra­

fe zu erlassen oder die ;eweiligen Rechtsfolgen nachzuse­

hen und 

2. anzuordnen. daß ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet 

oder ein eingeleitetes Disziplinarverfahren eingestellt 

wird. 
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2. Hauptstück . 

Organisatorische Bestimmungen 

Disziplinarbehörden 

§ 11. Disziplinarbehörden sind 

1. die Einheitskommandanten. 

2. die Disziplinarvorgesetzten und 

3. die Kommissionen im Disziplinarverfahren als 

a) Disziplinarkommissionen und 

b) Disziplinaroberkommissionen. 
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Einheitskommandanten 

§ 12. (1 l Einheitskommandanten sind die Offiziere. denen der 

Befehl über eine Einheit übertragen ist. sowie die ihnen auf 

Grund der militärischen Orqanisation Gleichgestellten. Sie sind 

Disziplinarbehörde gegenüber den ihrer Befehlsgewalt unterstell­

ten Soldaten. Den Einheitskommandanten sind al s Diszipl inarbe­

hörden weiters gleichgestellt 

1. die Kommandanten 

al eines abgesonderten Kommandos oder 

bl eines Transportes oder 

cl eines Kurses 

;eweils gegenüber ienen ihrer disziplinären Befugnis 

schriftlich unterstellten Soldaten. die nicht einem nachge­

ordneten Einheitskommandanten unterstellt sind. 

2. die Kommandanten heereseigener Sanitätseinrichtungen gegen­

über ienen ihrer disziplinären Befugnis schriftlich unter­

stellten Soldaten. die in dieser Einrichtung 

al in dauernder. mindestens aber mehr als zweimonatiger 

Dienstverwendung stehen oder 

bl sich in stationärer Krankenbehandlung befinden und 

nicht einem nachgeordneten Einheitskommandanten unter­

stellt sind. 

3. die Kommandanten größerer militärischer Dienststellen als 

einer Einheit gegenüber den ihrer Befehlsgewalt unmittel­

bar unterstell ten Soldaten. soweit nicht ein Einheitskom­

mandant oder ein Gleichqestellter nach den Z 1 oder 2 

zuständig ist und 

4. der Bundesminister für Landesverteidigung gegenüber 

a) Soldaten. die der Zentral stelle des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung angehören oder dieser dienstzuqe­

teilt sind. 

bl Offizieren mit einem höheren Dienstgrad als Oberst und 
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c) anderen Soldaten. soweit nicht ein Einheitskommandant 

oder ein Gleichgestellter nach den Z 1 bis 3 zuständig 

ist. 

(2) Gegenüber ranghöheren Soldaten steht den Einhei tskomman­

danten und den Gleichgestellten nach Abs. 1 Z 1 und 2 keine 

Strafbefugnis zu. In diesen Fällen hat als ein dem Einheitskom­

mandanten Gleichgestell ter der nächsthöhere Vorgesetzte einzu­

schreiten. 

(3) Ist ein Soldat sowohl der Befehlsgewalt eines Einheitskom­

mandanten als auch der Befehlsgewalt eines nach Abs. 1 Z 1 bis 3 

Gleichgestell ten unmittelbar unterstell t. so gil t der Letztge­

nannte als Disziplinarbehörde. Steht ;edoch einem solchen Gleich­

gestellten auf Grund des Abs. 2 keine Strafbefugnis zu. so ist 

dessen nächsthöherer Vorgesetzter als ein dem Einheitskommandan­

ten Gleichgestellter Disziplinarbehörde. 

(4) Im Falle des Abs. 3 dürfen Gleichgestell te nach Abs. 1 

Z 1 bis 3 oder nach Abs. 3 zweiter Satz ihre Strafbefugnis dem 

Einheitskommandanten abtreten. wenn dies der Vereinfachung oder 

Beschleunigung des Verfahrens dient. 
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Disziplinarvorgesetzte 

§ 13. (1) Disziplinarvorgesetzte qegenüber Soldaten sind 

1. die Kommandanten von Bataillonen. die einem Truppenkörper 

angehören. und die ihnen auf Grund der militärischen Orga­

nisation Gleichgestell ten gegenüber den ihrer ieweil igen 

Befehlsgewalt unterstellten Soldaten. 

2. die Kommandanten von Truppenkörpern und die ihnen auf 

Grund der militärischen Orqanisation Gleichqestellten 

qeqenüber den ihrer ieweiligen Befehlsgewalt unterstellten 

Soldaten. soweit nicht ein Disziplinarvorgesetzter nach 

Z 1 zuständig ist. 

3. die Kommandanten von Heereskörpern und die ihnen auf Grund 

der militärischen Organisation Gleichgestellten geqenüber 

den ihrer Befehl sgewal t unmittelbar unterstell ten Solda­

ten. soweit nicht ein Disziplinarvorqesetzter nach den Z 1 

oder 2 zuständig ist. und 

4. der Bundesminister für Landesverteidigung qeqenüber 

al Soldaten. die der Zentralstelle des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung angehören oder dieser dienstzuge­

teilt sind. 

b) Offizieren mit einem höheren Dienstgrad als Oberst und 

c) anderen Soldaten. soweit nicht ein Disziplinarvorgesetz­

ter nach den Z 1 bis 3 zuständig ist. 

(2) Disziplinarvorqesetzter geqenüber Wehrpflichtiqen des 

Miliz- und Reservestandes ist der Militärkommandant. 

(3) Disziplinarvorgesetzter qegenüber Berufssoldaten des 

Ruhestandes ist der im Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem 

Dienststand 

Abs. 1. 

zuständig qewesene Disziplinarvorgesetzte nach 

(4) Wird die disziplinäre Ahndungvon Pflichtverletzungen im 

gesamten Zuständigkeitsbereich eines nach Abs. 1 Z 1 bis 3 zu-
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ständigen Disziplinarvorgesetzten oder in Teilen dieses Zustän­

digkeitsbereiches 

1. infolge eines Einsatzes des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 

lit. abis c WG oder 

2. unabhängig von einem solchen Einsatz infolge der örtlichen 

Verhältnisse 

beträchtlich erschwert. so hat der Bundesminister für Landesver­

teidigung diesen Zuständigkeitsbereich oder Teile davon einem 

anderen Disziplinarvorgesetzten zuzuweisen. Diese Zuweisung ist 

nach den ieweil igen örtl ichen und organisatorischen Verhäl tnis­

sen durch Verordnung zu verfügen. Diese Verordnung bedarf nicht 

der Kundmachung im Bundesgesetzbl att. sondern ist auf die für 

Dienstanweisungen im Bundesheer übliche Art kundzumachen. 
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Wahrnehmung der disziplinären Befugnisse 

§ 14. (1) Die Befugnisse des Einheitskommandanten oder des 

Disziplinarvorgesetzten gehen über 

1. auf den Kommandanten des für die Mobilmachung verantwortli­

chen Kommandos. wenn infol ge des nur vorübergehenden Be­

standes der militärischen Dienststelle 

a) die diszipl~nären Befugnisse eines dieser Organe wegge­

fallen sind oder 

b) das Disziplinarverfahren von einem dieser Organen in 

der ;eweiligen Instanz nicht abschließend erledigt 

werden kann. oder 

2. auf den ;eweil s unmi ttelbar übergeordneten Vorgesetzten. 

wenn 

a) die Tat außer Dienst an einem dieser Organe selbst 

beqangen wurde oder 

b) 

c) 

d) 

eines dieser Organe an der Tat beteiliqt war oder 

die disziplinären Befuqnisse eines dieser Orqane aus 

einem anderen organisatorischen Grund als nach Z 1 

weggefallen sind oder 

das Disziplinarverfahren von einem dieser Organe aus 

einem anderen organi satori schen Grund al s nach Z 1 in 

der ;eweiligen Instanz nicht abschließend erledigt 

werden kann. oder 

3. auf den gemeinsamen Vorgesetzten. wenn die Pflichtverlet­

zung von Soldaten gemeinschaftlich begangen wurde. die 

verschiedenen Einheitskommandanten oder Disziplinarvorge­

setzten unterstehen. 

(2) Beamte der Verwendungs gruppe A oder B. Vertragsbedienste­

te der Entlohnungsgruppe a oder b sowie vergleichbare Vertraqsbe­

dienstete mit Sondervertrag haben als Disziplinarbehörde 

1. die Aufgaben des Einheitskommandanten wahrzunehmen. wenn 

sie diesem auf Grund der militärischen Organisation qleich-
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gestellt sind oder die Funktion eines Gleichgestellten 

nach § 12 Abs. 1 Z 1 bis 3 innehaben oder 

2. die Aufgaben des Disziplinarvorgesetzten wahrzunehmen. 

wenn sie eine Funktion nach § 13 Abs. 1 Z 1 bis 3 inneha­

ben. 

(3) Im Fall e der Verhinderung des Einheitskommandanten oder 

des Diszipl inarvorgesetzten oder des nach den Abs. 1 und 2 zu­

ständigen Organes sind deren Aufgaben als Disziplinarbehörde von 

ihren Stellvertretern wahrzunehmen. sofern die Stellvertreter 

Offiziere oder Beamte der Verwendungsgruppe A oder B oder Ver­

tragsbedienstete der Entlohnungsgruppe a oder b oder vergleichba­

re Vertragsbedienstete mitSondervertrag sind. Ist dies nicht 

der Fall. so sind diese Aufgaben vom unmittelbar übergeordneten 

Vorgesetzten wahrzunehmen. 
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Kommissionen im Disziplinarverfahren 

§ 15. (1) Als Kommissionen im Disziplinarverfahren sind für 

Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses 

angehören. und für Berufssoldaten des Ruhestandes einzurichten 

1. für Unteroffiziere und Chargen 

a) in erster Instanz bei iedem Militärkommando eine Diszi­

plinarkommission und 

b) in zweiter Instanz bei ;edem Korpskommando eine Diszi­

plinaroberkommission. 

2. für Offiziere 

a) in erster Instanz bei ;edem Korpskommando und beim 

Militärkommando Wien eine Disziplinarkommission und 

b) in zweiter Instanz beim Bundesministerium für Landesver­

teidigung eine Disziplinaroberkommission und 

3. für Offiziere. die zumindest den Dienstgrad Oberst führen. 

beim Bundesministerium für Landesverteidigung 

a) in erster Instanz eine Disziplinarkommission und 

b) in zweiter Instanz eine Disziplinaroberkommission. 

Der beim Militärkommando Wien eingerichteten Disziplinarkommissi­

on für Unteroffiziere und Chargen ist die beim Korpskommando III 

eingerichtete Disziplinaroberkommission für Unteroffiziere und 

Chargen im Instanzenzug übergeordnet. 

(2) Der Zuständigkeitsbereich einer Kommission im Disziplinar­

verfahren deckt sich ieweil s mit dem terri torial en Zuständig­

keitsbereich ;ener Dienststelle. bei der diese Kommission einqe­

richtet ist. Der Zuständigkeitsbereich der beim Korpskomman­

do III einqerichteten Disziplinaroberkommission für Unteroffizie­

re und Charqen urnfaßt auch den territorialen Zuständiqkei tsbe­

reich des Militärkommandos Wien . 

............... ---------------------
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(3) Wird die disziplinäre Ahndung von Pflichtverletzungen im 

gesamten Zuständigkeitsbereich einer Kommission im Diszipl inar­

verfahren oder in Teilen dieses Zuständigkeitsbereiches 

1. infolge eines Einsatzes des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 

lit. abis c WG oder 

2. unabhängig von einem solchen Einsatz infolge der örtlichen 

Verhältnisse 

beträchtlich erschwert. so hat der Bundesminister für Landesver­

teidigung diesen Zuständigkeitsbereich oder Teile davon einer 

anderen für den Beschuldigten in Betracht kommenden Kommission 

zuzuweisen. Diese Zuweisung ist nach den ;eweil igen örtlichen 

und organisatorischen Verhäl tnissen durch Verordnung zu verfü­

gen. Diese Verordnung bedarf nicht der Kundmachung im Bundesge­

setzblatt. sondern ist auf die für Dienstanweisungen im Bundes­

heer übliche Art kundzumachen. 

(4) Jede Kommission im Disziplinarverfahren hat zu bestehen 

aus dem Vorsitzenden sowie der erforderlichen Zahl von Stellver­

tretern des Vorsitzenden und von weiteren Mitgliedern. Die Kom­

missionen haben in Senaten zu verhandeln und zu entscheiden. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Mi tgl ieder von Kommissionen 

im Disziplinarverfahren sind in Ausübung ihrer Aufgaben nach 

diesem Bundesgesetz selbständig und unabhängig. 
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Bestellung der Kommissionsmitglieder 

§ 16. (1) Die Mitglieder der Kommissionen im Disziplinarver­

fahren sind mi t Wirkung vom 1. Jänner eines KaI enderi ahres für 

die Dauer von sechs Jahren zu bestellen. Im Bedarfsfalle sind 

iedoch die Kommissionen auch während dieser sechs Jahre durch 

die Bestellung von zusätzlichen lfitgliedern zu ergänzen. 

(2) Der Bundesminister für Landesverteidigunq hat aus dem 

Kreis der Berufsoffiziere zu bestellen 

1. die Vorsi tzenden aller Kommissionen im Diszipl inarverfah­

ren und deren Stellvertreter und 

2. die Hälfte der weiteren Mitglieder der beim Bundesministe­

rium für Landesverteidigung eingerichteten Kommissionen. 

(3) Die Kommandanten der Dienststellen. bei denen eine Kommis­

sion im Disziplinarverfahren für Unteroffiziere und Chargen 

eingerichtet ist. haben die Hälfte der weiteren Mitqlieder die­

ser Kommissionen aus dem Kreis der im territorialen Zuständig­

keitsbereich der ieweiligen Kommission Dienst versehenden Unter­

offiziere und Chargen. die dem Bundesheer ieweils auf Grund 

eines Dienstverhältnisses angehören. zu bestellen. 

(4) Die Kommandanten der Dienststellen. bei denen eine Diszi­

plinarkommission für Offiziere nach § 15 Abs. 1 Z 2 lit. a einge­

richtet ist. haben die Häl fte der weiteren Mi tgl ieder dieser 

Disziplinarkommissionen aus dem Kreis der im territorialen Zu­

ständigkeitsbereich der ieweiligen Kommission Dienst versehenden 

Offiziere. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnis­

ses angehören. zu bestellen. 

(5) Die zweite Hälfte der weiteren Mitglieder aller Kommissio­

nen im Disziplinarverfahren ist vom zuständigen ZentralausschuB 

beim Bundesministerium für Landesverteidigung aus dem gleichen 

Personenkreis wie die übrigen weiteren Mitglieder der ieweiligen 

--------------------.......... 
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Kommission zu bestellen. Bestellt der Zentralausschuß innerhalb 

eines Monates nach Aufforderung durch den Bundesminister für 

Landesverteidigung oder durch die Kommandanten der Dienststel­

len. bei denen Kommissionen eingerichtet sind. keine oder zu 

weniqe Mitglieder für eine Kommission. so haben diese Organe die 

erforderlichen Mitglieder selbst zu bestellen. 

(6) Zum Mitglied einer Kommission im Disziplinarverfahren 

darf kein Soldat bestellt werden. 

1. der außer Dienst gestellt ist oder 

2. der. wenn auch nur vorläufig. vom Dienst enthoben ist oder 

3. gegen den ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. bis 

zu dessen Einstellung oder rechtskräftigem Abschluß oder 

4. der wegen einer von Amts wegen zu verfolgenden. mit Vor­

satz begangenen gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräf­

tig verurteil t wurde. bis zu dem Zeitpunkt. ab dem über 

die Verurteilung keine oder nur beschränkte Auskunft aus 

dem Strafregister erteilt werden darf. oder 

5. für den ein Führungsblatt angelegt ist. 

(7) Bei der Bestell ung der Mi tgl ieder der Kommissionen im 

Disziplinarverfahren ist auf die für die Zusammensetzung der 

Senate erforderliche Anzahl und die dienstrechtliche Stellung 

der Mitglieder Bedacht zu nehmen. 
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Ruhen und Enden der Mitgliedschaft zu Kommissionen 

§ 17. (1) Die Mitgliedschaft zu einer Kommission im Diszipli­

narverfahren ruht 

1. während eines bei Gericht anhängigen Strafverfahrens be­

treffend eine von Amts wegen zu verfolgende. mi t Vorsatz 

begangene strafbare Handlung oder 

2. vom Zeitpunkt der Einlei tung eines Diszipl inarverfahrens 

bis zu dessen Einstellung oder rechtskräftigem Abschluß 

oder 

3. während einer. wenn auch nur vorläufigen. Dienstenthebung 

oder 

4. während einer Außerdienststellung oder 

5. während eines Urlaubes von mehr als drei Monaten oder 

6. während einer Dienstzuteilung zu einer Dienststelle außer­

halb des territorialen Zuständigkeitsbereiches der Kommis­

sion oder 

7. während einer Dienstleistung im Ausland. 

(2) Die Mitgliedschaft zu einer Kommission im Disziplinarver­

fahren endet mit 

1. dem Ablauf der Bestellungsdauer oder 

2. der Bestell ung zum Mi tgl ied einer im Instanzenzug über­

oder untergeordneten Kommission oder 

3. der Versetzung zu einer Dienststelle außerhalb des terri­

torialen Zuständigkeitsbereiches der Kommission oder 

4. dem Ausscheiden aus dem Präsenzstand oder 

5. der rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung wegen einer 

von Amts wegen zu verfolgenden. mit Vorsatz beganqenen 

strafbaren Handlung oder 

6. der rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe 

oder einem rechtskräftigen Schuldspruch ohne Strafe. 
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Disziplinarsenate' 

§ 18. (1) Die Senate der Kommissionen im Diszipl inarverfah­

ren (Disziplinarsenate) haben zu bestehen aus 

1. dem Vorsitzenden der ;eweiligen Kommission oder einem 

seiner Stellvertreter als Senatsvorsitzendem und 

2. zwei weiteren Mitgliedern. 

Jedes Kommissionsmitglied darf mehreren Senaten angehören. Eines 

der weiteren Mi tgl ieder muß der vom Zentral ausschuß oder vom 

;eweiligen Kommandanten bestellten Personengruppe nach § 16 

Abs. 5 angehören. 

(2) Der Vorsitzende der Kommission im Disziplinarverfahren 

hat in einer Geschäftseinteilung 

1. die Anzahl der Senate festzulegen. 

2. die Kommissionsmitglieder den einzelnen Senaten zuzuordnen 

sowie die Senatsvorsi tzenden und deren Stell vertreter zu 

bestimmen. 

3. die Reihenfolge zu bestimmen. in der die einem Senat zuge­

ordneten Kommissionsmitglieder als Senatsmitglieder heran­

zuziehen sind. 

4. den Eintritt von Ersatzmitgliedern für den Fall der Verhin­

derung von Senatsmitgliedern zu regeln und 

5. den Geschäftsbereich der Senate zu bestimmen. 

Diese Geschäftseinteilung ist ;eweils bis zum Jahresende für das 

folgende Kalender;ahr zu erlassen. 

(3) Während des 1 aufenden KaI ender; ahres darf eine Änderung 

der Geschäftseinteil ung nur vorgenommen werden. wenn dies auf 

Grund einer Bestellung zusätzlicher Mitglieder nach § 16 Abs. 1 

letzter Satz oder zur Beseitigung von Mängeln der Geschäftsein­

teilung notwendig ist. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 163 von 318

www.parlament.gv.at



• 

- 34 -

(4) Der Vorsitzende eines Senates muß zumindest Hauptmann 

sein und den gleichen oder einen höheren Dienstgrad al s der 

Beschuldigte führen. Der Dienstgrad eines weiteren Mitgliedes 

hat dem Dienstgrad des Beschuldigten zu entsprechen. Das andere 

Mi tglied muß der Dienstgradgruppe des Beschuldigten nach § 10 

Abs. 1 Z 1 bis 4 WG angehören. 

(5) Stehen für die Besetzung eines Senates keine oder zu 

wenige Kommissionsmitglieder zur Verfügung, die die Voraussetzun­

gen nach Abs. 4 erfüllen, so sind für die Besetzung ;ene Kommis­

sionsmitglieder heranzuziehen, die diesen Voraussetzungen am 

ehesten entsprechen. 

(6) Die Besetzung eines Senates wird von einer während eines 

Diszipl inarverfahrens eintretenden Änderung der Voraussetzungen 

nach Abs. 4 oder 5 nicht berührt. 
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Disziplinaranwalt' 

§ 19. {ll Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im 

Kommissionsverfahren sind ein Disziplinaranwalt und die erforder­

liche Anzahl von Stellvertretern zu bestellen. Diese Organe sind 

aus dem Kreis der im territorialen Zuständigkeitsbereich der 

ieweiligen Kommission im Disziplinarverfahren Dienst versehenden 

Offiziere. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnis­

ses angehören. zu bestellen. Die Bestellung obliegt 

1. dem Bundesminister für Landesverteidigung für die beim 

Bundesministerium für Landesverteidigung eingerichteten 

Kommissionen und 

2. den Kommandanten iener Dienststellen. bei denen Kommissio­

nen eingerichtet sind. für diese Kommissionen. 

Hinsichtlich des Bestellungszeitraumes gilt § 16 Abs. 1. hin­

sichtlich der Voraussetzungen für das Ruhen und Enden der Funkti­

on § 17. 

{2l Die Disziplinaranwälte der beim Bundesministerium für 

Landesverteidigung eingerichteten Kommissionen im Disziplinarver­

fahren sind an die Weisungen des Bundesministers für Landesver­

teidigung gebunden. die Disziplinaranwälte der sonstiqen Kommis­

sionen an die Weisungen des Kommandanten ;ener Dienststelle. bei 

der die Kommission eingerichtet ist. 

{3l Der Disziplinaranwalt ist berechtigt. gegen Entscheidun­

gen der Disziplinaroberkommission Beschwerde an den Verwaltungs­

gerichtshof zu erheben. 
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.Schriftführer, Personal- und'Sachaufwand 

§ 20. (1) Für die Kommissionen im Disziplinarverfahren sind 

Schriftführer von den Kommandanten ;ener Dienststellen. bei 

denen Kommissionen eingerichtet sind. aus dem Kreis der im terri­

torialen Zuständigkeitsbereiches der ;eweiligen Kommission 

Dienst versehenden Bediensteten zu bestellen. Von der Bestellung 

sind Personen ausgeschlossen, bei denen ein Ausschließungsgrund 

für die Bestellung zum Kommissionsmitglied nach § 16 Abs. 6 

vorliegt. 

(2) Hinsichtl ich des Bestell ungszei traumes gi 1 t § 16 Abs. 1. 

hinsichtlich der Voraussetzungen für das Ruhen und Enden der 

Funktion § 17. 

(3) Für die Besorgung der Kanzleiqeschäfte der Kommissionen 

im Disziplinarverfahren und für die Sacherfordernisse der Kommis­

sionen haben die Dienststellen aufzukommen. bei denen die Kommis­

sionen eingerichtet sind. Steht ein Senatsvorsitzender nicht bei 

;ener Dienststelle in Verwendung, bei der die Kommission einge­

richtet ist. sind die Kanzleigeschäfte dieses Senates von ;ener 

Dienststelle wahrzunehmen, bei der der Senatsvorsitzende in 

Verwendung steht. 
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3. Hauptstück . 

Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

Verfahrensarten 

§ 21. Ein Disziplinarverfahren ist durchzuführen als 

1. Kommandantenverfahren oder 

2. Kommissionsverfahren. 
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Mitteilung von Disziplinarmaßnahmen 

§ 22. Hält die ;eweils zuständige 

Einleitung eines Kommandantenverfahrens 

einer Disziplinaranzeige gegen 

Disziplinarbehörde die 

oder die Erstattung 

1. einen Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund eines Dienst­

verhältnisses angehört. oder 

2. einen zeitsoldaten mit einem verpflichtungszeitraum von 

mindestens einem Jahr 

für erforderlich. so hat sie dies dem für den Verdächtigen zu­

ständigen Soldatenvertreter oder Organ der Personal vertretung 

unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht gilt auch 

hinsichtlich der Art der Beendigung des ;eweiligen Verfahrens. 
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Anwendung .des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 

§ 23. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt 

ist, sind folgende Bestimmunqen des Allgemeinen Verwaltungsver­

fahrensgesetzes 1991 (AVG) , BGBl. Nr. 51, anzuwenden: 

1. im Kommandanten- und im Kommissionsverfahren 

§ 6 (Wahrnehmung der Zuständigkeit), 

§ 7 Abs. 1 Z 1 bis 3 (Befangenheit von Verwaltungs­

und 5 sowie Abs. 2 organen) 

§ 9 

§ 10 Abs. 2 bis 

4 und 6 sowie 

§ 11 

§ 

§ 

§§ 

§ 

§ 

§ 

§§ 

§§ 

§§ 

§ 

§ 

§ 

13 

13 a 

14 Abs. 

und 15 

16 

17 Abs. 

18 Abs. 

zweiter 

1 bis 4 

I, 3 und 4 

I, 2, 3 

fünfter bis 

Satz und 4 

19 und 20 

21 und 22 

32 und 33 

34 

35 

36 

§§ 37 bis 39 

§ 39 a 

§§ 40, 41 und 

§ 42 Abs. 3 

(Rechts- und Handlunqsfähiqkeit) , 

(Vertreter) , 

(Anbringen) , 

(Rechtsbelehrung), 

(Niederschriften) 

(Aktenvermerke) , 

(Akteneinsicht), 

(Erledigungen) , 

(Ladungen) , 

(Zustellungen) , 

(Fristen) , 

(Ordnungsstrafen) , 

(Mutwillensstrafen) , 

(Widmung und Vollzug der Ordnungs­

und Mutwillensstrafen: Rechtsmit­

tel) , 

(Allgemeine Grundsätze des Ermitt­

lungsverfahrens) , 

(Dolmetscher und Ubersetzer) , 

(Mündliche Verhandlung), 
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§§ 45 und 46 (A11qemeine Grundsätze über den 

Beweis) • 

§ 47 (Urkunden) • 

§§ 48 bis 50 (Zeugen) • 

§§ 52 und 53 (Sachverständige) • 

• § 54 (Augenschein) • 

§ 55 (Mittelbare Beweisaufnahme und 

Erhebungen) • 

§ 56 (Er1assung von Bescheiden) • 

§§ 58 bis 61 

§ 61 a und 

§ 62 Abs. 4 (Inhalt und Form der Bescheide). 

§ 63 Abs. 2 bis 4. 

§ 64 Abs. 1 und 

§ 65 (Berufunq) 

§ 68 Abs. 1. 4. 5 (Abänderunq und Behebung von Amts 

und 7 wegen) • 

§§ 69 und 70 (Wiederaufnahme des Verfahrens) • 

§§ 71 und 72 (Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand) • 

§ 73 (Entscheidungspflicht) und 

§ 78 a (Befreiung von Bundesverwaltungsab-

gaben) 

2. im Kommissionsverfahren auch 

§ 7 Abs. 1 Z 4 (Befangenheit von Verwaltungsorga-

nen) • 
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Zuständigkeit 

§ 24. (ll Die Zuständigkeit im Verfahren gegen Soldaten 

richtet sich 

1. nach ;ener Dienststelle. der der Soldat im Zeitpunkt der 

Einleitung des Verfahrens angehört. oder. 

2. sofern er zu diesem Zeitpunkt bei einer anderen Dienststel­

le für mehr als zwei Monate in Dienstverwendunq steht. 

nach dieser Dienststelle. 

Diese Zuständigkeit bleibt bis zur Einstellung oder zum rechts­

kräftigen Abschluß des Verfahrens bestehen. 

(2) Die Zuständigkeit im Verfahren gegen Wehrpflichtiqe des 

Miliz- und Reservestandes richtet sich nach ;enem Ort im Inland. 

in dem sie im Zeitpunkt der Einlei tung des Verfahrens ihren 

ordentlichen Wohnsitz oder. in Ermanqelung eines solchen. ihren 

ständigen Aufenthalt haben. Haben sie auch keinen derartiqen 

Aufenthaltsort. so ist als Disziplinarvorgesetzter der Militär­

kommandant von Wien zuständig. 

(3) Die Zuständiqkei t im Verfahren gegen Berufssoldaten des 

Ruhestandes richtet sich nach ;enem Ort im Inland. in dem sie im 

Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens ihren ordentlichen Wohn­

sitz oder. in Ermangelung eines solchen. ihren ständiqen Aufent­

halt haben. Haben sie auch keinen derartiqen Aufenthaltsort. so 

ist die für die Dienstgradqruppe des Beschuldigten zuständiqe 

Disziplinarkommission beim Militärkommando Wien zuständig. Für 

einen Offizier. der zumindest den Dienstgrad Oberst führt. ist 

;edoch in ;edem Fall die Disziplinarkommission für Offiziere 

beim Bundesministerium für Landesverteidigung nach § 15 Abs. 1 

Z 3 lit. a zuständig. 
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(4) Ein .Zuständigkeitsstreit zwischen Einheitskommandanten 

oder zwischen Disziplinarvorgesetzten ist ;eweils vom nächsthöhe­

ren gemeinsamen Vorgesetzten zu entscheiden. Ein Zuständigkeits­

streit zwischen Einheitskommandanten und Disziplinarvorgesetzten 

ist vom Disziplinarvorgesetzten zu entscheiden. 

(5) Ein Zuständigkeitsstreit zwischen Disziplinarkommissio­

nen. von denen der Rechtszug an dieselbe Disziplinaroberkommissi­

on geht. ist von dieser Oberkommission zu entscheiden. Ein Zu­

ständigkei tsstrei t zwischen anderen Diszipl inarkommissionen ist 

von der Disziplinaroberkommission für Offiziere beim Bundesmini­

steri um für Landesverteidigung nach § 15 Abs. 1 Z 3 1 i t. b zu 

entscheiden. 
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Verbindung und Trennung von Disziplinarverfahren 

§ 25. (1) Disziplinarverfahren sind. sofern dieselbe Diszi­

plinarbehörde zuständig ist. zu verbinden 

1. hinsichtlich mehrerer Pflichtverletzungen desselben Be­

schuldigten und 

2. gegen mehrere Beschuldigte. deren Pflichtverletzungen in 

einem sachl iche_n Zusammenhang stehen. 

(2) Disziplinarbehörden dürfen Disziplinarverfahren. die nach 

Abs. 1 zu verbinden sind. gegen einzelne Beschuldigte oder hin­

sichtlich einzelner Pflichtverletzungen gesondert führen, wenn 

dies zur Vermeidung erheblicher Verzögerungen des Verfahrens 

zwingend erforderlich ist. 

(3) Im Kommissionsverfahren dürfen mündliche Verhandlungen 

unter den Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 und 2 zusammengelegt 

werden. sofern Kommissionen derselben Ebene zuständig sind und 

das Verfahren durch diese Zusammenlegung vereinfacht wird. Für 

sol che mündl ichen Verhandl ungen haben die Senate einvernehml ich 

einen Verhandlungsleiter zu bestimmen. Die Beratung und die 

Beschlußfassung sind ;edoch gesondert durchzuführen. 
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Verschwiegenheitspflicht 

§ 26. (1) In einem Diszipl inarverfahren sind zu der ihnen 

auf Grund wehrrechtlicher oder dienstrechtlicher Vorschriften 

auferlegten Verschwiegenheit nicht verpflichtet 

1. der Beschuldigte. 

2. der Verteidiger. 

3. der Disziplinaranwalt. 

4. die Disziplinarbehörde. 

5. die Zeugen und 

6. die Sachverständigen. 

(2) Außerhalb eines Disziplinarverfahrens sind alle an diesem 

Verfahren teilnehmenden oder sonst damit befaßten Personen hin­

sichtlich aller ihnen in ihren ieweiligen Funktionen bekannt 

gewordenen Tatsachen über das Verfahren zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. 
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Parteien 

§ 27. (1) Partei im Disziplinarverfahren ist der Beschuldig­

te. Im Kommissionsverfahren ist zusätzlich auch der Disziplinar­

anwalt Partei. 

(2) Der Beschuldigte ist berechtigt. die Beantwortung der an 

ihn gerichteten Fragen zu verweigern . 

............. ----------------
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Verteidigung 

§ 28. (1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder 

nach seiner Wahl verteidigen lassen durch 

1. einen Soldaten oder 

2. einen Wehrpflichtigen des Miliz- oder Reservestandes. der 

einen höheren Dienstgrad als Wehrmann führt. oder 

3. seinen Soldatenvertreter oder ein Mitglied des für ihn 

zuständigen Organes der Personalvertretunq oder 

4. einen Rechtsanwalt oder Verteidiger in Strafsachen. 

Der Verteidiger hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszu­

weisen. Schreitet als Verteidiger ein Rechtsanwalt oder Verteidi­

ger in Strafsachen ein. so ersetzt die Berufung auf die ihm er­

teilte Vollmacht deren schriftlichen Nachweis. Vor der Diszipli­

narbeh5rde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden. Die 

qenannten Personen sind dem Beschuldiqten zur Ubernahme der Ver­

teidiqung nicht verpflichtet. 

(2) Auf Verlangen des Beschuldigten ist von der Disziplinarbe­

hörde ein Soldat aus ihrem territorialen Zuständigkeitsbereich 

als Verteidiger zu bestellen. Dieser Soldat ist zur Ubernahme 

der Verteidigung verpflichtet. 

(3\ Ein Verteidiger nach Abs. 1 Z 1 bis 3 und nach Abs. 2 

darf in keinem Fall eine Belohnung annehmen und hat nur Anspruch 

auf Verqütung des im Interesse der Verteidigung notwendigen und 

zweckmäßigen Aufwandes. 

(4\ Die Vertretung durch einen Verteidiger schlieBt nicht 

aus. daB der Beschuldigte im eigenen Namen Erklärungen abgibt. 

(5\ Der Verteidiger ist befuqt. alles. was er zur Verteidi­

gung des Beschuldigten für dienlich erachtet. vorzubringen und 

die gesetzlichen Verteidigungsmittel anzuwenden. Der Verteidiqer 

........... -----------------
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darf die Zeugenaussage darüber verweigern, was ihm in dieser 

Eigenschaft vom Beschuldigten anvertraut wurde. 

(6) Die Verteidigung dürfen Personen nicht übernehmen, 

1. die im betreffenden Verfahren als Zeuge oder Sachverständi­

ger zu vernehmen sind oder 

2. die, wenn auch nur vorläufig, vom Dienst enthoben sind 

oder gegen die ein strafgerichtliches Verfahren oder ein 

Disziplinarverfahren eingeleitet ist, für die Dauer der 

Dienstenthebung oder des ieweiligen Verfahrens. oder 

3. gegen die eine Disziplinarstrafe zu vollstrecken ist. 

Solche Personen dürfen auch nicht als Verteidiger nach Abs. 2 

bestellt werden. 
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Zustellung 

§ 29. (1) Zustellungen an die Parteien haben zu eiqenen 

Handen zu erfolgen. Sofern der Beschuldigte durch einen Verteidi­

ger vertreten ist. sind sämtliche Schriftstücke auch dem Vertei­

diger zu eigenen Handen zuzustellen. Ist der Verteidiger zustell­

bevollmächtigt. so treten die Rechtswirkungen der Zustellung für 

den Beschuldiqten mit dem Zeitpunkt der Zustellunq an den Vertei­

diqer ein. 

(2) Im Kommissionsverfahren sind schriftl iche Ausfertigungen 

von Disziplinarerkenntnissen sowie Beschlüsse. die außerhalb der 

mündlichen Verhandlung gefaßt werden. zuzustellen 

1. den Parteien spätestens zwei Wochen nach der Entscheidunq. 

2. dem Disziplinarvorqesetzten des Beschuldigten und. 

3. soweit diese Entscheidungen dienstrechtl iche Auswirkungen 

haben. der Dienstbehörde oder dem Dienstgeber des Beschul­

digten. 
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Ladungen 

§ 30. Die Disziplinarbehörden sind berechtigt. auch Personen 

vorzuladen. die ihren Aufenthalt außerhalb des Amtsbereiches 
dieser Behörden haben. 
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Fristenberechnung' 

§ 31. Die Tage des Laufes des Dienstweges sind in den Fri­

stenlauf nicht einzurechnen. 
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Verfahrensgrundsätze 

§ 32. (1) Die der Entlastung des Beschuldigten dienenden 

Umstände sind in gleicher Weise zu berücksichtigen wie die bela­

stenden. 

(2) Die Disziplinarbehörden sind verpflichtet. Verfahren nach 

diesem Bundesgesetz ohne unnötigen Aufschub durchzuführen und 

abzuschließen. 

(3) Mündliche Verhandlungen in Verfahren nach diesem Bundesge­

setz sind. sofern nicht anderes bestimmt ist. nicht öffentlich. 
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Befreiung von der Zeugenpflicht 

§ 33. (1) Von der Verpfl ichtung zur Zeugenaussage sind auf 

ihr Verlangen ganz oder teilweise befreit 

1. die Verwandten und Verschwägerten des Beschuldiqten in 

auf- und absteigender Linie. 

2. seine Geschwisterkinder und Personen. die mit ihm noch 

näher verwandt-oder im gleichen Grade verschwägert sind. 

3. seine Ehefrau. 

4. seine Wahl- und Pflegeeltern. 

5. seine Wahl- und Pflegekinder und 

6. sein Vormund und seine Pflegebefohlenen. 

(2) Personen nach Abs. 1 sind vor ihrer Vernehmung als Zeugen 

von der Disziplinarbehörde aber die Befreiungsmöqlichkeit zu 

belehren und zu befragen. ob sie dennoch aussagen wollen. 
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Mitteilungen an die öffentlichkeit 

§ 34. (1) Mitteilungen an die öffentlichkeit über den Inhalt 

disziplinarrechtlicher Maßnahmen und eines Disziplinarverfahrens 

sind. soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt. verbo­

ten. 

(2) Der Bundesminister für Landesverteidigung darf veröffent­

lichen 

1. die Tatsache 

a) der Erstattung einer Disziplinar- oder Strafanzeige und 

b) einer Bestrafung nach diesem Bundesgesetz und 

2. die Tatsache und den ;eweiligen Stand 

a) einer Sicherungsmaßnahme und 

b) eines Disziplinarverfahrens. 

(3) Eine Person. gegen die eine Disziplinaranzeige erstattet 

oder ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden ist. oder deren 

Hinterbliebene dürfen veröffentlichen die Tatsache 

1. eines rechtskräftigen Beschlusses. ein Diszi pI inarverfah­

ren nicht einzuleiten. oder 

2. der Einstellung des Kommandantenverfahrens. ausgenommen we­

gen der Erstattung einer Disziplinaranzeige oder wegen ei­

nes Antraqes auf Einlei tung eines Kommissionsverfahrens • 

oder 

3. der rechtskräftigen Einstellung des Kommissionsverfahrens. 

(4) Eine Person. über die eine Disziplinarverfügung oder ein 

Disziplinarerkenntnis rechtskräftig verhängt wurde. oder deren 

Hinterbliebene dürfen den Inhalt der ;eweiligen Entscheidung in­

soweit veröffentlichen. als eine solche Veröffentlichung nicht 

im Spruch ausgeschlossen wird. Diese Veröffentlichung darf inso­

weit ausgeschlossen werden. als ihr öffentliche Interessen entge­

genstehen oder dies zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte 

anderer unentbehrlich ist. 
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Ordentliche Rechtsmittel 

§ 35. (1) Ein Einspruch oder eine Berufunq ist von der Par­

tei schriftlich oder mündlich bei der Disziplinarbehörde einzu­

brinqen. die den anqefochtenen Bescheid erlassen hat. Die Ein-

t brinqunqsfrist beqinnt für iede Partei im Falle 

1-

I~ 

1. der ausschließlich mündlichen Erlassunq des Bescheides mit 

dessen Verkünd unq und 

2. der schriftlichen Ausfertiqunq eines mündlichen Bescheides 

oder der schriftlichen Erlassunq eines Bescheides mit der 

an die Partei erfolqten Zustellunq. 

(2) Die Berufunqsbehörde hat. sofern die Berufunq nicht als 

unzulässiq oder verspätet zurückzuweisen oder die Sache weqen 

wesentlicher Mänqel des Verfahrens an die Disziplinarbehörde 

erster Instanz zurückzuverweisen ist. immer in der Sache selbst 

zu entscheiden. Die Berufunqsentscheidung ist zu beqründen. 

Geqen die Berufungsentscheidung ist keine weitere Berufunq zuläs-

siq. 

(3) 

seinen 

Auf Grund einer ausschließlich vom Beschuldigten oder zu 

Gunsten erhobenen Berufunq darf keine höhere Strafe ver­

hängt werden als in der anqefochtenen Entscheidunq. 
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Außerordentliche Rechtsmittel 

§ 36. (1) Vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme des 

Verfahrens oder über die Wiedereinsetzung in den voriqen Stand 

ist den Parteien Gelegenheit zur Ste11unqnahme zu geben. 

(2) Im Falle der Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag des 

Beschuldigten sowie der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

darf über den Beschuldigten keine strengere als die bereits 

verhängte Strafe ausgesprochen werden. 

(3) Nach dem Tod des Beschuldigten können auch seine Ehefrau 

und seine Verwandten in auf- und absteigender Linie die Wieder­

aufnahme des Verfahrens oder die Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand beantraqen. 

(4) Durch die Bewi 11 igung oder Verfügung der Wiederaufnahme 

des Verfahrens und durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung in 

den vorigen Stand wird der frühere Bescheid nicht aufgehoben. 

Wird die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder die Wieder­

aufnahme des Verfahrens auf Antrag des Beschuldiqten bewilligt 

und ist die Diszip1inarstrafe zum Zeitpunkt der Erlassung dieser 

Bewilligung noch nicht zur Gänze vollstreckt. so hat die weitere 

Vollstreckung bis zum rechtskräftigen Abschluß des ;eweiligen 

Verfahrens zu unterbleiben. 

(5) Die Wiederaufnahmefristen von drei Jahren nach § 69 

Abs. 2 und 3 AVG betragen im Kommissionsverfahren zehn Jahre. 

(6) Die Wiederaufnahme des Verfahrens zum Nachteil des Be­

schuldiqten ist nur innerhalb der Ver;ährunqsfristen nach § 3 

zulässig. Die Ein;ahresfrist nach § 3 Abs. 1 Z 1 beginnt dabei 

mit Kenntnis der Disziplinarbehörde vom Wiederaufnahmegrund. 

(7) Dem Disziplinaranwa1t steht nicht das Recht zu. die Wie­

dereinsetzung in den vorigen Stand zu beantragen. 
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Kosten und Gebühren 

§ 37. (1) Die Kosten des Disziplinarverfahrens sind vom Bund 

zu tragen. Wurde im Kommissionsverfahren eine Geldbuße oder eine 

Geldstrafe verhängt. so hat der Bestrafte dem Bund einen Kosten­

bei trag in Höhe von 10 vH der festgesetzten Strafe. höchstens 

;edoch 5 000 S zu leisten. 

(2) Reisen eines Beschuldigten. der dem Bundesheer auf Grund 

eines Dienstverhältnisses angehört. wegen einer Ladunq durch 

eine Disziplinarbehörde sind wie Dienstreisen zu behandeln. Auf 

Reisen eines Beschuldigten. der Wehrpflichtiqer des Miliz- oder 

Reservestandes oder Berufssoldat des Ruhestandes ist. sind die 

für Zeugen gel tenden Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes 

1975 (GebAG 1975). BGBl. Nr. 136. anzuwenden. 

(3) Die aus der Beiziehunq eines Verteidiqers oder einer 

Vertrauensperson erwachsenden Kosten sind vom Beschuldigten zu 

tragen. Der Bund hat den im Interesse der Verteidigung notwendi­

gen und zweckmäßigen Aufwand für einen von der Disziplinarbeh3r­

de bestell ten Verteidiger nach § 28 Abs. 2 bis zur Einstell ung 

oder zum rechtskräftiqen Abschl uß des Verfahrens vorläufig zu 

tragen. Der Beschuldigte hat dem Bund diese Kosten nach der 

Beendigung des Verfahrens zu ersetzen. Sofern er dieser Ver­

pflichtunq nicht selbständig nachkommt. sind die aushaftenden 

Beträge wie Verpflichtungen zu Geldleistungen hereinzubringen. 

(4) Hinsichtl ich der Gebühren der Zeugen. der nichtamtl ichen 

Sachverständigen und der Dolmetscher ist das Gebührenanspruchsge­

setz 1975 anzuwenden. 

(5) Das Gebührenanspruchsgesetz 1975 ist hinsichtlich der 

Abs. 2 und 4 'mit der Maßgabe anzuwenden. daß an die Stelle der 

in diesem Bundesgesetz qenannten gerichtlichen Orqane ;eweils 

die zuständige Disziplinarbehörde tritt . 

.. -----------------------
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Mitwirkung im Disziplinarverfahren 

§ 38. Mit der Bestellung 

1. zum Mitglied einer Kommission im Disziplinarverfahren oder 

2. zum Disziplinaranwalt oder zu dessen Stellvertreter oder 

3. zum Schriftführer 

sind diese Organe zur_Wahrnehmung aller ihnen nach diesem Bundes­

gesetz ;eweils obliegenden Aufgaben verpflichtet. 
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4. Hauptstück . 

Sicherungsmaßnahmen 

1. Abschnitt 

Dienstenthebung 

Voraussetzungen. Zuständigkeit und Dauer 

§ 39. (1) Der Disziplinarvorgesetzte hat die 

Dienstenthebung eines Soldaten. der dem Bundesheer 

eines Dienstverhältnisses angehört. zu verfügen. sofern 

vorläufige 

auf Grund 

1. über diesen Soldaten die Untersuchungshaft verhängt wurde 

oder 

2. das Ansehen des Amtes oder wesentliche Interessen des Dien­

stes. insbesondere die AUfrechterhaltung der Disziplin und 

Ordnung. wegen der Art einer diesem Soldaten zur Last 

gelegten Pflichtverletzung durch seine Belassung im Dienst 

gefährdet würden. 

(2) Eine vorläufige Dienstenthebung ist an Stelle des Diszi­

plinarvorgesetzten zu verfügen von 

1. a) den Vorgesetzten des Disziplinarvorgesetzten oder 

b) den mit der Vornahme einer Inspizierung betrauten Offi­

zieren. 

sofern der Disziplinarvorgesetzte an der Verfügunq verhin­

dert ist. oder 

2. dem zum Zeitpunkt des Eintrittes der Voraussetzungen nach 

Abs. 1 dem Soldaten vorgesetzten Kommandanten nach § 13 

Abs. 1 ·Z 1 bis 3. sofern der Soldat zu diesem Zeitpunkt 

der Befehlsgewalt seines Disziplinarvorqesetzten nicht 

unterstellt ist. 
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(3) Jede .vorläufige Dienstenthebung ist von dem Organ. das 

diese Maßnahme verfügt hat. unverzüglich der für den Betroffenen 

zuständigen Disziplinarkommission mitzuteilen. Fallen die für 

die vorläufige Dienstenthebung maßgebenden Umstände vor dieser 

Mitteilung weg. so hat dieses Organ die vorläufige Dienstenthe-

bung unverzüglich aufzuheben. Die Kommission hat mit Beschluß 

die Dienstenthebung zu verfügen oder nicht zu verfügen. Die 

vorläufige Dienstenthebung endet iedenfalls mit dem Tag. an dem 

dieser Beschluß dem Betroffenen zugestellt wird. 

(4) Ist bei einer Kommission im Diszipl inarverfahren bereits 

ein Verfahren anhängig. so ist gegen den Beschuldigten eine 

vorläufige Dienstenthebung nicht zulässig. Bei Vorliegen der 

Voraussetzungen nach Abs. 1 hat die ieweilige Kommission unmit­

telbar die Dienstenthebung zu verfügen. 

(5) Vom Dienst. wenn auch nur vorl äufig. enthobene Sol daten 

sind verpflichtet. sich auf Anordnung ihres Disziplinarvorgesetz­

ten zu bestimmten Zei ten bei der von diesem Organ bezeichneten 

militärischen Dienststelle zu melden. 

(6) Die Dienstenthebung endet spätestens mit der Einstell ung 

oder dem rechtskräftigen Abschluß des Disziplinarverfahrens. 

Fallen die für die Dienstenthebung maßgebenden Umstände vorher 

weg. so ist die Dienstenthebung von der Kommission im Diszipli­

narverfahren. bei der das Verfahren anhängig ist. unverzUgl ich 

aufzuheben • 

... ----------------
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Bezugskürzung 

§ 40. (1) Jede durch Beschl uß einer Kommission im Diszipli­

narverfahren verfügte Dienstenthebung hat die Kürzung der iewei­

ligen Dienstbezüge auf zwei Drittel für die Dauer der Enthebung 

zur Folge. Die Kommission. bei der das Disziplinarverfahren an­

hängig ist. kann diese Kürzung 

1. auf Antrag des Enthobenen oder des Disziplinaranwaltes 

oder 

2. von Amts wegen 

vermindern oder aufheben. soweit dies unbedingt erforderlich ist 

zur Aufrechterhaltung des notwendigen Lebensunterhaltes des Ent­

hobenen und seiner Familienangehörigen. für die er sorgepflich­

tig ist. 

(2) Tritt in den Umständen. die für eine Verminderung oder 

Aufhebung der BezugskUrzung maßgebend waren. während der Dienst­

enthebung eine wesentl iche Änderung ein. so hat die Kommission 

im Disziplinarverfahren. bei der das Verfahren anhängig ist. 

über diese Verminderung oder Aufhebung neu zu entscheiden 

1. auf Antrag des Enthobenen oder des Disziplinaranwaltes oder 

2. von Amts wegen. 

(3) Wird eine Bezugskürzung auf Antrag des Enthobenen vermin­

dert oder aufgehoben. so wird diese Verfügung mi t dem Tag der 

AntragsteIlung wirksam. 

(4) Die durch eine Bezugskürzung einbehal tenen Beträge sind 

dem Enthobenen zurückzuzahlen. wenn er 

1. strafgerichtlich nicht verurteilt wird und 

2. mit keiner strengeren Disziplinarstrafe al s Verweis oder 

Geldbuße bestraft wird . 

..... ----------------
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In allen anderen Fällen sind diese Beträge verfallen. 
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Verfahren 

§ 41. (1) Auf das Verfahren über die vorläufige Dienstenthe­

bung sind die Bestimmungen über das abgekürzte Verfahren im 

Kommandantenverfahren mit der Maßgabe anzuwenden. daß 

1. dieses Verfahren auch ohne Vorl iegen der entsprechenden 

Voraussetzungen zulässig ist und 

2. im Falle des § 39 Abs. 1 Z 2 die Gefährdung des Ansehens 

des Amtes oder wesentl icher Interessen des Dienstes zu 

begründen ist. 

(2) Auf das Verfahren über die Dienstenthebung und über die 

Verminderung oder Aufhebung der Bezugskürzung sind die Bestimmun-

gen 

daß 

über das Kommissionsverfahren mit der Maßgabe anzuwenden. 

1. ein Einleitungs- und ein Verhandlungsbeschluß nicht erfor­

derlich sind und 

2. eine mündliche Verhandlung nur durchzuführen ist. wenn 

dies im Interesse der Beschleunigung und Vereinfachung des 

Verfahrens geleqen ist. 

(3) Gegen die Entscheidung über eine vorl äufige Dienstenthe­

bung ist kein Rechtsmittel zulässig. Berufungen gegen die Ent­

scheidunq über 

1. eine Dienstenthebung oder 

2. eine Verminderunq oder Aufhebung der Bezugskürzung 

haben keine aufschiebende Wirkung. Ober die Berufung hat die für 

den Enthobenen zuständige Disziplinaroberkommission ohne mündli­

che Verhandlung spätestens innerhalb eines Monates zu entschei­

den. 
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Dienstenthebung von Soldaten. die Präsenzdienst leisten 

§ 42. Auf Soldaten. die Präsenzdienst leisten. sind die 

§§ 39 bis 41 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anzuwenden: 

1. Wahrzunehmen sind die Aufgaben 

al des Disziplinarvorgesetzten vom Einheitskommandanten. 

bl der Disziplinarkommission vom Disziplinarvorgesetzten 

und 

cl der Disziplinaroberkommission vom nächsthöheren Vorge-

setzten des Disziplinarvorgesetzten. 

Ist der Soldat zum Zeitpunkt des Eintrittes der Vorausset­

zungen für die vorläufige Dienstenthebung nach § 39 Abs. 1 

der Befehlsgewalt seines Einheitskommandanten nicht unter­

stell t. so tritt an die Stelle dieses Organes der dem 

Soldaten zu diesem Zeitpunkt vorgesetzte Kommandant nach 

§ 12. 

2. Bei Soldaten. die den Grundwehrdienst oder im Anschluß an 

diesen den Aufschubpräsenzdienst leisten. tritt hinsicht­

lich der Bezugskürzung an die Stelle der Dienstbezüge die 

Bemessungsgrundlage für die Geldbuße. 

3. Dem Disziplinaranwalt kommt kein Antragsrecht hinsichtlich 

der Verminderung oder Aufhebung einer Bezugskürzung zu. 

4. Auf das Verfahren über die Dienstenthebung und über die 

Verminderung oder Aufhebung der Bezugskürzung sind die 

Bestimmungen über das ordentliche Verfahren im Kommandan­

tenverfahren anzuwenden. 
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2. Abschnitt 

Vorläufige Festnahme 

Voraussetzungen, Zuständigkeit und Dauer 

§ 43. (ll Ein Soldat, der bei einer Pflichtverletzung auf 

frischer Tat betreten wird. ist zum Zweck seiner Vorführung vor 

die zuständige Disziplinarbehörde vorläufig festzunehmen. wenn 

1. er dem anhal tenden Organ unbekannt ist. sich nicht aus­

weist und seine Identität auch sonst nicht sofort fest­

stellbar ist oder 

2. begründeter Verdacht besteht. daß er sich der diszipli­

nären Verfolgung zu entziehen suchen wird, oder 

3. er trotz Abmahnung in der Fortsetzung der Pfl ichtverlet­

zung verharrt oder sie zu wiederholen sucht. 

Als zuständige Disziplinarbehörde nach diesem Abschnitt gilt die 

für den Festgenommenen im Kommandantenverfahren zuständige Diszi­

plinarbehörde erster Instanz. 

(2l Die Befugnis zur vorläufigen Festnahme steht zu 

1. Offizieren mit einem höheren Dienstgrad als Fähnrich. 

2. Leitern von Dienststellen. die auf Grund der militärischen 

Organisation zumindest einem Einheitskommandanten gleichge­

stellt sind, auch wenn diese Leiter nicht Soldaten sind. 

3. Soldaten vom Tag, 

4. Wachen und 

5. Anqehöriqen der Militärstreife. 

Anderen Soldaten steht die Befugnis zur vorläufiqen Festnahme 

gegenüber den ihrer Befehlsgewalt unterstellten Soldaten zu. 

sofern das Einschreiten eines Organes nach den Z 1 bis 5 nicht 

rechtzeitig herbeigeführt werden kann. Wird ein zur vorläufigen 
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Festnahme befugtes Organ selbst vorläufig festgenommen. so ruht 

dessen Befugnis für den Zeitraum seiner Festnahme. 

(3) Die vorläufige Festnahme ist hinsichtlich eines Verfah­

rens zur tlberprüfung ihrer Rechtmäßigkeit dem Bundesminister für 

Landesverteidigung zuzurechnen. 

(4) Der Festnehmende hat die vorläufige Festnahme auf kürze­

stem Weg dem Einheitskommandanten des Festgenommenen mi tzutei­

len. Dieses Organ hat die vorläufige Festnahme unverzüglich dem 

Disziplinarvorgesetzten des Festgenommenen zu melden. 

(5) Der Festgenommene ist unverzüglich. wenn der Grund für 

die Festnahme nicht schon vorher wegfällt. zur Anhaltung im 

Haftraum zu übergeben 

1. seinem Einheitskommandanten oder. 

2. sofern dieses Organ abwesend ist. dem Offizier vom Tag 

oder. 

3. sofern ein solcher Dienst nicht eingeteilt ist. einem 

vergleichbaren militärischen Organ. 

(6) Der Festgenommene ist unverzüglich nach Wegfall des Fest­

nahmegrundes freizulassen 

1. von der zuständigen Disziplinarbeh5rde oder. 

2. sofern der Festgenommene dieser Behörde noch nicht vorge­

führt wurde. von dem nach Abs. 5 für die Anhaltung zustän­

digen Organ oder. 

3. sofern der Festgenommene diesem Organ noch nicht zur Anhal­

tung übergeben wurde. vom Festnehmenden oder von dessen 

Vorgesetzten. 

Der Festgenommene darf in keinem Fall länger als 24 Stunden 

angehalten werden. 
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(7) Der Festgenommene ist ehestens. wenn möglich bereits bei 

seiner Festnahme. über die Gründe seiner Festnahme und die gegen 

ihn erhobenen Anschuldigungen zu unterrichten. Er hat das Recht. 

daß auf sein Verlangen ohne unnötigen Aufschub und nach seiner 

Wahl von der Festnahme verständigt werden 

1. ein Angehöriger oder eine sonstige Person seines Vertrau­

ens und 

2. ein Rechtsbeistand. 

tlber dieses Recht ist der Festqenommene zu belehren. 

(8) Der Festqenommene ist unter Achtung seines Ehrgefühl es 

und seiner Menschenwürde zu behandeln. Er hat alles zu unterlas­

sen. was die Sicherheit und Ordnung während der Dauer der vorläu-

figen Festnahme gefährden könnte. 
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Anhaltung im HaftraUm 

§ 44. (I) Der Festgenommene ist unmittelbar vor seiner 

Abschließung im Haftraum zu durchsuchen. Für die Dauer der Anhal­

tung dürfen ihm im Haftraum nur solche persönlichen Gebrauchsge­

genstände belassen werden. die nicht geeignet sind. 

1. als Mittel zur Flucht zu dienen oder 

2. Verletzungen herbeizuführen oder 

3. eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung im Haftraum dar­

zustellen. 

Abgenommene Gegenstände sind bis zur Beendigung der Anhal tung 

ordnungsgemäß zu verwahren. Der Festqenommene hat für die Dauer 

der Anhal tung Anspruch auf unentgel tl iche Verpflegung. Zusätz­

lich zu dieser Verpflegung dürfen Nahrungs- oder Genußmittel 

nicht in den Haftraum mitgenommen werden. 

(2) Der Festqenommene ist in einem einfach und zweckmäßig ein­

gerichteten Haftraum mit ausreichendem Luftraum und genügender 

Helliqkeit unterzubringen. Dem Festgenommenen ist die erforderli­

che Gelegenheit zur Körperpflege und zum Aufsuchen der Toiletten­

anlagen zu geben. 
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BESONDERER TEIL 

1. Hauptstück 

Disziplinarstrafen 

1. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für SOldaten. 

die den Grundwehrdienst leisten 

Arten der Strafen 

§ 45. Disziplinarstrafen für Soldaten. die den Grundwehr­

dienst oder im Anschluß an diesen den AUfschubpräsenzdienst lei­
sten. sind 

1. der Verweis. 
2. die Geldbuße. 

3. das Ausgangsverbot und 
4. die Unfähigkeit zur Beförderung und die Degradierung. 
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Geldbuße 

§ 46. (1) Die Geldbuße ist höchstens mit 15 vH der Bemes­

sunqsqrundlage festzusetzen. 

(2) Die Bemessungsqrundlage umfaßt 

1. das Monatsgeld. 

2. die Dienstgradzulage und 

3. die Prämie im Grundwehrdienst mit Ausnahme einer Erhöhung 

auf Grund des erfolgreichen Abschlusses einer vorbereiten­

den Kaderausbildung. 

die nach dem Heeresgebührengesetz 1992 (HGG 1992). BGBl. 

Nr. 422. ;eweils im Monat der Erlassung der Disziplinarverfügung 

oder des Disziplinarerkenntnisses der ersten Instanz gebühren. 

(3) Für die Ermittlung der Bemessunqsgrundlage maßgebend ist 

die Verkündung der Entscheidung. bei schriftlicher Entscheidung 

die Unterfertigung. Gebühren dem Bestraften die genannten Barbe­

züge im maßgebenden 110nat nicht für den voll en ~lonat. so gi 1 t 

das Dreißigfache der für den maßgebenden Tag qebührenden Barbezü­

ge als Bemessungsgrundlaqe. Gebühren im ieweiligen Präsenzdienst 

für den maßgebenden Monat oder Tag keine Barbezüge. so sind die 

Barbezüge im letzten vorangegangenen Monat oder Tag dieser Prä­

senzdienstleistung. für den ein solcher Anspruch bestand. heran­

zuziehen. Ist auch auf diese Weise keine Bemessunqsqrundlage 

ermittelbar. so sind hiefür heranzuziehen die fiktiven Barbezüge 

1. im maßgebenden Monat oder Tag oder. 

2. sofern sol che Bezüge nicht feststellbar sind. im 1 etzten 

vorangegangenen Monat oder Tag. für den solche Bezüge 

ermittelt werden können. 

(4) Zur Sicherung der Einbringl ichkei t der Geldbuße können 

die dem Beschuldigten auszuzahlenden Barbezüge nach Abs. 2 ab 
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Verkündung oaer Unterfertigung der Entscheidung der ersten In­

stanz bis zur Höhe der verhänqten Strafe vorl äufig einbehal ten 

werden. 
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Ausgangsverbot . 

§ 47. (1l Das Ausgangsverbot besteht im vollen oder teilwei­

sen Entzug des Ausganges. Es ist mindestens für einen Tag. höch­

stens für 14 Tage zu verhängen. 

(2) Uberwiegen mildernde Umstände. so ist der Ausgang nur 

teilweise zu entziehen. Ein solcher Entzug besteht in der Ver­

pflichtung. eine bestimmte Anzahl von Stunden. höchstens ;edoch 

sechs Stunden vor dem Zapfenstreich in der Unterkunft einzutref­

fen. Für Soldaten. die außerhalb der zugewiesenen Unterkunft 

wohnen dürfen. besteht der teilweise Entzug des Ausganges in der 

Verpflichtung. eine bestimmte Anzahl von Stunden 

1. nach Dienstschluß oder 

2. an dienstfreien Tagen ab 08.00 Uhr 

im Unterkunftsbereich anwesend zu sein. Ein teilweises Ausgangs­

verbot ist für die gesamte Strafdauer im gleichen täglichen Aus­

maß zu verhängen. Dem mit tei 1 weisem Entzug des Ausganges Be­

straften hat ein Ausgang im Ausmaß von mindestens einer Stunde 

pro Tag zu verbleiben. Wird hiedurch die festgelegte Stundenan­

zahl des Ausgangsverbotes vermindert. so gilt die Strafe für die­

sen Tag dennoch als vollstreckt. 

(3) Im Falle eines Uberwiegens erschwerender Umstände kann 

der volle Entzug des Ausganges verschärft werden durch 

1. die Verpflichtung. bestimmte Teile des Unterkunftsberei­

ches nicht zu verlassen. oder 

2. die Verpflichtung zur Dienstleistung. 

Die Dienstleistung nach Z 2 darf zwei Stunden täglich nicht 

über schrei ten und hat spätestens eine Stunde vor dem Zapfen­

streich zu enden. Die genannten Strafverschärfungen dürfen auch 

nebeneinander angeordnet werden. 
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(41 Während der Vollstreckung eines Ausgangsverbotes darf der 

Bestrafte den seiner Einheit zugewiesenen Unterkunftsbereich nur 

mit Zustimmung seiner Vorgesetzten verlassen. Der Besuch des Sol­

datenheimes oder vergleichbarer Einrichtungen sowie ;eglicher 

Genuß von Alkohol oder anderer berauschender Mittel sind verbo­

ten. Dem Bestraften kann zur Uberprüfung seiner Anwesenheit vom 

Einheitskommandanten aUfgetragen werden. sich zu bestimmten 

Zei tpunkten beim Offizier vom Tag oder einem anderen mil i täri­

schen Organ zu melden. Zwischen den Zeitpunkten dieser Meldungen 

müssen mindestens zwei stunden liegen. 

(51 An ;enen Tagen. an denen ein Ausgangsverbot vollstreckt 

wird. entfällt ein dem Bestraften sonst zustehendes Recht. über 

den Zapfenstreich auszubleiben. Würde die Vollstreckung im Hin­

blick auf die familiären oder sonstigen persönlichen Verhältnis­

se des Bestraften eine unbill ige Härte darstellen. so ist die 

Voll streckung auf Anordnung des Einheitskommandanten von Amts 

wegen aufzuschieben oder zu unterbrechen. 
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Unfähigkeit zur Beförderung und Degradierung 

§ 48. (1) Die Unfähigkeit zur Beförderung kann nur über 

Soldaten mit dem Dienstgrad Wehrmann verhängt werden. Diese 

Strafe bewirkt die Unfähigkeit. innerhalb von drei Jahren einen 

höheren Dienstgrad zu erlangen. 

(2) Die Degradierung ist die Zurücksetzung auf den Dienstgrad 

Wehrmann. Sie bewirkt auch die Unfähigkeit. innerhalb von drei 

Jahren einen höheren Dienstgrad zu erlangen. 
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Ersatzgeldstrafe' 

§ 49. (1) Soweit das Ausgangsverbot bis zum Tag der Entl as­

sung des Bestraften aus dem Grundwehrdienst oder aus einem im 

Anschl uß an diesen gel eisteten Aufschubpräsenzdienst nicht oder 

nicht zur Gänze vollstreckt werden kann. tritt an die Stelle 

dieser Disziplinarstrafe eine Ersatzgeldstrafe. Das Ausmaß die­

ser Ersatzgeldstrafe ist von der Disziplinarbehörde. die in 

letzter Instanz über die Strafe entschieden hat. mit Bescheid 

festzustellen. Dieser Bescheid bedarf keiner Begründung und 

unterliegt keinem weiteren Rechtszug. 

(2) Ist im Zeitpunkt der Entscheidung abzusehen. daß das 

Ausgangsverbot bis zum Tag der Entlassung nach Abs. 1 nicht oder 

nicht zur Gänze vollstreckt werden kann. so hat die Disziplinar­

behörde an Stelle der voraussichtlich nicht vollstreckbaren 

Teile dieser Disziplinarstrafe eine Ersatzgeldstrafe zu verhän­

gen. 

(3) Ist die Entscheidung erst nach der Entlassung nach Abs. 1 

zu fällen. so ist von der Disziplinarbehörde an Stelle des Aus­

gangsverbotes eine Ersatzgeldstrafe zu verhängen. 

(4) Die Ersatzgeldstrafe beträgt folqenden Hundertsatz der 

Bemessunqsgrundlage für die Geldbuße nach § 46 Abs. 2 und 3: 

1. 10 vH. zuzüglich 0.7 vH für ;ede Stunde eines teilweisen 

Entzuges des Ausganges und 

2. 10 vH. zuzüglich 5 vH für ieden Tag eines vollen Entzuqes 

des Ausganges. 

(5) Zur Sicherung der Einbrinqlichkeit der Ersatzgeldstrafe 

können die dem Beschuldigten auszuzahlenden BarbezUge nach § 46 

Abs. 2 ab Verkündunq oder Unter fertigung der Entscheidung der 

ersten Instanz bis zur Höhe der Ersatzgeldstrafe vorläufig einbe­

halten werden. 
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2. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Soldaten, die nicht den 

Grundwehrdienst leisten 

Arten der Strafen 

§ 50. Disziplinarstrafen für Soldaten. die weder den Grund­

wehrdienst noch im Anschluß an diesen den AUfschubpräsenzdienst 
leisten, sind 

1. der Verweis, 

2. die Geldbuße, 

3. die Geldstrafe und 

4. a) bei SOldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines öffent­

lich-rechtlichen Dienstverhältnisses angehören. die Ent­
lassung und 

b) bei anderen Soldaten die Unfähigkeit zur Beförderung 
und die Degradierung. 
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Geldbuße und Geldstrafe 

§ 51. (1) Die Geldbuße ist höchstens mit 15 vB. die Geldstra­

fe mindestens mit einem höheren Betrag als 15 vB. höchstens mit 

350 vB der Bemessungsgrundlage festzusetzen. 

(2) Die Bemessungsgrundlage wird durch die Dienstbezüge des 

Beschuldigten im Monat der Erlassung der Disziplinarverfügung 

oder des Disziplinarerkenntnisses der ersten Instanz gebildet. 

Als Dienstbezüge gelten 

1. bei Beamten der nach dem Gehaltsgesetz 1956. BGBl. Nr. 54. 

gebührende Monatsbezug. 

2. bei Vertragsbediensteten das nach dem Vertragsbediensteten-

3. 

qesetz 1948. 

ienen Zulagen. 

gelten. 

BGBl. 

die 

Nr. 

bei 

86. gebührende Monatsentgel t samt 

Beamten als Teil des Monatsbezuges 

bei Soldaten. die den 

Anschluß an diesen den 

Wehrdienst al s Zeitsoldat oder im 

Aufschubpräsenzdienst leisten. das 

Monatsgeld. die Dienstgradzulage und die Monatsprämie nach 

dem Beeresgebührengesetz 1992 und 

4. bei Soldaten. die einen sonstiqen Präsenzdienst leisten. 

das Monatsgeld. die Dienstgradzulage und die Pauschalent­

schädigung nach dem Beeresgebührengesetz 1992. 

Bei Beamten und Vertragsbediensteten ist die Haushaltszulage in 

die Bemessungsgrundlaqe nicht einzubeziehen. All fäll ige Kürzun­

gen der Dienstbezüge sind nicht zu berücksichtigen. 

(3) Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage maßgebend ist 

im Kommandantenverfahren die Verkündung der Entscheidung, bei 

schriftlicher Entscheidung die Unter fertigung und im Kommissions­

verfahren die Beschlußfassung. Gebühren dem Bestraften die 

Dienstbezüge im maßgebenden Monat nicht für den vollen Monat, so 

gil t das Dreißigfache der für den maßqebenden Tag gebührenden 

Dienstbezüge als Bemessungsgrundlage. Gebühren im ;eweiligen 
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Wehrdienst für den maßgebenden Monat ode'r Tag keine Dienstbezü­

ge. so sind die Dienstbezüge im letzten vorangegangenen Honat 

oder Tag dieser Wehrdienstleistung. für den ein solcher Anspruch 

bestand. heranzuziehen. Ist auch auf diese Weise keine Bemes­

sungsgrundlage ermittelbar. so sind hiefür heranzuziehen die 
fiktiven Dienstbezüge 

1. im maßgebenden Monat oder Tag oder. 

2. sofern solche Bezüge nicht feststellbar sind. im letzten 

vorangegangenen Monat oder Tag. für den solche Bezüge 
ermittelt werden können. 
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Entlassung 

§ 52. Die Entlassung bewirkt 

1. die Auflösung des Dienstverhältnisses. 

2. die Zurücksetzung auf den Dienstgrad Wehrmann. 

3. die Unfähigkeit. innerhalb von drei Jahren einen höheren 

Dienstgrad zu erlangen. und. 

4. sofern dem Bestraften eine Abfertigung gebührt. den Ent­

fall der Abfertigung. 
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Unfähigkeit zur Beförderung und Degradierung 

§ 53. (1) Für die Disziplinarstrafen der Unfähigkeit zur 

Beförderung und der Degradierung gilt § 48. 

(2) Mit der Rechtskraft einer Entscheidung, mit der über 

einen Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhält­

nisses angehört. die Disziplinarstrafe der Unfähigkeit zur Beför­

derung oder der Degradierung verhängt wurde. gilt das Dienstver­

hältnis als aUfgelöst und ieder Anspruch aus dem Dienstverhält­

nis als erloschen. 

(3) Mit der Rechtskraft einer Entscheidung. mit der über 

einen Zeitsoldaten die Disziplinarstrafe der Unfähigkeit zur 

Beförderung oder der Degradierung verhängt wurde. gilt der Be­

strafte al s vorzeitig aus diesem Wehrdienst entl assen und ein 

allfälliger Anspruch auf eine Treueprämie als erloschen. Die 

Pfl icht zur Leistung eines Erstattungsbetrages nach § 6 Abs. 6 

HGG 1992 entsteht durch diese Entlassung nicht • 
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Sicherung der Einbringlichkeit von Geldbuße und Geldstrafe 

§ 54. (1) Endet das Dienstverhältnis eines Soldaten. dem 

eine Abfertigung gebührt. während eines Kommissionsverfahrens • 

so hat die Dienstbehörde oder der Dienstgeber dieses Soldaten 

auf Antrag des Disziplinaranwal tes die vorläufige Einbehal tung 

der halben Abfertigung zu veranlassen. Ist nach übereinstimmen­

der Ansicht der Dienstbehörde oder des Dienstgebers sowie des 

Disziplinaranwaltes -die Entlassung oder die Unfähigkeit zur 

Beförderung oder die Degradierung zu erwarten. so hat die Dienst­

behörde oder der Dienstgeber die vorläufige Einbehaltung der 

vollen Abfertigung zu veranlassen. 

(2) Endet der Wehrdienst eines Zeitsoldaten. dem eine Treue­

prämie gebührt. während eines Disziplinarverfahrens. so hat das 

für den Beschuldigten zuständige Militärkommando von Amts wegen 

die vorläufige Einbehaltung der halben Treueprämie zu veranlas­

sen. Die Disziplinarbehörde. bei der das Verfahren anhängig ist. 

hat dem Militärkommando die erforderlichen Informationen zu 

erteilen. Ist nach Ansicht des Militärkommandos die Unfähigkeit 

zur Beförderung oder die Degradierung zu erwarten. so hat es die 

vorläufige Einbehaltung der vollen Treueprämie zu veranlassen. 

(3) Endet der Präsenzdienst eines Soldaten. dem eine Pauschal­

entschädigung oder eine Entschädigung nach dem VI. Hauptstück 

des Heeresgebührengesetzes 1992 gebührt. während eines Diszipli­

narverfahrens. so hat die Disziplinarbehörde. bei der das Verfah­

ren anhängig ist. die vorläufige Einbehaltung von noch auszuzah­

lenden Beträqen dieser Entschädigungen zu veranlassen. sofern 

dies zur Sicherung der Einbringlichkeit einer Disziplinarstrafe 

erforderlich erscheint. 
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Finanzielle Zuwendung an Angehörige 

§ 55. (1) Der Bundesminister für Landesverteidigung kann 

eine einmalige finanzielle Zuwendung den schuldlosen. unterhalts­

berechtigten Angehörigen eines Bestraften gewähren. der 

1. dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhäl tnisses oder 

als Zeitsoldat angehört hat und 

2. mit der Disziplinarstrafe der Entlassung oder der Unfähig­

keit zur Beförderung oder der Degradierung bestraft wurde. 

(2) Diese Zuwendung darf nur im Falle eines durch die Bestra­

fung erloschenen Anspruches auf eine Abfertigung oder eine Treue­

prämie gewährt werden. sofern durch dieses Erlöschen der notwen­

dige Unterhalt dieser Angehörigen gefährdet wird. Die Zuwendung 

darf unter Bedachtnahme auf die ;eweiligen wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Angehörigen höchstens bis zur Hälfte ienes 

Betrages zuerkannt werden. der dem Bestraften zum Zeitpunkt des 

Eintrittes der Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses als 

Abfertigung oder Treueprämie gebührt hätte. 

(3) Lebt der erloschene Anspruch auf eine Abfertigung oder 

eine Treueprämie nachträgl ich wieder auf. so ist die gewährte 

finanzielle Zuwendung nach Abs. 1 auf diese Geldleistungen anzu­

rechnen. 

--------------------......... 
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3. Abschnitt 

Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Miliz­

und Reservestandes 

Degradierung 

§ 56. (1) Die Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Mi­

liz- und Reservestandes ist die Degradierung. Sie ist die Zurück­

setzung auf einen niedrigeren Dienstqrad, den der Bestrafte zu 

einem früheren Zeitpunkt bereits geführt hat, und kann bis zum 
Dienstgrad Wehrmann verfüqt werden. 

(2) Die Degradierung bewirkt auch die Unfähigkeit, innerhalb 
von drei Jahren einen höheren Dienstgrad zu erlangen. 
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4. Abschnitt 

Disziplinarstrafen für Berufssoldaten des Ruhestandes 

Arten der Strafen 

§ 57. (1) Disziplinarstrafen für Berufssoldaten des Ruhestan­

des sind 

1. der Verweis. 

2. die Geldstrafe und 

3. der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis fließenden 

Rechte und Ansprüche. 

(2) Die Geldstrafe ist höchstens mit 350 vB der Bemessungs­

grundlage festzusetzen. 

(3) Die Bemessungsgrundlaqe wird durch die nach dem Pensions­

gesetz 1965 (PG. 1965). BGBl. Nr. 340. gebührenden Ruhebezüge im 

Monat der Erlassung des Disziplinarerkenntnisses der ersten 

Instanz gebildet. Die Haushaltszulage und die Hilflosenzulage 

sind in die Bemessungsgrundlage nicht einzubeziehen. Im übrigen 

gilt hinsichtlich der Ermittlunq der Bemessungsgrundlage § 51 

Abs. 2 und 3. 

(4) Die Disziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienst­

verhältnis fließenden Rechte und Ansprüche bewirkt für Berufssol­

daten des Ruhestandes. die noch wehrpflichtig sind. auch 

1. die Zurücksetzung auf den Dienstgrad Wehrmann und 

2. die Unfähigkeit. innerhalb von drei Jahren einen höheren 

Dienstgrad zu erlangen. 
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2. Bauptstück 

Besondere Verfahrensbestimmunqen 

1. Abschnitt 

Kommandantenverfahren 

Anwendunqsbereich 

§ 58. Im Kommandantenverfahren ist zu entscheiden über 
Pflichtverletzungen von 

1. Soldaten. die Präsenzdienst leisten. 

2. Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhält­

nisses angehören. sofern keine strenqere Strafe al s die 

Geldbuße erforderlich ist. und 

3. Wehrpflichtiqen des Miliz- und Reservestandes. 
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Zuständigkeit 

§ 59. (ll Zur Entscheidung über Pflichtverletzungen von 

Soldaten sind zuständig 

1. in erster Instanz 

al der Einheitskommandant für die Verhängung von Verweis 

oder Geldbuße oder Ausgangsverbot bis zu sieben Tagen. 

bl der Disziplinarvorgesetzte für alle Strafen und 

2. in zweiter Instanz 

al der Disziplinarvorgesetzte oder. 

bl sofern dieses Organ in erster Instanz entschieden hat. 

dessen nächsthöherer Vorgesetzter. 

(2l Zur Entscheidung über Pflichtverletzunqen von Wehrpflich­

tiqen des Miliz- und Reservestandes sind zuständig 

1. in erster Instanz der Disziplinarvorgesetzte und 

2. in zweiter Instanz dessen nächsthöherer Vorgesetzter. 
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Einleitung des Verfahrens 

§ 60. Gelanqt dem für den Verdächtiqen zuständigen Einheits­

kommandanten der Verdacht einer Pfl ichtverletzung zur Kenntnis. 

so hat diese Behörde zunächst den Sachverhalt zu prüfen. Lieqen 

die Voraussetzungen für das Kommandantenverfahren vor. so hat 

der Einheitskommandant das Verfahren durch mündliche oder 

schriftliche Mitteilung an den Beschuldigten einzuleiten. Als 

Zeitpunkt der Einleitung gilt im Falle 

1. der mündlichen Einleitung die Verkündung und 

2. der schriftlichen Einleitung deren Absendung. 

Hinsichtlich Wehrpflichtiger des Miliz- und Reservestandes tritt 

an die Stelle des Einheitskommandanten der für den Verdächtiqen 

zuständige Disziplinarvorqesetzte • 
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Ordentliches Verfahren 

§ 61. (1) Bestreitet der Beschuldigte das Vorliegen einer 

schuldhaft begangenen Pfl ichtverletzung. so sind ihm die Erhe­

bungsergebnisse vorzuhalten und. sofern es sich als notwendig er­

weist. ergänzende Erhebungen zur tlberprUfung seiner Rechtferti­

gung durchzufUhren • Eine mündl iche Verhandl ung ist durchzufUh­

ren • wenn dies zur Aufkl ärung des Sachverhal tes notwendig oder 

zweckmäßig erscheint~- Die Disziplinarbehörde darf aus ihrem Zu­

ständigkeitsbereich erforderliche Hilfskräfte zu einer solchen 

Verhandlunq beiziehen. Findet keine mUndliehe Verhandlunq statt. 

so ist das Ermittlungsverfahren schriftlich durchzufUhren. 

C 2) Erachtet der Einhei tskommandant während des Verfahrens 

seine Strafbefugnis für zu gerinq. so hat er dem Disziplinarvor­

gesetzten Meldung zu erstatten. In diesem Falle hat der Diszipli­

narvorgesetzte 

1. das Disziplinarverfahren selbst durchzuführen oder 

2. den Einheitskommandanten mit der Durchführung des Diszipli­

narverfahrens zu beauftragen. wenn er dessen Strafbefugnis 

für ausreichend erachtet. oder 

3. die Disziplinaranzeige zu erstatten. wenn er bei einem 

Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhält­

nisses angehört. eine Geldstrafe oder die Entlassung oder 

die Unfähigkeit zur Beförderung oder die Degradierung für 

erforderlich erachtet. 

Im Falle der Z 2 ist der Einheitskommandant zur Durchführung des 

Disziplinarverfahrens verpflichtet. 

(3) Das Verfahren ist in erster Instanz formlos. in zweiter 

Instanz im Weqe der Berufungsentscheidung einzustellen. wenn 
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1. der Beschuldigte die ihm zur Last' gelegte Pflichtverlet­

zung nicht beqangen hat oder Umstände vorliegen. die die 

Strafbarkeit ausschließen. oder 

2. die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen 

werden kann oder keine Pflichtverletzung darstellt oder 

3. Umstände vorliegen. die die Verfolgung ausschließen. oder 

4. die Schuld des Beschuldigten qering ist. die Tat keine 

oder nur unbedeutende Folgen nach sich qezogen hat und 

überdies eine Bestrafung nicht geboten ist. um den Beschul­

digten von weiteren Pflichtverletzungen abzuhalten oder um 

Pflichtverletzungen anderer Personen entgegenzuwirken. 

Die formlose Einstellung des Verfahrens ist dem Beschuldigten 

unter Hinweis auf einen der Gründe nach Z 1 bis 4 mitzuteilen. 

(4) Wird hinsichtl ich der dem Verfahren zuqrunde 1 iegenden 

Pflichtverletzunq eine Disziplinaranzeiqe erstattet. so gilt das 

Verfahren ab dem Zeitpunkt der Erstattung dieser Anzeige al s 

einqestellt. Dies gilt auch. wenn der Beschuldigte hinsichtlich 

einer solchen Pflichtverletzung die Einleitung eines Kommissions­

verfahrens geqen sich selbst beantraqt. ab dem zeitpunkt des 

Einlangens dieses Antraqes beim Disziplinarvorqesetzten. 

(5) Wird das Diszipl inarverfahren nicht einqestell t. so ist 

ein Disziplinarerkenntnis zu fällen. 
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Disziplinarerkenntnis 

§ 62. (1) Diszipl inarerkenntnisse können mündl ich oder 

schriftlich ergehen. Sie sind in ;edem Fall schriftlich zu erlas­

sen, sofern 

1. eine Geldstrafe oder die Unfähigkeit zur Beförderung oder 

die Degradierung verhängt wird oder 

2. der Beschuldigte im Zeitpunkt der Erlassung dem Miliz­

oder Reservestand angehört. 

(2) Ergeht ein Disziplinarerkenntnis nach einer mündlichen 

Verhandlung. so ist nur darauf Rücksicht zu nehmen. was in die­

ser Verhandlung vorgekommen ist. 

(3) Der Spruch des Disziplinarerkenntnisses hat zu enthalten 

l. die als erwiesen angenommenen Taten. 

2. die durch die Taten verletzten Pflichten. 

3. die verhängte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Strafe. 

4. den allfälligen Ausschluß der Veröffentlichung und 

5. die angewendeten gesetzlichen Bestimmungen. 
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Abgekürztes Verfahren und Disziplinarverfügunq 

§ 63. (1) Die für den Beschuldigten zuständige Disziplinarbe­

hörde erster Instanz darf in einem bei ihr anhängigen Diszipli­

narverfahren ohne Ermittlungsverfahren eine Disziplinarverfügung 

erlassen (abgekürztes Verfahren). sofern 

1. ein Beschuldigter 

a) vor einem Vorgesetzten. der zumindest Einhei tskornman­

dant ist. eine Pflichtverletzung qestanden hat oder 

b) wegen des der Pflichtverletzung zuqrunde liegenden 

Tatbestandes durch ein Strafgericht oder eine Verwal­

tungsbehörde rechtskräftig bestraft wurde und 

2. keine strengere Diszipl inarstrafe al s die Geldbuße er for­

derlich ist. 

(2) Hinsichtlich der Einstellung gilt § 61 Abs. 3 und 4. 

(3) Disziplinarverfügungen können mündlich oder schriftlich 

ergehen. Sie sind gegen einen Wehrpflichtigen. der im Zeitpunkt 

der Erlassung dem Miliz- oder Reservestand angehört. ;edenfalls 

schriftlich zu erlassen. 

(4) Der Spruch der Disziplinarverfügung hat zu enthalten 

1. die als erwiesen angenommenen Taten. 

2. die durch die Taten verletzten Pflichten. 

3. die verhänqte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Strafe. 

4. den allfälligen Ausschluß der Veröffentlichung und 

5. die angewendeten qesetzlichen Bestimmungen. 

Disziplinarverfügungen bedürfen keiner Begründung. 
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Berufung 

§ 64. (1) Die Berufungs frist beträgt drei Tage. Gehört der 

Beschuldigte in ;enem Zeitpunkt. in dem die Entscheidung der 

ersten Instanz gefällt wird. dem Miliz- oder Reservestand an. so 

beträqt die Berufungsfrist zwei Wochen. 

(2) Im Falle des Uberqanges der disziplinären Befugnisse nach 

§ 14 Abs. 1 Z 1 oder 2 lit. c und d während der Berufunqsfrist 

ist die Berufung bei dem in diesen Bestimmungen ieweils genann­

ten Vorqesetzten einzubringen. 

(3) Im Berufungsverfahren sind die für das Verfahren der 

ersten Instanz geltenden Bestimmungen anzuwenden. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 221 von 318

www.parlament.gv.at



.. 

- 92 -

. Einspruch gegen Disziplinarverfügungen 

§ 65. (1) Der Beschuldigte kann gegen eine Diszipl inarverfü­

gung innerhalb der für die Berufung ;eweils eingeräumten Fristen 

nach § 64 Abs. 1 von drei Tagen oder zwei Wochen Einspruch erhe­

ben. Dieser bedarf keiner Begründung. Der rechtzeitige Einspruch 

setzt die Disziplinarverfügung außer Kraft. er bewirkt ;edoch 

nicht die Einstellung des Verfahrens. Das Diszi pI inarverfahren 

ist von der Behörde. die die Disziplinarverfügung erlassen hat. 

als ordentliches Verfahren fortzuführen und abzuschließen. 

(2) Im weiteren Verfahren hat die Disziplinarbehörde auf den 

Inhalt der außer Kraft getretenen Disziplinarverfügung keine 

Rücksicht zu nehmen und darf auch eine andere Strafe aussprechen. 

(3) Wird in einem Einspruch ausdrücklich nur die Art oder die 

Höhe der verhängten Strafe bekämpft. so gilt er als Berufung und 

ist der nach § 59 ieweils zuständigen Disziplinarbeh3rde zweiter 

Instanz zur Entscheidung vorzulegen • 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)222 von 318

www.parlament.gv.at



- 93 -

Aufhebung von Entscheidungen 

§ 66. (1) Der unmittelbar übergeordnete Vorgesetzte hat eine 

Disziplinarverfügung oder ein Disziplinarerkenntnis unabhängig 

von deren Rechtskraft von Amts wegen aufzuheben und die Diszi­

plinarsache an ;ene Disziplinarbehörde. die die aufgehobene Ent­

scheidung erlassen hat. zurückzuverweisen. wenn bei der Erlassung 

1. der Disziplinarverfügung 

a) die Voraussetzungen nach § 63 Abs. 1 nicht vorgelegen 

sind oder 

b) eine strengere Disziplinarstrafe als eine Geldbuße 

verhängt wurde oder 

2. des Disziplinarerkenntnisses 

a) Verfahrensvorschri ften außer acht gel assen wurden. bei 

deren Einhaltung die Disziplinarbehörde zu einer ande­

ren Entscheidung hätte kommen können. oder 

b) die Strafbefugnis überschritten wurde. 

Diese Aufhebung ist binnen drei Jahren nach Eintritt der Rechts­

kraft der Entscheidung zulässig. 

(2) Der unmittelbar übergeordnete Vorgesetzte hat eine Diszi­

plinarverfügung oder ein Disziplinarerkenntnis von Amts wegen 

aufzuheben und in erster Instanz neu zu entscheiden oder die 

Disziplinaranzeige zu erstatten. wenn die Bestimmungen über die 

Strafbemessung gröblich verletzt wurden. Diese Aufhebung ist 

während des Zei traumes von 

zwei Wochen nach Eintritt 

der Erlassung der Entscheidung bis 

der Rechtskraft zulässig. Bei der 

neuerlichen Strafbemessung ist auf eine bereits vollstreckte 

Strafe Bedacht zu nehmen. 

(3) Der unmi ttelbar übergeordnete Vorgesetzte hat die Ent­

scheidung. mit der ein Disziplinarverfahren eingestell t wurde. 

von Amts wegen aufzuheben und in erster Instanz zu entscheiden 

oder die Disziplinaranzeige zu erstatten. wenn die Voraussetzun-
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gen nach § 61 Abs. 3 für die Einstellung nicht vorgelegen sind. 

Diese Aufhebung ist zulässig während des Zeitraumes von der 

Einstellung des Verfahrens bis zwei Wochen 

1. nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung oder. 

2. im Falle der formlosen Einstellunq. nach dieser Entschei­
dung. 

(4) Eine Aufhebung nach den Abs. 1 bis 3 ist in ;edem Fall 
schriftlich zu verfügen. 

(5) Gegen die Aufhebung nach den Abs. 1 oder 3 ist kein or­

dentliches Rechtsmittel zulässig. 
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2. Abschnitt 

Kommissionsverfahren 

Disziplinaranzeige 

§ 67. (1) Gelangt dem ieweiligen Disziplinarvorqesetzten der 

Verdacht einer Pflichtverletzung 

1. eines Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund eines Dienst­

verhältnisses angeh5rt. oder 

2. eines Berufssoldaten des Ruhestandes 

zur Kenntnis und liegen im Falle der Z 1 die Voraussetzunqen für 

das Kommandantenverfahren nicht vor. so hat der Disziplinarvorge­

setzte nach den erforderlichen Erhebungen zur vorläufigen Klar­

stellung des Sachverhaltes schriftlich eine Disziplinaranzeige 

an die für den Verdächtigen zuständige Disziplinarkommission zu 

erstatten. Gleichzeitig hat der Disziplinarvorgesetzte ie eine 

Abschrift der Disziplinaranzeige dem Disziplinaranwalt sowie dem 

Verdächtiqen zu übermitteln. 

(2) Personen nach Abs. 1 Z 1 und 2 haben das Recht. bei ihrem 

Disziplinarvorgesetzten schriftlich die Einleitung eines Kommis­

sionsverfahrens geqen sich selbst zu beantraqen. Dieser Antraq 

ist unverzüqlich der für den Verdächtiqen zuständiqen Diszipli­

narkommission und dem Disziplinaranwalt zu übermitteln und wie 

eine Disziplinaranzeiqe zu behandeln. 
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Entscheidungen der Disziplinarsenate 

§ 68. (1 l Die Senate haben mit Stimmenmehrheit zu entschei­

den. Die Disziplinarstrafen 

1. der Entlassung. 

2. der Unfähigkeit zur Beförderung und der Deqradierung und 

3. des Verlustes aller aus dem Dienstverhältnis fließenden 

Rechte und Ansprüche 

dürfen im Verfahren vor der Disziplinarkommission ;edoch nur 

einstimmig verhängt werden. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. 

Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt abzugeben. 

(2l Wird keine Stimmenmehrheit erzielt. so hat der Senatsvor­

sitzende zu versuchen. durch Teilung der zur Abstimmung gelangen­

den Fragen und Wiederholung der Abstimmung eine Mehrheit zu 

erzielen. Bleiben solche Versuche erfolglos. so ist ;ene Meinung 

als Abstimmungserqebnis anzunehmen. die für den Beschuldigten 

weder die qünstigste noch die nachteiligste ist. 

(3l Sind mehrere Taten eines Beschuldigten zu beurteilen. so 

ist zu ;eder einzelnen Tat über die Schuldfrage gesondert abzu­

stimmen. 

(4l Die Beratung und die Abstimmung des Senates sind vertrau­

lich. tlber die Beratung und die Abstimmung ist ein Protokoll zu 

führen. das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterferti­

gen ist. 

(5) Entscheidungen. die nicht ausdrück I ich der Besch 1 uB fas­

sung durch den Senat vorbehalten sind. hat der Senatsvorsitzende 

zu treffen. 
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Akteneinsicht 

§ 69. Bis zur Zustellung des Verhandlungsbeschlusses ist auf 
Verlangen Akteneinsicht zu gewähren 

1. dem Disziplinaranwalt im vollen Umfang und 

2. dem Beschuldigten nur insoweit. als dadurch der Zweck des 

Verfahrens nicht verhindert wird. 

Ab Zustell ung des Verhandl ungsbeschl usses ist den Parteien auf 

Verlangen Akteneinsicht im gleichen Umfang zu gewähren. 
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Verteidigung 

§ 70. Im Kommissionsverfahren ist § 28 mit folgenden MaBga­

ben anzuwenden: 

1. Der auf Verlangen des Beschuldigten als Verteidiger zu 

bestellende Soldat ist zu bestellen vom Kommandanten der 

Dienststelle. bei der die Kommission im Disziplinarverfah­

ren einqerichtet ist. 

2. Die Verteidiqung dürfen auch Soldaten nicht übernehmen für 

die Dauer ihrer Bestellung zum Vorsitzenden oder weiteren 

Mitglied oder Disziplinaranwalt bei 

al der Kommission im Disziplinarverfahren. bei der das 

Verfahren durchgeführt wird. oder 

bl der im Instanzenzug über- oder unterqeordneten Kommissi-

on. 

3. Die Verteidigung dürfen auch Personen nicht übernehmen für 

die Dauer ihrer Heranziehung zum Schriftführer im ieweili­

qen Disziplinarverfahren • 
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Einleitung des Verfahrens 

§ 71. (1) Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat die 

Disziplinaranzeige dem zuständigen Senat zur Entscheidung dar­

über zuzuweisen. ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. 

Die hiefür notwendigen Erhebungen sind vom Disziplinarvorgesetz­

ten des Verdächtigen auf Verlangen des Senatsvorsitzenden durch­

zuführen oder zu veranlassen. 

(2) Der Beschl uB. ein Diszipl inarverfahren einzul ei ten oder 

nicht einzuleiten. ist dem Beschuldigten im Wege des Disziplinar­

vorgesetzten zuzustellen. sofern diese Art der Zustell ung der 

Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens dient. Gegen die 

Einleitung des Disziplinarverfahrens ist kein Rechtsmittel zuläs­

sig. 

(3) Die in anderen Bundesgesetzen an die Einleitung des Diszi­

plinarverfahrens geknüpften Rechtsfolgen treten auch im Fall der 

Verfügung einer. wenn auch nur vorläufigen. Dienstenthebung ein. 
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Verhandlungsbeschluß 

§ 72. (1 ) Ist nach Durch führung der notwendi gen Erhebungen 

der Sachverhalt ausreichend geklärt, so hat der Senat 

1. einen Verhandlungsbeschluß zu fassen oder, 

2. sofern ein Einstellunqsqrund nach § 61 Abs. 3 vorlieqt. 

das Verfahren mit Beschluß einzustellen. 

Im Verhandlungsbeschluß sind die Anschuldigunqspunkte im einzel­

nen anzuführen und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

anzuordnen. Geqen den Verhandlunqsbeschluß ist kein Rechtsmittel 

zulässiq. 

(2) Dem Beschuldiqten ist qemeinsam mit dem Verhandlunqsbe­

schluß die Zusammensetzung des Senates einschließlich der Ersatz­

mi tgl ieder mi tzuteilen. Der Beschuldigte hat in ieder Instanz 

des Kommissionsverfahrens einmal das Recht, binnen einer Woche 

nach Zustellung dieser Mitteilung ein Mitqlied oder Ersatzmit­

glied des Senates ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Die recht­

zei tiqe Ablehnung bewirkt den AusschI uß dieses Mi tgl iedes vom 

!- Verfahren. 

, "I' 

(3) Ab der Zustellung des Verhandlungsbeschlusses können die 

Parteien Beweisanträqe für die mündliche Verhandlunq stellen. 

Uber die Berücksichtigung dieser Anträqe hat der Senatsvorsitzen­

de zu entscheiden. Geqen diese Entscheidung ist kein abgesonder­

tes Rechtsmittel zulässig. Ort und Zeit der mündlichen Verhand­

lung sind vom Senatsvorsitzenden zu bestimmen. Er hat die Partei­

en sowie die in Betracht kommenden Zeugen und Sachverständiqen 

zu laden. Die mündliche Verhandlung ist so festzusetzen. daß zwi­

schen ihr und der Zustellung der Ladung an die Parteien ein Zeit­

raum von mindestens zwei Wochen liegt. 
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Mündliche Verhandlung 

§ 73. (1) Erscheint der Beschuldigte zur mündlichen Verhand­

lunq trotz gehöriger Ladung ohne ausreichende EntschUldigung 

nicht. so darf auch in seiner Abwesenheitverhandel t werden. 

wenn eine hinreichende Klärung des Sachverhaltes ohne die Anwe­

senheit des Beschuldigten möglich erscheint. 

(2) Auf Verlangen_des Beschuldigten dürfen bei der mündlichen 

Verhandlung als Vertrauenspersonen anwesend sein bis zu drei 

1. Soldaten oder 

2. Wehrpflichtige des Mil iz- oder Reservestandes • die einen 

höheren Dienstgrad als Wehrmann führen. oder 

3. Mi tgl ieder des für den Beschul digten zuständigen Organes 

der Personal vertretung. 

(3) Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung des Ver­

handlungsbeschlusses zu beginnen. Sodann ist der Beschuldigte zu 

vernehmen. Nach dieser Vernehmung sind die Beweise in der vom 

Senatsvorsi tzenden bestimmten Reihenfolge aufzunehmen. Die Par­

teien haben das Recht, Beweisanträge zu stellen. Uber die Berück­

sichtigung dieser Anträge hat der Senatsvorsitzende zu entschei­

den. Die übrigen Senatsmitglieder haben ;edoch das Recht, eine 

Beschlußfassung des Senates über die Berücksichtigung der Beweis­

anträge zu verl angen. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden 

oder des Senates über Beweisanträge ist kein abgesondertes 

Rechtsmittel zulässig. 

(4) Der Vorsitzende ist berechtigt. die mündliche Verhandlung 

nach Bedarf zu unterbrechen oder zu vertagen. 

(5) Nach Abschluß des Beweisverfahrens ist dem Disziplinaran­

walt das Wort zu erteilen. Der Disziplinaranwalt hat unter Be­

dachtnahme auf die Ergebnisse der Beweiserhebung seine Anträge 

zu stellen und zu begründen. Nach dem Disziplinaranwalt ist dem 
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Verteidiger und anschließend dem Beschuldigten das Wort zu ertei­

len. Hat der Disziplinaranwalt auf deren Wortmeldunqen etwas zu 

erwidern. so hat der Beschuldigte ;edenfalls das Schlußwort. 

Anschließend hat sich der Senat zur Beratung zurückzuziehen. 

(6) Wurde eine mündliche Verhandlung vertagt. so hat der Vor­

si tzende bei der Fortsetzung der Verhandl unq die wesentl ichen 

Vorgänge der vertagten Verhandlung nach dem Protokoll und den 

sonst zu berücksichtigenden Akten mündlich vorzutragen. Die Ver­

handl ung ist ; edoch zu wiederholen. wenn sich die Zusammenset­

zung des Senates qeändert hat oder seit der Vertagung mehr als 

drei Monate verstrichen sind. 

(7) Uber die mündliche Verhandlung ist ein Protokoll aufzuneh­

men. das zu enthalten hat 

1. die Namen der Anwesenden. 

2. eine Darstellung des Ganges der Verhandlung in allen we­

sentlichen Punkten. 

3. zu ;eder Anschuldigung die Entscheidung über Freispruch 

oder Schuldspruch und 

4. im Falle eines Schuldspruches die verhänqte Strafe oder 

das Absehen von einer Strafe. 

Wird ein Schall träger verwendet. so sind die Angaben nach § 14 

Abs. 2 AVG über eine Niederschrift und die Feststellung. daß für 

den übrigen Teil der Verhandlungsschrift ein Schallträger verwen­

det wurde. in Vollschrift im Protokoll festzuhalten. Auf Verlan­

gen einer Partei ist die Aufnahme wiederzugeben. Das Protokoll 

ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen. Der 

Schallträqer ist in die Akten über das Disziplinarverfahren auf­

zunehmen • 
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Disziplinarerkenntnis 

§ 74. (1) Bei der Beschlußfassung des Senates über das Diszi­

plinarerkenntnis ist nur darauf Rücksicht zu nehmen. was in der 

mündlichen Verhandlung vorgekommen ist. 

(2) Der Spruch des Disziplinarerkenntnisses hat zu enthalten 

1. zu ;eder Anschuldigung einen Freispruch oder Schuldspruch. 

2. im Falle eines Schuldspruches 

a) die als erwiesen angenommenen Taten. 

b) die durch die Taten verletzten Pflichten. 

c) die verhängte Strafe oder einen Schuldspruch ohne Stra­

fe. 

d) die Einstimmigkeit. wenn diese eine Voraussetzung für 

die Verhängung der Disziplinarstrafe bildet. und 

e) den allfälligen Kostenbeitrag. 

3. den allfälligen Ausschluß der Veröffentlichung und 

4. die angewendeten gesetzlichen Bestimmungen. 

(3) Das Disziplinarerkenntnis ist samt den wesentlichen Grün­

den unmittelbar nach der Beschlußfassung des Senates mündlich zu 

verkünden. In weiterer Folge ist das Erkenntnis ohne unnötigen 

Aufschub auch schriftlich auszufertigen. 

(4) In die schri ftl iche Ausfertigung des Diszipl inarerkennt­

nisses sind auch die Namen der Senatsmitglieder aufzunehmen. die 

an der Entscheidung mitgewirkt haben. 
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Berufungsfrist 

§ 75. Die Berufungsfrist beträgt zwei Wochen. 
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Verfahren vor der Disziplinaroberkommission 

§ 76. (1) Die §§ 68 bis 70 sowie 72 bis 74 gelten auch für 

das Verfahren vor der Diszipl inaroberkommission. Ein Verhand-

1 unqsbeschl uß ist iedoch nicht erforderl ich. Dem Beschuldiqten 

ist spätestens zwei Wochen vor der mündl ichen Verhandl ung die 

Zusammensetzung des Senates mi tzuteilen. Im Verfahren vor der 

Disziplinaroberkommission ist § 73 Abs. 2 und 3 AVG über den 

Ubergang der Entscheidungspflicht nicht anzuwenden. 

(2) Die Diszipl inaroberkommission hat im Berufungsverfahren 

ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden. wenn 

1. die Berufunq als verspätet oder unzulässig zurückzuweisen 

ist oder 

2. in erster Instanz der Beschluß gefaßt wurde. das Verfahren 

nicht einzuleiten. oder 

3. das Verfahren in erster Instanz einqestellt wurde oder 

4. eine Ergänzung der Ermi ttl unqen notwendig ist und diese 

Kommission den Disziplinarvorgesetzten mit dieser ErqZin­

zung beauftraqt oder 

5. der Sachverhalt nach der Aktenlage hinreichend qeklärt ist 

und keine Partei in der Berufung ausdrücklich die Durchfüh­

rung einer mündlichen Verhandlung beantraqt hat oder 

6. wesentliche Mängel des Verfahrens die Wiederholung der 

mündlichen Verhandlunq in erster Instanz erforderlich 

machen oder 

7. die Berufunq wegen des Kostenbeitrages erhoben wurde. 

Im Falle der Z 2 ist der Beschluß der Disziplinarkommission 

aufzuheben und dieser Kommission die Einleitung des Disziplinar­

verfahrens aufzutragen oder der Beschluß zu bestätiqen. Im Falle 

der Z 3 ist der Beschl uß der Disziplinarkommission aufzuheben 

und dieser Kommission die Fortsetzung des Verfahrens aUfzutraqen 

oder der Beschluß zu bestätiqen. Im Falle der Z 6 ist das ange­

fochtene Disziplinarerkenntnis aufzuheben und die Sache zur 
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neuerlichen Verhandlung an die Disziplinarkommission zurückzuver­
weisen. 

(3) Die Rechtskraft von Disziplinarerkenntnissen der Diszipli­

naroberkommission tritt mit der Zustellung der schriftlichen 
Ausfertigung an die Parteien ein. 
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3. Hauptstück 

Vollstreckung und Wirkungen von Disziplinarstrafen 

Veranlassung und Zeitpunkt der Vollstreckung 

§ 77. (1) Nach Eintritt der Rechtskraft der Disziplinarverfü­

gung oder des Disziplinarerkenntnisses ist die Vollstreckunq der 

Disziplinarstrafe zu veranlassen. Diese Veranlassunq obliegt der 

Disziplinarbehörde. die in letzter Instanz entschieden hat. im 

Kommissionsverfahren dem Senatsvorsitzenden. 

(2) Disziplinarstrafen sind unverzüglich nach Eintritt der 

Rechtskraft der Disziplinarverfügung oder des Disziplinarerkennt­

nisses zu vollstrecken • 
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Hereinbringung von Verpflichtungen zu Geldleistunqen 

§ 78. (1) Geldbußen. Geldstrafen. Ersatzgeldstrafen und 

Kostenbeiträge sind. soweit der Bestrafte seiner Zahlunqsver­

pflichtung nicht selbständig nachkommt. zu vollstrecken 

1. bei Sol daten. die Präsenzdienst leisten. durch Abzug vom 

Monatsgeld. von der Dienstgradzulage. der Prämie im Grund­

wehrdienst einschließlich einer Erhöhung auf Grund des er­

folgreichen Abschl usses einer vorbereitenden Kaderausbi 1-

dung. der Monatsprämie. der Treueprämie. der Pauschalent­

schädigung und von der Entschädigung. die ieweils nach dem 

Heeresgebührengesetz 1992 gebühren. 

2. bei Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstver­

hältnisses angehören. durch Abzug von den Dienstbezügen 

nach § 51 Abs. 2 Z 1 und 2 oder von einer Abfertigung und 

3. bei Berufssoldaten des Ruhestandes durch Abzug von den 

Ruhebezügen. 

Beim Monatsgeld. bei der Dienstgradzulage. der Prämie im Grund­

wehrdienst. der Monatsprämie. der Pauschalentschädigung. der 

Entschädigung. den Dienstbezügen und bei den Ruhebezügen darf 

der Abzug 15 vB der für den ieweiligen Monat zustehenden Bezüge 

nicht übersteigen. Stehen die Pauschalentschädigung und die 

Entschädigung nicht für einen vollen Monat zu. so ist dieser 

Hundertsatz vom Dreißigfachen der für einen Tag gebührenden 

Beträge zu berechnen. Vorl äufig einbehal tene Bezüge können zur 

Gänze für die Vollstreckung von Geldleistungen herangezogen 

werden. 

(2\ Soweit der Bestrafte seiner Zahlungsverpflichtung nicht 

selbständig nachgekommen ist und Verpflichtungen zu Geldleistun­

gen nicht nach Abs. 1 vollstreckt werden können. sind die aushaf­

tenden Beträge durch das für den Bestraften zuständige Militär­

kommando hereinzubringen. Kommt er einer Zahlungsaufforderung 

nicht oder nicht zur Gänze nach. so sind diese Beträge unter 
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Anwendung des Verwal tungsvoll streckungsqesetzes 1991 (VVGl • 

BGB1. Nr. 53. hereinzubringen. Dabei kommt dem Uilitärkommando 

die Stellung des Anspruchsberechtigten zu. 

(3) Verpfl ichtungen zu Geldleistungen sind auf volle Schi 1-

linqbeträge abzurunden. 

(4) Die Abstattung von Geldleistungen kann unter Bedachtnahme 

auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Lei­

stungsfähigkeit des Bestraften auf dessen Antrag oder von Amts 

wegen in höchstens 36 Monatsraten bewilligt werden. Die Entschei­

dung über die Ratenbewilligung ist nach M5glichkeit in die Diszi-

plinarverfügung 

Sonst ist die 

oder in das Disziplinarerkenntnis aufzunehmen. 

Entscheidung über die Ratenbewilligung von der 

Disziplinarbehörde zu treffen. die die Strafe in letzter Instanz 

verhängt hat. Eine Berufung gegen eine solche Entscheidung ist 

nur dann zulässig. wenn die Strafe von einer Disziplinarbehörde 

erster Instanz verhängt worden ist. Die Berufungsfrist beträgt 

1. im Kommandantenverfahren die ;eweilige Frist von drei 

Tagen oder zwei Wochen nach § 64 Abs. 1 und 

2. im Kommissionsverfahren zwei Wochen. 

Entscheidet eine Kommission im Diszipl inarverfahren ausschI ieB­

lich über eine Ratenbewilligung. so ist eine mündliche Verhand­

lung nur dann durchzuführen. wenn dies im Interesse der Beschleu­

nigung und Vereinfachung des Verfahrens gelegen ist. Ein Einlei­

tungs- und ein VerhandlungsbeschluB sind nicht erforderlich. 

Eine Ratenbewilligung tritt außer Kraft. wenn der Bestrafte mit 

einer Rate im Verzug ist. 

(5) Beträge. die durch die Vollstreckung von Verpflichtungen 

zu Geldleistungen hereingebracht wurden. sind den Vereiniqten 

altösterreichischen Militärstiftungen zu Wohlfahrtszwecken zu 

überweisen. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 239 von 318

www.parlament.gv.at



- 110 -

(6) Im FalJe des Todes des Bestraften erlischt die Vollstreck­
barkeit einer Verpflichtung zu Geldleistungen nach Abs. 1. 
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Wirkungen von Pflichtverletzungen 

§ 79. (1) Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. darf 

eine Pflichtverletzung über eine Disziplinarstrafe hinaus zu 

keinen wehr- oder dienstrechtlichen Nachteilen führen. 

(2) Pflichtverletzungen. die zum Zeitpunkt der Einleitung des 

Kommandantenverfahrens oder der Erstattung der Disziplinaranzei­

ge nicht in einem Führungsblatt festgehalten sind. dürfen in 

einem weiteren Disziplinarverfahren nicht berücksichtigt werden . 
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SCHLUSSTEIL 

1. Hauptstück 

Disziplinarrecht im Einsatz 

Anwendungsbereich 

§ 80. (1) Dieses - Hauptstück ist. soweit im folgenden nicht 

anderes bestimmt ist. auf ;ene Pflichtverletzungen anzuwenden. 

die während eines Einsatzes begangen werden. 

(2) Als Einsatz nach diesem Hauptstück gilt die Heranziehung 

eines Soldaten zu einem Einsatz des Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 

lit. a oder b WG oder zur unmittelbaren Vorbereitung eines sol­

chen Einsatzes. Als Beginn der unmittelbaren Vorbereitung eines 

Einsatzes gi 1 t die Alarmierung zur sofortigen Herstell ung der 

Bereitschaft der Truppe zum Einsatz • 

.......... -----------------
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Disziplinarstrafen 

§ 81. (1) Disziplinarstrafen für alle Soldaten sind 

1. der Verweis. 

2. die Geldbuße. 

3. das Ausqanqsverbot. 

4. die Disziplinarhaft. 

5. der Disziplinararrest und 

6. die Unfähiqkeit zur Beförderunq und die Deqradierunq. 

(2) Auf die Disziplinarstrafen nach Abs. 1 Z 2. 3 und 6 sind 

die §§ 46 bis 49 mit folqenden Maßqaben anzuwenden: 

1. Das zulässiqe Böchstausmaß beträqt für die Disziplinarstra­

fe 

a) der Geldbuße 25 vB der ieweiliqen Bemessunqsqrundlaqe 

und 

b) des Ausqanqsverbotes 21 Taqe. 

2. Die Unfähiqkeit zur Beförderunq und die Deqradierunq bewir­

ken zusätzlich zu den Rechtsfolqen nach § 48 

a) für Beamte die Entlassunq aus dem Dienstverhältnis 

sowie den Entfall einer Abfertiqunq. 

b) für Vertraqsbedienstete die Auflösunq des Dienstverhält­

nisses und das Erlöschen aller Ansprüche aus dem Dienst­

verhältnis. 

c) 

d) 

für Zeitsoldaten die vorzeitiqe Entlassunq aus diesem 

Wehrdienst ohne Erstattunqspflicht nach § 6 Abs. 6 

HGG 1992 sowie den Entfall einer Treueprämie und 

für Bestrafte nach lit. a bis c. sofern sie noch wehr-

pfl ichtiq sind. den Beqinn des Einsatzpräsenzdienstes 

mit dem Zeitpunkt der Beendiqunq des Dienstverhältnis­

ses oder des Wehrdienstes als Zeitsoldat. 

3. Die Bemessunqsqrundlaqe für die Geldbuße und die Ersatz­

qeldstrafe richtet sich bei Soldaten. die nicht den Grund­

wehrdienst oder im Anschluß an diesen den Aufschubpräsenz-
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dienst. leisten, nach § 51 Abs. 2 und 3. In diese Bemes­

sungsgrundlage sind einzubeziehen 

a) bei Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines Dienst­

verhältnisses angehören, die Einsatzzulage nach dem 

Einsatzzu1agengesetz (EZG), BGBl. Nr. 423/1992. und 

b) bei Zeitsoldaten die Einsatzvergütung nach § 6 Abs. 4 

HGG 1992. 

4. Hinsichtlich der Ersatzqeldstrafe nach § 49 tritt an die 

Stelle 

a) der Entlassung aus dem Präsenzdienst iede Beendigunq 

eines Wehrdienstes und 

b) der Barbezüge nach § 46 Abs. 2 die ieweilige Bemessungs­

grundlage für die Geldbuße. 

(3) Die Disziplinarhaft besteht in der Abschließung des Be­

straften in einem Haftraum während der gesamten Strafdauer. 

soweit er nicht am Dienst teilnimmt. Diese Strafe ist mindestens 

für einen Tag, höchstens für 21 Tage zu verhängen. Als Tag gilt 

dabei ein Zeitraum von 24 Stunden. 

(4) Der Disziplinararrest besteht in der Abschließung des 

Bestraften in einem Arrestraum während der gesamten Strafdauer. 

Diese Strafe ist mindestens für einen Taq, höchstens für 21 Taqe 

zu verhängen. Als Tag gilt dabei ein Zeitraum von 24 Stunden. 

(5) Die Disziplinarhaft und der Disziplinararrest dürfen nur 

verhängt werden 

1. bei besonderer Schwere der Pflichtverletzung oder 

2. bei Pflichtverletzungen, die unter besonders erschwerenden 

Umständen begangen wurden. 

(6) Die Hafttaug1ichkeit des Bestraften ist durch ärztliche 

Untersuchung zu prüfen 
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1. vor Antritt einer Disziplinarhaft oder eines Disziplinar­

arrestes und 

2. während deren Vollstreckung in angemessenen Zeitabständen 

und bei dringendem Bedarf. 

Hinsichtlich der Anhaltung im Haftraum ist § 44 anzuwenden. 

Während der Voll streckung einer Diszipl inarhaft an dienstfreien 

Tagen und eines Disziplinararrestes ist dem Bestraften täglich 

Gelegenheit zur Bewegung im Freien in der Dauer von einer Stunde 

zu geben. 

(7) Die Vollstreckung einer Disziplinarhaft oder eines Diszi­

pI inararrestes ist auf Anordnung des Einheitskommandanten bis 

zum Wegfall des Vollstreckungshindernisses aufzuschieben oder zu 

unterbrechen. sofern 

1. der Bestrafte haftuntauglich ist oder 

2. geeignete Hafträume fehlen oder 

3. die Erfordernisse des Einsatzes der Vollstreckung entqegen­

stehen. 

(8) Die Bestimmungen über die Ersatzgeldstrafe nach § 49 

sowie nach Abs. 2 Z 3 und 4 sind auch hinsichtlich der Diszipli­

narhaft und des Disziplinararrestes anzuwenden. Die Ersatzgeld­

strafe beträqt folgenden Hundertsatz der ;eweiligen Bemessungs­

grundlage: 

1. 45 vB. zuzüglich 5 vB für ieden Tag einer Disziplinarhaft 

und 

2. 45 vH. zuzüglich 10 vH für ieden Tag eines Disziplinararre­

stes. 
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Verfahren 

§ 82. (1) (Verfassungsbestimmung) Uber die Pflichtverlet­

zunqen aller Soldaten ist im Kommandantenverfahren zu entschei­

den. Zur Entscheidung sind zuständig 

1. in erster Instanz der Einheitskommandant und 

2. in zweiter Instanz der Disziplinarvorqesetzte. 

Für die Deqradierung von Offizieren ist iedoch in erster Instanz 

der Disziplinarvorgesetzte und in zweiter Instanz dessen nächst­

höherer Vorgesetzter zuständig. In Abweichung vom § 24 Abs. 1 

obliegt die Zuständigkeit in der ieweiliqen Instanz ienem Komman­

danten. dessen Befehlsgewalt der Beschuldigte zum Zeitpunkt der 

Einleitung des Verfahrens unterstellt ist. 

(2) Von den Verfahrensvorschri ften darf insowei tabgewichen 

werden. als 

1. deren Einhaltung infolge der besonderen Umstände des iewei­

liqen Einsatzes nicht ohne Beeinträchtigunq des Einsatz­

zweckes möglich ist und 

2. eine unverzügl iche diszipl inäre Ahndunq im Interesse der 

Aufrechterhaltung der Disziplin geboten ist. 

Dem Beschuldigten ist iedenfalls vor Verhängung einer Diszipli­

narstra fe zumindest einma 1 Gel egenhei t zu qeben. sich zu den 

gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äußern. Ein Abweichen vom Ver­

bot. auf Grund einer vom Beschuldiqten erhobenen Berufung eine 

höhere Strafe als in der angefochtenen Entscheidung zu verhän­

gen. ist unzulässig. 

(3) Die Verteidigung des Beschuldigten ist während eines 

Einsatzes nur durch einen Soldaten zulässig • 

.......... ----------------
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(4) Die Verpflichtung nach § 22 zur Mitteilung von Diszipli­

narmaßnahmen an den Soldatenvertreter oder an das Organ der 

Personal vertretung entfällt. 

(5) Im abgekürzten Verfahren darf über die Disziplinarstrafe 

des Verweises und der Geldbuße hinaus auch ein Ausgangsverbot 

bis zu sieben Tagen verhängt werden. 
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Obergangsbestimmungen 

§ 83. (1) Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens ist 

während eines Einsatzes nicht zulässig hinsichtlich einer 

Pfl ichtverletzung. die der Soldat vor diesem Einsatz begangen 

hat. Hinsichtlich solcher Pflichtverletzungen ist der Zeitraum 

des Einsatzes in die Ver;ährungsfristen nach § 3 nicht einzurech­

nen. 

(2) Disziplinarverfahren. die vor Beginn eines Einsatzes 

eingeleitet. ;edoch nicht rechtskräftig abgeschlossen wurden. 

gelten bis zur Beendigung des Einsatzes als unterbrochen. Diese 

Verfahren sind nach Beendigung des Einsatzes fortzuführen. 

(3) Sofern ein Disziplinarverfahren hinsichtlich einer wäh­

rend eines Einsatzes begangenen Pflichtverletzung 

1. erst nach Beendigung dieses Einsatzes eingeleitet wird oder 

2. bis zur Beendigung dieses Einsatzes einqeleitet. ;edoch 

nicht eingestellt oder rechtskräftig abgeschlossen wurde. 

ist dieses Hauptstück auf dieses Verfahren nicht mehr anzuwen­

den. Wird eine Entscheidung in erster Instanz erst nach Beendi­

gung des Einsatzes getroffen. so sind die Einsatzzulage und die 

Einsatzvergütung in die ;eweilige Bemessungsgrundlaqe einzubezie­

hen. Im Falle der Z 2 ist das Verfahren von der unmittelbar nach 

Beendigung des Einsatzes für Pflichtverletzungen des Beschuldiq­

ten in der ;eweiliqen Instanz zuständigen Disziplinarbehörde 

fortzuführen. 

(4) Wurde während eines Einsatzes ein qegen den Bestraften 

nur im Einsatz zulässiges Ausganqsverbot oder eine Disziplinar­

haft oder ein Disziplinararrest verhängt. ;edoch bis zur Beendi­

gung des Einsatzes nicht oder nicht zur Gänze voll streckt. so 

tritt an die Stelle dieser Disziplinarstrafen auch dann die 
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ieweil ige Ersatzgeldstrafe nach § 81. wenn der Bestrafte nach 

Beendiqung des Einsatzes weiterhin einen Wehrdienst leistet. 

(5) Wurde während eines Einsatzes die Unfähigkeit zur Beförde­

runq oder die Degradierung oder eine gegen den Bestraften nur im 

Einsatz zulässige Disziplinarstrafe rechtskräftig verhängt. so 

ist diese Entscheidung auf Antrag des Bestraften nach Beendigung 

des Einsatzes zu überprüfen. Diese Uberprüfung obliegt 

1. dem Disziplinarvorgesetzten des Bestraften oder 

2. bei Soldaten. die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstver­

häl tnisses angehören. der für den Bestraften zuständigen 

Disziplinarkommission oder. 

3. sofern die Degradierung über einen Offizier verhängt wur­

de. der den Behörden nach Z lader 2 unmittelbar übergeord­

neten Disziplinarbehörde. 

Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Zeitpunkt der Antraqstel­

lunq. Wurde über einen Soldaten. der dem Bundesheer auf Grund 

eines Dienstverhältnisses angehört hat. die Disziplinarstrafe 

der Unfähigkeit zur Beförderung oder Degradierung verhänqt. so 

obliegt die Uberprüfung iener Disziplinarbehörde nach Z 2 oder 

3. in deren territorialen Zuständigkeitsbereich die Dienststelle 

liegt. der der Bestrafte zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Diszi­

plinarstrafe angehört hat. 

(6) Der Antrag auf Uberprüfung nach Abs. 5 ist binnen zwei 

Wochen nach Beendigung des Einsatzes bei der zur Entscheidung zu­

ständigen Behörde einzubringen. Das Verfahren ist im Fall e des 

Ahs. 5 Z 1 nach den Bestimmungen über die Berufung im Kommandan­

tenverfahren durchzuführen. im Fall e des Abs. 5 Z 2 und 3 nach 

den Bestimmungen über das Verfahren vor der Disziplinaroberkom­

mission. Sofern der Antrag nicht al s verspätet zurückzuweisen 

ist. hat die Behörde den Uberprüfungsantrag 

1. als unbegründet abzuweisen oder 
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2. die rechtskräftig verhängte Disziplinarstrafe unter Anwen­

dung der außerhalb eines Einsatzes gel tenden Bestimmungen 

abzuändern oder aufzuheben. 

Die Verhängung der Entlassung oder der Unfähiqkeit zur Beförde­

rung oder der Degradierung ist ;edoch nur zUlässig. sofern eine 

dieser Strafen schon während des Einsatzes verhängt wurde. Die 

Entscheidunq hat in ;edem Fall schriftlich zu ergehen. 

(7) Ein ordentliches Rechtsmittel ist geqen die Entscheidunq 

nach Abs. 6 nicht zulässig. Der Disziplinaranwalt ist berech­

tiqt. gegen derartige Entscheidungen. sofern sie von einer Kom­

mission im Disziplinarverfahren getroffen wurden. Beschwerde an 

den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Wird der Uberprüfungsan­

trag nicht als unbegründet abgewiesen. so sind die Folgen der Be­

stra fung. insbesondere aus einer tei I wei sen oder voll ständigen 

Vollstreckunq. wiedergutzumachen. Soweit dies nicht möqlich ist. 

hat der Bestrafte einen Anspruch auf Entschädigung nach dem 

Strafrechtlichen Entschädigungsgesetz (StEG.). BGBl. 

Nr. 270/1969. 

(8) Wurde während eines Einsatzes ein qeqen den Bestraften 

nur im Einsatz zulässiges Ausqanqsverbot oder eine Disziplinar­

haft oder ein Disziplinararrest verhänqt. so ist im Falle einer 

Berufunqsentscheidunq oder einer sonstigen Abänderung nach Been­

diqung des Einsatzes die ieweilige Ersatzqeldstrafe nach § 81 

als Verqleichsmaßstab heranzuziehen. 

(9) Der rückwirkende Vollzuq einer vorbehaltenen Ernennunq 

nach § 8 Abs. 3 des Beamten-Diens trechtsqesetzes 1979 (BDG 

1979). BGBl. Nr. 333. ist auch dann zulUssiq. wenn während des 

Einsatzes die Disziplinarstrafe des Ausganqsverbotes verhänqt 

wurde. 
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2. Hauptstück 

Schlußbestimmungen 

Änderung der rechtlichen Stellung 

§ 84. (1) Ändert sich die rechtl iche Stell ung des Verdächti­

gen bis zur Einleitung des Disziplinarverfahrens. so ist das 

Verfahren entsprechenä der neuen rechtlichen Stellung durchzufüh­

ren. 

(2) Ist qeqen einen Soldaten. der 

1. Präsenzdienst leistet. im Zeitpunkt der Entlassunq aus 

diesem Präsenzdienst oder 

2. dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhäl tnisses ange­

hört. bei Beendigung seines Dienstverhältnisses und gleich­

zeitigem Ubertritt in den Miliz- oder Reservestand 

ein Disziplinarverfahren anhängiq. so ist das Verfahren ohne 

Bedachtnahme auf seine geänderte rechtl iche Stell ung fortzufüh­

ren. Z 1 gil t nicht. sofern der Beschuldigte unmi ttelbar nach 

der Entlassung aus dem Präsenzdienst dem Bundesheer auf Grund 

eines Dienstverhältnisses angehört. Im Falle der Z 2 tritt an 

die Stelle der Entlassung die Disziplinarstrafe der Unfähiokeit 

zur Beförderung oder der Degradierung nach § 53. 

(3) Wurde die Disziplinarstrafe der Entlassung oder der Unfä­

hiqkeit zur Beförderung oder der Degradierung verhänqt 

1. über einen Soldaten und endet der Wehrdienst dieses Solda­

ten vor Eintri tt der Voll streckbarkei t des Diszipl inarer­

kenntnisses oder 

2. im Falle des Abs. 2 über einen Angehörigen des Miliz- oder 

Reservestandes. 
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so hat der Bestrafte den Betrag einer aus Anlaß dieser Beendi­

gung des Wehrdienstes bereits ausbezahlten Abfertigung oder 

Treueprämie zurückzuzahlen. Sofern er dieser Verpflichtung nicht 

selbständig nachkommt. sind die aushaftenden Beträge wie Ver­

pflichtungen zu Geldleistunqen nach § 78 hereinzubrinqen. Die 

Gewährung einer finanziellen Zuwendunq nach § 55 an die Angehöri­

gen des Bestraften ist zulässig. 

(4) Ist gegen einen Wehrpflichtigen des Miliz- oder Reserve­

standes zum Einberufungstermin für 

1. eine Truppenübung oder 

2. eine Kaderübung oder 

3. eine freiwillige Waffenübung oder einen Funktionsdienst 

oder 

4. eine außerordentliche Ubung 

ein Diszipl inarverfahren anhänqig. so ist das Verfahren während 

dieses Präsenzdienstes ohne Bedachtnahme auf die geänderte recht­

liche Stellunq des Beschuldigten fortzuführen. 

(5) Abqesehen von den Fällen der Abs. 2 und 4 ist ein Diszi­

plinarverfahren. sofern sich die rechtliche Stellung des Beschul­

digten während des Verfahrens ändert. entsprechend dieser neuen 

rechtlichen Stellung fortzuführen. 

(6) Wird über einen Berufssoldaten des Ruhestandes in zweiter 

Instanz eine Geldstrafe verhä.ngt. so sind. sofern er erst nach 

der Entscheidung in erster Instanz aus dem Dienststand ausge­

schieden ist. al s Bemessungsqrundlaqe an Stell e der Ruhebezüqe 

die Dienstbezüqe nach § 51 Abs. 2 und 3 heranzuziehen . 
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Abgaben- und Gebührenfreiheit 

§ 85. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlaßten 

Schriften und Amtshandlungen sind von der Entrichtung bundesqe­

setzlich geregelter Abgaben und Gebühren befreit • 
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Handlungsfähigkeit von Minderiährigen 

§ 86. Die Handlungsfähiqkeit von Wehrpflichtjqen ist in 

allen Anqeleqenheiten dieses Bundesqesetzes durch ihre Minderiäh­

riqkeit nicht beschränkt • 
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Verweisungen auf andere Bundesgesetze 

§ 87. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 

Bundesgesetze verwiesen wird. sind diese in ihrer ieweils gelten­
den Fassung zu verstehen. 
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In- und Außerkrafttreten 

§ 88. (1) Dieses Bundesgesetz tri tt. mit Ausnahme des § 10. 

§ 15 Abs. 5. § 82 Abs. 1 sovlie der Abs. 2 und 4. mit 1. Jänner 

1994 in Kraft . 

(2) (Verfassungsbestimmung) Der § 10. § 15 Abs. 5. § 82 

Abs. 1 sowie dieser Absatz und Abs. 4 treten mit 1. Jänner 1994 

in Kraft. 

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 1993 treten außer Kraft: 

1. das Heeresdisziplinargesetz 1985 (HDG). BGBI. Nr. 294. mit 

Ausnahme der §§ 11 und 13. 

2. der Art. X Abs. 1 Z 3 des Wehrrechtsänderungsqesetzes 

1988. BGBI. Nr. 342. soweit er sich auf das Beeresdiszipli­

narqesetz 1985 bezieht. 

3. der Art. VIII Abs. 1. soweit er sich auf das Heeresdiszi­

plinarqesetz 1985 bezieht. und der Art. X Z 3 des Juqendqe­

richtsqesetzes 1988 (JGG). BGBI. Nr. 599. und 

4. die Kundmachunqen BGBI. Nr. 23/1988 und 605/1991. 

(4) (Verfassungsbestimmunq) Mit AbI auf des 31. Dezember 

1993 treten die §§ 11 und 13 BDG außer Kraft. 

(5) Mit Ablauf des 31. Dezember 1993 treten die Verordnunqen 

des Bundesministers für Landesverteidiqunq BGBl. Nrn. 540/1975 

und 443/1985 außer Kraft. 

(6) Verordnunqen auf Grund dieses Bundesqeset zes können be­

rei ts ab dem auf seine Kundmachunq folqenden Taq erlassen wer­

den. Diese Verordnunqen dürfen iedoch frühestens mi t 1. Jänner 

1994 in Kraft qesetzt werden. 

(7) Die Hi tql ieder von Kommissionen in Diszi pI inarverfahren. 

die Diszipl inaranwäl te und die Schriftführer können bereits ab 
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dem auf die Kundmachung dieses Bundesqesetzes folqenden Taq 

bestellt werden. Diese Bestellungen dürfen iedoch frühestens mit 

1. Jänner 1994 wirksam werden. 
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tlbergangsbestimmungen 

§ 89. (l) Für Disziplinarverfahren. die vor dem 1. Jänner 

1994 einqe1ei tet. iedoch noch nicht rechtskräftig abgeschlossen 

wurden. qi1t auch nach Ablauf des 31. Dezember 1993 das 

Heeresdisziplinargesetz 1985. Dies gilt auch für Verfahren über 

eine. wenn auch nur vor1äufiqe. Dienstenthebung. 

(2) Vor dem 1. Janner 1994 rechtskräftig verhängte Diszipli­

narstrafen und Ersatzgeldstrafen. deren Vollstreckung bis zum 

Ablauf des 31. Dezember 1993 noch nicht abgeschlossen ist. sind 

nach den Bestimmungen des Heeresdisziplinargesetzes 1985 zu 

vollstrecken. Dies gilt auch für Disziplinarstrafen. die auf 

Grund des Abs. 1 erster Satz erst nach Ablauf des 31. Dezember 

1993 rechtskräftig werden. 

(3) Auf eine vor1 äUfige Festnahme und eine. wenn auch nur 

vorläufiqe. Dienstenthebung. die iewei1s vor dem 1. J~nner 1994 

verfügt wurden. sind ab diesem zeitpunkt die entsprechenden 

Bestimmunqen dieses Bundesgesetzes anzuwenden. Dies qilt auch 

für iene. wenn auch nur vorläufigen. Dienstenthebungen. die auf 

Grund des Abs. 1 letzter Satz erst nach Ablauf des 31. Dezember 

1993 verfüqt werden. ab dem Zeitpunkt dieser Verfüqung. 

(4) Ver fahren nach § 40 HDG betref fend eine Bezugskürzunq • 

die bis zum Ablauf des 31. Dezember 1993 noch nicht rechtskräf­

tig abqeschlossen wurden. gelten als einqestel1t. Rechtskräftiqe 

Bezugskürzunqen aus Anlaß einer Dienstenthebunq. die vor Ablauf 

des 31. Dezember 1993 verfügt wurden. bleiben auch nach diesem 

Zeitpunkt aufrecht. Hinsichtlich solcher Bezuqskürzunqen ist 

eine Verfügunq über die Bezuqskürzunq nach § 40 Abs. 2 zulässig. 

(5) Die Disziplinarstrafen der Entlassunq. der Unfähiqkeit 

zur Beförderung und der Degradierunq sowie des Verl ustes aller 

aus dem Dienstverhältnis 

für Pflichtverletzungen. 

fließenden Rechte und Ansprüche dürfen 

die vor Ablauf des 31. Dezember 1993 
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begangen worden sind. auch im Verfahren vor der Disziplinarober­

kommission nur einstimmiq verhängt werden. 

(6) Die beim Korpskommando I eingerichtete Disziplinaroberkom­

mission für Unteroffiziere und Chargen bleibt der beim Militär­

kommando Wien eingerichteten Disziplinarkommission für Unteroffi­

ziere und Chargen im Instanzenzug überqeordnet hinsichtlich 

;ener Disziplinarverfahren. in denen bis zum Ablauf des 31. De­

zember 1993 bereits eine Entscheidung in erster Instanz erqanqen 

ist • 
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Vollziehunq 

§ 90. Mit der Vollziehunq dieses Bundesqesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 85 • soweit sich diese Bestimmunq auf 

Bundesverwaltunqsabqaben bezieht. der Bundeskanzler. 

2. hinsichtl ich des § 85. sowei t sich diese Bestimmunq auf 

Stempelqebühren bezieht. der Bundesminister für Finanzen 
und 

3. hinsichtl ich der übriqen Bestimmunqen der Bundesminister 
für Landesverteidiqunq. 
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GZ 10.044/7-1.9/93 

E N T W U R F 

Bundesqesetz. 

mit dem das Wehrgesetz 1990. das Heeresqebührenqesetz 1992. 

das Bundesgesetz über militärische Auszeichnungen. 

das Auslandseinsatzgesetz. 

das Beamten-Dienstrechtsqesetz 1979. das Gehaltsqesetz 1956 

und das Bundes-Personalvertretungsgesetz 1967 

geändert werden 

(Beeresdisziplinarrechtsanpassunqsqesetz 1994 - HDAG 1994) 

samt Vorblatt. Erläuterunqen 

und ,Gegenüberstellung 
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Bundesgesetz. 

mit dem das Wehrgesetz 1990. das HeeresgebUhrengesetz 1992. 

das Bundesgesetz über militärische Auszeichnungen. 

das Auslandseinsatzgesetz. 

das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979. das Gehaltsgesetz 1956 

und das Bundes-Personalvertretungsgesetz 1967 

geändert werden 

(Heeresdisziplinarrechtsanpassungsgesetz 1994 - HDAG 1994) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Wehrgesetz 1990. BGBl. Nr. 305/1992. in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 690/1992. wird wie folgt geändert: 

1. Im § 37 Abs. 2 wird am Ende der Z 4 der Punkt durch das Wort 

"und" ersetzt und folgende Z 5 angefügt: 

"5. die Zeit einer Dienstenthebung nach dem Heeresdisziplinar­

gesetz 1994 (HDG 1994). BGBl. Nr. xxx." 

2. Im § 47 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Gelangt einem Soldaten. der mit der Funktion eines 

Disziplinarvorgesetzten nach dem Heeresdisziplinargesetz 1994 

betraut ist. der Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgen­

den gerichtlich strafbaren Handlung zur Kenntnis. die 

1. den besonderen gesetzmäßigen Wirkungsbereich dieses 

Soldaten betrifft und 
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2. nicht auch den Verdacht einer Pflichtverletzung nach 

dem Heeresdisziplinargesetz 1994 begründet. 

so hat dieser Soldat die Strafanzeige an die Staatsanwal t­

schaft zu erstatten." 

3. § 56 Abs. 2 lautet: 

"(2) Hinsichtlich der Ahndung von Pflichtverletzungen der 

ihnen unterstellten Beamten. die nicht Soldaten sind. haben 

1. Soldaten. die mit der Funktion eines Disziplinarvorge­

setzten nach dem Heeresdisziplinargesetz 1994 betraut 

sind. die Stell ung der Dienstbehörde nach dem Beamten­

Dienstrechtsgesetz 1979 und 

2. Soldaten. die mit der Funktion eines Einheitskommandan­

ten nach dem Heeresdisziplinargesetz 1994 betraut sind. 

das Recht der Dienstbehörde zur Erlassung von Diszipli­

narverfügungen. 

Das Recht der Dienstbehörde zur Erlassung von Disziplinarver­

fügungen steht den Organen nach Z 1 nur insoweit zu. als das 

Organ nach Z 2 an dieser Erlassung verhindert ist. Im übrigen 

bleiben die Bestimmungen des Beamten-Dienstrechts­

gesetzes 1979 unberührt." 

4. Im § 68 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3 a eingefügt: 

"(3 a) Der § 37 Abs. 2. § 47 Abs. 6 und der § 56 Abs. 2. 

ieweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx. 

treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft." 
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ARTIKEL 11 

Das Heeresqebührengesetz 1992. BGBI. Nr. 422. wird wie folqt 

qeändert: 

1. Dem § 2 Abs. 2 wird folgender Satz angefüqt: 

"Die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz werden durch eine 

Dienstenthebunq nach dem Heeresdisziplinargesetz 1994 

(HDG 1994). BGBI. Nr. xxx. dem Grunde nach nicht berührt." 

2. Der § 13 Abs. 2 Z 6 lautet: 

"6. eines Freiheitsentzuges nach dem Heeresdisziplinarge­

setz 1994." 

3. Im § 54 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1 a eingefügt: 

"(1 a) Der § 2 Abs. 2. § 13 Abs. 2 und der § 55. ;eweils 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx. treten mit 

1. Jänner 1994 in Kraft." 

4. Der § 55 Abs. 11 und 12 entfällt. 

5. Der § 55 Abs. 13 lautet: 

"(13) Eine Treueprämie nach § 9 tritt hinsichtlich des § 5 

Abs. 4 Z 2 des Auslandseinsatzqesetzes (AuslEG). BGBI. 

Nr. 233/1965. an die Stelle einer Uberbrückungshilfe nach § 8 

HGG." 
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ARTIKEL III 

Das Bundesgesetz über militärische 

Nr. 361/1989. in der Fassung des 

Nr. 327/1990. wird wie folgt geändert: 

1. Der § 13 Abs. 1 Z 2 lautet: 

Auszeichnungen. 

Bundesgesetzes 

BGBl. 

BGBl. 

"2. wegen einer Pflichtverletzung nach dem Beeresdisziplinar­

qesetz 1994 (BDG 1994). BGBl. Nr. xxx. mit einer anderen 

Disziplinarstrafe als einem Verweis. einer Geldbuße oder 

einem Ausgangsverbot bis zu sieben Tagen bestraft wurden." 

2. Im § 15 Abs. 5 wird folgender Satz angefüqt: 

"Der Ausschluß von der Verleihung einer Wehrdienst-Auszeich­

nung nach § 13 gilt auch für Personen. die wegen einer 

Pflichtverletzung nach dem Beeresdisziplinargesetz 1985 

(BDG). BGBI. Nr. 294. mit einer anderen Disziplinarstrafe als 

einem Verwei s. einer Gel dbuße oder einem Ausqangsverbot bi s 

zu sieben Tagen bestraft wurden." 

3. Im § 17 werden nach dem Abs. 1 fol qende Abs. 1 a und 1 b 

eingefüqt: 

" (1 a) Der § 6 Abs. 2 in der Fassunq des Bundesqesetzes 

BGBl. Nr. 327/1990 ist mit 27. Juni 1990 in Kraft qetreten. 

(1 b) Der § 13 Abs. 1 und der § 15 Abs. 5. ieweils in der 

Fassung des Bundesqesetzes BGBl. Nr. xxx. treten mit 

1. Jänner 1994 in Kraft." 
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ARTIKEL IV 

Das Auslandseinsatzgesetz. BGBl. Nr. 233/1965. zuletzt geändert 

durch das Bundesqesetz BGB1. Nr. 628/1991. wird wie folgt geän­

dert: 

1. Der § 4 lautet: 

"§ 4. Für die Ahndung von Pfl ichtverletzungen. die wäh­

rend der Dienstverwendung in einer nach § 1 des Bundesverfas­

sungsqesetzes BGB1. Nr. 173/1965 gebildeten Einheit von Solda-

ten begangen worden sind. ist 

1994 (HDG 1994). BGB1. Nr. xxx. 

wenden: 

das Heeresdisziplinargesetz 

mit folgenden Maßgaben anzu-

1. Disziplinarvorgesetzter ist 

a) der Vorgesetzte dieser Einheit. soweit für die in 

der Einheit verwendeten Soldaten nicht ein Diszipli­

narvorgesetzter innerhalb dieser Einheit zuständig 

ist. und 

b) hinsichtlich des Vorgesetzten dieser Einheit der 

Bundesminister für Landesverteidiqung. 

Erweist sich auf Grund der besonderen Umstände des 

Einsatzes oder der örtl ichen Verhäl tnisse eine von der 

1 i t. a abweichende Regel ung al s notwendig. so kann der 

Bundesminister für Landesverteidigung durch Verordnunq 

einen oder mehrere Disziplinarvorgesetzte bestimmen. 

Diese Verordnung bedarf nicht der Kundmachung im Bundes­

gesetzblatt. sondern ist auf die für Dienstanweisunqen 

im Bundesheer übliche Art kundzumachen. Für die mit 

einer solchen Verordnunq bestimmten 

setzten ist der Bundesminister für 

Disziplinarvorgesetzter. 

Disziplinarvorqe­

Landesverteidiqunq 

2. Die Zuständiqkeit im Kommissionsverfahren bleibt von 

der Dienstverwendunq in der entsendeten Einhei t unbe-

rührt. 
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3. Die Bemessungsgrundlage für die Geldbuße und die Geld­

strafe umfaßt 

a) für Soldaten, die Präsenzdienst leisten, die Geldlei­

stunq nach § 3 Abs. 2, ausgenommen den Fami 1 ienzu­

schlag des Grundbetrages, und 

b) für Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines 

Dienstverhältnisses angehören, die Dienstbezüge nach 

§ 51 HDG 1994 und die Auslandseinsatzzulage. 

4. Die Geldbuße, die Geldstrafe und der vom Bestraften zu 

leistende Kostenbeitrag sind bei Bedarf auch durch 

Abzug von den für den ieweiligen Monat gebührenden 

Bezügen nach Z 3 einschließlich des Familienzuschlages 

zum Grundbetrag und der Haushaltszulage zu vollstrecken. 

2. Nach § 6 wird folgender § 6 a eingefügt: 

"§ 6 a. § 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

Nr. xxx tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft." 
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ARTIKEL V 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979. BGB1. Nr. 333. zuletzt 

geändert durch das Bundesqesetz BGB1. Nr. xxx/xxxx. wird wie 

folqt qeändert: 

1. Im § 139 wird die Zitierung "des Heeresdisziplinarqesetzes 

1985. BGB1. Nr. 294." durch die Zi tierung "des Heeresdiszi­

plinarqesetzes 1994 (HDG 1994). BGB1. Nr. xxx." ersetzt. 

2. In den §§ 142 und 151 wird die Zitierunq "des Heeresdiszipli­

narqesetzes 1985" ieweils durch die Zitierung "des Heeresdis­

ziplinarqesetzes 1994" ersetzt. 

3. Im § 246 wird folgender Abs. 5 anqefüqt: 

"(5) Die §§ 139. 142 und 151, ieweils in der Fassung des 

Bundesqesetzes BGB1. Nr. xxx. treten mit 1. Jänner 1994 in 

Kraft." 
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ARTIKEL VI 

Das Gehaltsgesetz 1956. BGBl. Nr. 54. zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr. xxx/xxxx. wird wie folgt geändert: 

1. Im § 75 Abs. 4 wird die Zitierung "des § 80 des Heeresdiszi­

plinargesetzes 1985. BGBl. Nr. 294." durch die Zitierung "der 

§§ 80 bis 83 des -Heeresdisziplinargesetzes 1994 (HDG 1994). 

BGBl. Nr. xxx". ersetzt. 

2. In den §§ 78 Abs. 5 und 85 d Abs. 3 wird die Zitierung "des 

Heeresdisziplinargesetzes 1985" ieweils durch die Zitierung 

"des Heeresdisziplinargesetzes 1994" ersetzt. 

3. Im § 90 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) § 75 Abs. 4. § 78 Abs. 5 und § 85 d Abs. 3. ieweils 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx. treten mi t 

1. Jänner 1994 in Kraft." 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 271 von 318

www.parlament.gv.at



- 9 -

ARTIKEL VII 

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz. BGBI. Nr. 133/1967. zu­

letzt geändert durch das Bundesqesetz BGBI. Nr. xxx/xxxx. wird 

wie folqt qeändert: 

1. Im § 43 zwei ter Satz wird die Zi tierunq "dem Heeresdiszi­

pI inarqesetz 1985. BGBI. Nr. 294." durch die Zi tierunq "dem 

Heeresdisziplinargesetz 1994 (HDG 1994). BGBl. Nr. xxx," 

ersetzt. 

2. Nach § 44 wird folgender § 45 angefügt: 

"§ 45. § 43 in der Fassunq des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr. xxx tritt mit 1. Jänner 1994 in Kraft." 
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ARTIKEL VIII 

Mit Ablauf des 31. Dezember 1993 tritt 

Heeresdisziplinarrechtsanpassunqsqesetzes 

Nr. 295/1985. außer Kraft. 

der Artikel VIII des 

(HDAG). BGB1. 
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VORBLATT 

Probleme: 

Notwendiqkeit nach einer Anpassung verschiedener Rechtsvorschrif­

ten im Hinblick auf die qeplante Neuerlassung eines Heeresdiszi­

plinargesetzes 1994. 

Lösung: 

Durchführunq der erforderlichen Modifikationen im Wehrqesetz 

1990. Heeresqebührenqesetz 1992. Bundesgesetz über militärische 

Auszeichnunqen. Auslandseinsatzqesetz. Beamten-Dienstrechtsge­

setz 1979. Gehaltsgesetz 1956 und im Bundes-Personalvertretunqs­
qesetz. 

Kosten: 

Keine. 
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E R L Ä U T E RUN GEN 

I. Allgemeiner Teil 

Im Hinblick auf die geplante Neuerlassung eines Heeresdiszi­

plinargesetzes 1994 sind einzelne Änderungen in verschiedenen 

Rechtsvorschriften erforderlich. die zum militärischen Diszipli­

narrecht in Beziehunq stehen. Dabei sind insbesondere zahlreiche 

Verweisungsanpassungen notwendig. Unter Bedachtnahme auf die 

Richtlinien 65 und 75 der Leqistischen Richtlinien 1990 über die 

(ausnahmswei sel Zulässigkei t einer Sammel novell e sowie über die 

Schaffung einer gesonderten Stammvorschrift für das Anpassunqs­

recht sollen diese Änderungen gemeinsam in einern eigenen Anpas­

sungsgesetz ("Heeresdi szipl inarrechtsanpassungsgesetz 1994" l zu­

sammengefaßt werden. Die in den einzelnen Gesetzen vorgesehenen 

Novellierungen beschränken sich aus rechtssystematischen Gründen 

ausschließlich auf die im Zusammenhang mit den Änderungen im 

militärischen Disziplinarrecht notwendigen Anpassungen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes 

ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 15 und 16 B-VG ("militärische 

Angelegenheiten" und "Dienstrecht und Personalvertretungsrecht 

der Bundesbediensteten"l. hinsichtlich des Art. IV auch aus dem 

Bundesverfassungsgesetz über die Entsendung österreichischer 

Einheiten zur Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen interna­

tionaler Orqanisationen. BGB1. Nr. 173/1965. 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

Im Hinblick auf den Umstand. daß der vorlieqende Gesetzentwurf 

im wesentlichen bloß verschiedene Formalanpassunqen vorsieht. 

sind auf Grund dieses Entwurfes weder im Jahr 1994 noch in den 

folgenden Jahren budqetäre Mehraufwendungen für den Bund zu 

erwarten. 
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11: BESONDERER TEIL 

Zu ARTIKEL I (Wehrgesetz 1990): 

Im Wehrgesetz 1990 sind derzeit für den Fall der Dienstenthebung 

eines Soldaten. der Präsenzdienst leistet, keine Auswirkungen 

auf die Dienstzeit normiert. Dies bedeutet. daß die Zeiten einer 

Dienstenthebunq zur Gänze in die Dienstzeit des ieweiligen Prä­

senzdienstes einzurechnen sind. obwohl der betroffene Soldat 

kraft Gesetzes keinerl ei mil i tärische Dienstl ei stung erbr inqt. 

Aus grundsätzl ichen Erwägungen sollen daher künftig die Zeiten 

einer Dienstenthebung in den Kataloq iener Zeiträume aufgenommen 

werden. die nach § 37 Abs. 2 WG nicht in die Dienstzeit (eines 

Präsenzdienst 1 eistenden Sol daten) einzurechnen si nd. Hinsicht­

lich der mit dieser Neuregelung verbundenen besoldunqsrechtli­

ehen Auswirkungen ist eine entsprechende Modifizierunq des Hee­

resqebührengesetzes 1992 beabsichtigt (vgl. Art. 11 Z 1). Unter 

Bedachtnahme auf die vorgesehene Diktion im Heeresdisziplinarge­

setz 1994 erqibt sich aus der vorgesehenen Formulierunq, daß die 

in Rede stehende neue Nichteinrechnung während einer vorläufiqen 

Dienstenthebung nicht eintritt. 

Im § 4 Abs. 3 zweiter Satz des Heeresdisziplinargesetzes 1985 

ist derzeit eine Anzeigepflicht der Disziplinarvorgesetzten 

betreffend gerichtlich strafbare Handlungen ohne disziplinären 

Bezuq normiert. Aus rechtssystematischen Erwäqunqen soll eine 

derartiqe Verpflichtung für diese Soldaten künftiq im Wehrqesetz 

1990 im Rahmen der Pfl ichten der Soldaten vorqesehen werden. 

Diese Regelung ist der Anzeiqepflicht nach § 45 Abs. 3 des Beam­

ten-Dienstrechtsgesetzes 1979 weitqehend nachgebildet. Unter Be­

dachtnahme auf die allgemeine rechtspolitische Zielsetzunq einer 

Einschränkung der Anzeiqepflichten öffentlicher Orqane (vql. die 

Regierungsvorlage eines Strafprozeßänderungsgesetzes 1993. 924 

dBlg XVIII. GP) soll diese Verpflichtunq nur hinsichtl ich iener 

strafbaren Handlungen vorqesehen werden. die den "besonderen 
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gesetzmäßigen Wirkungsbereich" der ;eweiligen Kommandanten be­

treffen. Die iedem militärischen Vorgesetzen obliegende allgemei­

ne Fürsorgepflicht für seine Untergebenen (§ 4 Abs. 1 ADV) ge­

hört nicht zu diesem Wirkungsbereich und wird daher auch keine 

derartige Anzeigepflicht mit sich bringen. Die mit der Z 2 beab­

sichtigte Einschränkung auf strafbare Handl ungen ohne di szi pI i­

näre Komponente ist erforderlich. da für den Fall des Verdachtes 

einer strafbaren Handlung. die zugleich auch den Verdacht einer 

(disziplinarrechtlich relevanten) Pflichtverletzung darstellt. 

ohnehin im § 4 des Heeresdisziplinargesetzes 1994 eine entspre­

chende Anzeiqepflicht der Disziplinarvorgesetzten vorgesehen ist. 

Im Hinbl ick auf das verfassungsgesetz I ich gewährl eistete Grund­

recht auf den gesetzlichen Richter sollen die disziplinarrechtli­

chen Befugnisse militärischer Organe betreffend die ihnen unter­

stellten Beamten. die nicht Soldaten sind. eindeutig voneinander 

abqegrenzt werden. Diese Regelung entspricht im wesentlichen der 

bisherigen Voll ziehungspraxis . Darüber hinaus ist in formell er 

Hinsicht eine einfachere und verständl ichere Formul ierung beab­

sichtigt. 
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Zu ARTIKEL II (Heeresgebührengesetz 1992l: 

Auf Grund des § 2 Abs. 2 HGG 1992 bestehen Ansprüche nach diesem 

Bundesgesetz während iener Zeiten grundsätzlich nicht. die nicht 

in die Dienstzeit (von Präsenzdienst leistenden Soldatenl einzu­

rechnen sind. Im Hinblick auf die in Zukunft im Wehrgesetz 1990 

geplante Nichteinrechnung von Zeiträumen einer Dienstenthebung 

in die Dienstzeit (siehe die Erläuterungen zu Art. Il würde dies 

bedeuten. daß einem vom Dienst enthobenen Soldaten im Präsenz­

dienst für die Dauer dieser Enthebung keinerlei Ansprüche nach 

dem Heeresqebührenqesetz 1992 zukämen. Eine derartige Rechtswir­

kunq erscheint insbesondere im Hinblick auf den Umstand sachlich 

nicht vertretbar. daß Berufssoldaten während einer Dienstenthe­

bung ihre verqleichbaren besoldunqs- und sozialrechtlichen An­

sprüche grundsätzlich beibehalten. Aus diesem Grund sollen künf­

tig die Ansprüche aus dem Heeresqebührengesetz 1992 durch eine 

Dienstenthebung nach dem militärischen Disziplinarrecht dem 

Grunde nach nicht berührt werden. Die im Heeresdisziplinargesetz 

1994 für alle Soldaten vorgesehene grundsätzliche Kürzung der Be­

züge auf zwei Drittel während der Dauer einer Dienstenthebung 

wird davon nicht berührt und iedenfalls ex lege eintreten. 

Die im § 55 des Heeresgebührengesetzes 1992 normierten Uberganqs­

reqelungen für iene Bereiche dieses Bundesgesetzes. die in einer 

Beziehung zum militärischen Disziplinarrecht stehen. können 

ersatzlos entfallen. 
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Zu ARTIKEL III (Bundesqesetz über militärische Auszeichnunqen) : 

Zur Vermeidunq all fäll iqer Unklarheiten soll durch eine Erqän­

zunq der Uberqanqsreqe1unq des § 15 Abs. 5 MAG ausdrücklich 

vorqesehen werden. daß die Bestimmunqen über den Aussch1 uß von 

der Verleihunq der Wehrdienst-Auszeichnunq auch im Falle der 

rechtkräftiqen Verhänqunq bestimmter Disziplinarstrafen nach dem 

Heeresdiszip1inarqesetz 1985 weiterhin anzuwenden sind. 

Unter Bedachtnahme auf die Richtlinie 41 über die Anordnunq des 

zei t1 ichen Gel tunqsbereiches von Nove11 en soll in einem neuen 

§ 17 Abs. 1 a aus Vo11ständiqkeitsqründen das Inkrafttreten der 

mit Bundesqesetz BGB1. Nr. 327/1990 normierten Gesetzesänderunq 

nunmehr ausdrücklich anqeführt werden. Ein materieller Inhalt 

kommt dieser Reqe1unq nicht zu. 
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Zu ARTIKEL IV (Auslandseinsatzgesetz) : 

Die derzeit normierten Sonderregelungen zum militärischen Diszi­

plinarrecht für den Bereich der Auslandseinsätze sollen durch 

einzelne sprachliche und legistische Verbesserungen ohne wesent­

liche inhaltliche Änderungen klarer und verständlicher gefaßt 
werden. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 281 von 318

www.parlament.gv.at



- 8 -

Zu den ARTIKELN V bis VII (Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979. 

Gehaltsgesetz 1956 und Bundes-Personalvertretungsgesetz): 

Aus rechtssystematischen überlegungen sollen auch die auf Grund 

der Neuerlassung des Heeresdisziplinargesetzes 1994 im Dienst­

und Personal vertretungsrecht der Bundesbeamten notwendigen For­

malanpassungen im vorliegenden Gesetzentwurf vorgenommen werden. 
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Zu ARTIKEL VIII: 

Der im derzeit geltenden 

setz. BGB1. Nr. 295/1985. 

- 9 -

Heeresdisziplinarrechtsanpassungsge­

normierte selbständige Artikel soll 

unter Bedachtnahme auf die Richtlinie 66 der Legistischen Richt­

linien 1990 über das Verbot selbständiger Bestimmungen in Novel­

len zum beabsichtigten Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorlie­

genden Gesetzentwurfes entfallen. 
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G E GEN ÜBE R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: Entwurf: 

WEHRGESETZ 1990 WEHRGESETZ 1990 

§ 37 § 37 

(2) In die Dienstzeit werden (2) In die Dienstzeit werden 

nicht einqerechnet: nicht einqerechnet: 

1. 

2. 

die Zeit einer 

Desertion oder 

unerlaubten 

Abwesenheit. 

beginnend mit dem auf 

ein solches Entweichen 

oder auf den Beqinn 

eines solchen 

Fernbleibens folqenden 

Tag bis einschließlich 

des Tages. an dem sich 

der Wehrpflichtiqe 

selbst stellt oder 

aufqegriffen wird, 

die Zeit. während der 

sich ein 

Wehrpflichtiger durch 

listige Umtriebe. durch 

Nichtbefolqunq des 

Einberufunqsbefehls. 

durch Herbeiführung der 

Dienstuntauglichkeit 

oder durch grobe 

Täuschung dem Dienst 

entzoqen hat. 

1. 

2. 

die Zeit einer 

Desertion oder 

unerlaubten 

Abwesenheit. 

beginnend mit dem auf 

ein solches Entweichen 

oder auf den Beginn 

eines solchen 

Fernbleibens folqenden 

Tag bis einschließlich 

des Tages. an dem sich 

der Wehrpflichtige 

selbst stellt oder 

aufgeqriffen wird. 

die Zeit. während der 

sich ein 

Wehrpflichtiqer durch 

listige Umtriebe. durch 

Nichtbefolgung des 

Einberufunqsbefehls. 

durch Herbeiführung der 

Dienstuntauqlichkeit 

oder durch qrobe 

Täuschung dem Dienst 

entzogen hat. 
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4. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassunq: 

die Zeit einer Haft 

oder sonstiqen 

behördlichen Anhaltunq. 

die Zeit. während der 

ein Wehrpflichtiqer aus 

sonstiqen Gründen 

verhindert war. eine 

Truppenübunq oder eine 

Kaderübunq anzutreten. 

3. 

4. 

5. 

Entwurf: 

die Zeit einer Haft 

oder sonstiqen 

behördlichen Anhaltunq. 

die Zeit. während der 

ein Wehrpflichtiqer aus 

sonstiqen Gründen 

verhindert war. eine 

Truppenübunq oder eine 

Kaderübunq anzutreten 

und 

die Zeit einer 

Dienstenthebunq nach 

dem 

Heeresdisziplinarqesetz 

-1994 (HDG 1994). BGBl. 

Nr. xxx. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 47 

Entwur f: 

§ 47 

(6) Gelangt einem Soldaten. 

der mit der Funktion eines 

Disziplinarvorgesetzten nach 

dem Heeresdisziplinargesetz 

1994 betraut ist. der Verdacht 

einer von Amts weqen zu 

verfolqenden qerichtlich 

strafbaren Handlunq zur 

Kenntnis. die 

1. den besonderen 

gesetzmäßigen 

Wirkunqsbereich dieses 

Soldaten betrifft und 

2. nicht auch den Verdacht 

einer Pflichtverletzunq 

nach dem 

Heeresdisziplinarqesetz 

1994 beqründet. 

so hat dieser Soldat die 

Strafanzeiqe an die 

Staatsanwaltschaft zu erstatten. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 56 

(2) Disziplinarvorgesetzte 

(§§ 15 und 16 des 

Heeresdisziplinargesetzes 1985 

(HDG). BGBl. Nr. 294) haben 

hinsichtlich der Ahndung von 

Pflichtverletzungen der ihnen 

unterstellten Beamten. die 

nicht Soldaten sind. die 

Stellung der Dienstbehörde nach 

dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 

1979. 

Das Recht der Dienstbehörde zur 

Erlassung von 

Disziplinarverfügungen kommt 

hinsichtlich der ihnen 

unterstellten Beamten. die 

nicht Soldaten sind. auch den 

Einheitskommandanten (§§ 14 und 

16 HDG) zu. 

Entwurf: 

§ 56 

(2) Hinsichtlich der Ahndung 

von Pflichtverletzungen der 

ihnen unterstellten Beamten. 

die nicht Soldaten sind. haben 

1. 

2. 

Soldaten. die mit der 

Funktion eines 

Disziplinarvorgesetzten 

nach dem 

Heeresdisziplinargesetz 

1994 betraut sind. die 

Stellung der 

Dienstbehörde nach 

dem Beamten­

Dienstrechtsgesetz 1979 

und 

Soldaten. die mit der 

Funktion eines 

Einheitskommandanten 

nach dem 

Heeresdisziplinarqesetz 

1994 betraut sind. das 

Recht der Dienstbehörde 

zur Erlassunq von 

Disziplinarverfügunqen. 

Das Recht der Dienstbehörde zur 

Erlassung von 

Disziplinarverfügunqen steht 

den Organen nach Z 1 nur 

insweit zu. als das Organ nach 

Z 2 an dieser Erlassung 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

Im übrigen bleiben die 

Bestimmungen des 

Beamten-Dienstrechtsgesetzes 

1979 unberührt. 

Entwurf: 

verhindert ist. Im übrigen 

bleiben die Bestimmungen des 

Beamten-Dienstrechtsqesetzes 

1979 unberührt. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 68 

Entwurf: 

§ 68 

(3 al Der § 37 Abs. 2. § 47 

Abs. 6 und der § 56 Abs. 2. 

ieweils in der Fassung des 

Bundesqesetzes BGBl. Nr. xxx. 

treten mit 1. Jänner 1994 in 

Kraft. 

343/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 289 von 318

www.parlament.gv.at



- 16 -

G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

HEERESGEBUHRENGESETZ 1992 

§ 2 

(2) Die Ansprüche bestehen 

nur für Zeiten. die in die 

Dienstzeit des Wehrpflichtigen 

einzurechnen sind. Weist der 

Wehrpflichtige nach. daß er aus 

von ihm nicht verschuldeten 

Gründen verhindert war. eine 

Truppenübung oder eine 

Kaderübung anzutreten. so hat 

er Anspruch auf Leistungen nach 

dem IV. und VI. Hauptstück auch 

für die Zeit dieser 

Verhinderung. Im Falle einer 

Desertion oder unerlaubten 

Abwesenheit hat der 

Wehrpflichtige ab dem 

Zeitpunkt. an dem er sich 

selbst stellt oder aufgegriffen 

wird. Anspruch auf Leistungen 

nach dem IV. Hauptstück. Ein 

Anspruch nach dem V. Hauptstück 

auf Familienunterhalt sowie auf 

Wohnkostenbeihilfe für eine 

Wohnunq. in der der 

Wehrpflichtige mit Personen im 

qemeinsamen Haushalt lebt. für 

die ein Anspruch auf 

Familienunterhalt besteht. 

bleibt auch während iener 

Zeiten aufrecht. die nicht in 

Entwurf: 

HEERESGEBUHRENGESETZ 1992 

§ 2 

(2) Die Ansprüche bestehen 

nur für Zeiten. die in die 

Dienstzeit des Wehrpflichtigen 

einzurechnen sind. Weist der 

Wehrpflichtige nach. daß er aus 

von ihm nicht verschuldeten 

Gründen verhindert war. eine 

Truppenübung oder eine 

Kaderübung anzutreten. so hat 

er Anspruch auf Leistunqen nach 

dem IV. und VI. Hauptstück auch 

für die Zeit dieser 

Verhinderung. Im Falle einer 

Desertion oder unerlaubten 

Abwesenheit hat der 

Wehrpflichtige ab dem 

Zeitpunkt. an dem er sich 

selbst stellt oder aufgegriffen 

wird. Anspruch auf Leistunqen 

nach dem IV. Hauptstück. Ein 

Anspruch nach dem V. Hauptstück 

auf Familienunterhalt sowie auf 

Wohnkostenbeihilfe für eine 

Wohnung. in der der 

Wehrpflichtige mit Personen im 

gemeinsamen Haushalt lebt. für 

die ein Anspruch auf 

Familienunterhalt besteht. 

bleibt auch während iener 

Zeiten aufrecht. die nicht in 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassunq: 

die Dienstzeit einzurechnen 

sind. 

Entwurf: 

die Dienstzeit einzurechnen 

sind. Die Ansprüche nach diesem 

Bundesqesetz werden durch eine 

Dienstenthebunq nach dem 

Heeresdisziplinarqesetz 1994 

(HDG 1994). BGB1. Nr. xxx. dem 

Grunde nach nicht berührt. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 13 

(2) Für Zeitsoldaten gilt 

der Abs. 1 nur während 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

militärischer Ubunqen. 

die länger als 24 

Stunden dauern. oder 

der Offiziers- und 

Unteroffiziersausbil­

dung an Akademien und 

Schulen des 

Bundesheeres und 

während sonstiger Kurse 

im Rahmen dieser 

Ausbildunq oder 

einer Heranziehung zu 

einem Einsatz nach § 2 

Abs. 1 lit. abis c WG 

oder 

einer dienstlichen 

Verwendung im 

Zusammenhang mit 

außerordentlichen 

übungen nach § 35 

Abs. 4 WG oder 

der Zeit. in der sie 

aus anderen als in den 

Z 1 bis 4 genannten 

Anlässen befehlsgemäß 

den Garnisonsort 

verlassen haben. oder 

eines Freiheitsentzuges 

nach dem 

Entwurf: 

§ 13 

(2) Für Zeitsoldaten qilt 

der Abs. 1 nur während 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

militärischer Ubungen. 

die länger als 24 

Stunden dauern. oder 

der Offiziers- und 

Unteroffiziersausbil­

dung an Akademien und 

Schulen des 

Bundesheeres und 

während sonstiqer Kurse 

im Rahmen dieser 

Ausbildung oder 

einer Heranziehunq zu 

einem Einsatz nach § 2 

Abs. 1 lit. abis c WG 

oder 

einer dienstlichen 

Verwendung im 

Zusammenhanq mit 

außerordentlichen 

Ubungen nach § 35 

Abs. 4 WG oder 

der Zeit. in der sie 

aus anderen als in den 

Z 1 bis 4 genannten 

Anlässen befehlsgemäß 

den Garnisonsort 

verlassen haben. oder 

eines Freiheitsentzuqes 

nach dem 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassunq: 

Heeresdisziplinarqesetz 

1985 (HDGl. BGB1. 

Nr. 294. 

Entwurf: 

Heeresdisziplinarqesetz 

1994. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 54 

Entwurf: 

§ 54 

(1 al Der § 2 Abs. 2. § 13 

Abs. 2 und der § 55. ieweils in 

der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. xxx. treten mit 

1. Jänner 1994 in Kraft. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 55 

(11) Das Monatsqeld nach § 3 

tritt hinsichtlich des § 43 

Abs. 2. § 49 Abs. 2 und des 

§ 77 Abs. 1 HOG an die Stelle 

des Tagqeldes nach § 3 HGG. 

(12) Die Prämie im 

Grundwehrdienst nach § 5 tritt 

hinsichtlich des § 43 Abs. 2 

HOG und des § 77 Abs. 1 HOG. 

soweit sich diese Bestimmung 

auf Soldaten im Grundwehrdienst 

bezieht. an die Stelle der 

Monatsprämie nach § 5 HGG. 

(13) Eine Treueprämie nach 

§ 9 tritt hinsichtlich 

1. des § 51 Abs. 3. § 52 

Abs. 2. § 77 Abs. 1 und 

des § 79 Abs. 5 und 6 

HDG und 

2. des § 5 Abs. 4 Z 2 

des 

Auslandseinsatzgesetzes 

(AuslEG). BGB1. 

Nr. 233/1965. 

Entwurf: 

§ 55 

(11) entfällt 

(12) entfäll t 

(13) Eine Treueprämie nach 

§ 9 tritt hinsichtlich 

des § 5 Abs. 4 Z 2 des 

Auslandseinsatzqesetzes 

(AuslEG). BGB1. Nr. 233/1965. 

an die Stelle einer an die Stelle einer 

Uberbrückunqshilfe nach § 8 HGG. Uberbrückunqshilfe nach § 8 HGG. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

BUNDESGESETZ UBER 

MILITÄRISCHE AUSZEICHNUNGEN 

§ 13 

(ll Von der Verleihung der 

Wehrdienstmedaille sind 

Personen ausgeschlossen. die 

1. 

2. 

wegen einer oder 

mehrerer nach dem 

Militärstrafgesetz. 

BGB1. Nr. 344/1970. 

qerichtlich strafbarer 

Handlungen verurteilt 

wurden oder 

wegen einer 

Pflichtverletzung nach 

dem 

lleeresdisziplinarqesetz 

1985. BGB1. Nr. 294. 

mit einer anderen 

Disziplinarstrafe als 

dem Verweis. der 

Geldbuße oder dem 

Ausganqsverbot für 

höchstens sieben Tage 

bestraft wurden. 

Entwurf: 

BUNDESGESETZ UBER 

MILITÄRISCHE AUSZEICHNUNGEN 

§ 13 

(ll Von der Verleihunq der 

Wehrdienstmedaille sind 

Personen ausgeschlossen. die 

1. 

2. 

wegen einer oder 

mehrerer nach dem 

Militärstrafqesetz. 

BGB1. Nr. 344/1970. 

qerichtlich strafbarer 

Handlungen verurteilt 

wurden oder 

wegen einer 

Pflichtverletzung nach 

dem 

Heeresdisziplinarqesetz 

1994 (HDG 1994)' BGBL 

Nr. xxx. mit einer 

anderen 

Disziplinarstrafe als 

einem Verweis. einer 

Geldbuße oder einem 

Ausganqsverbot bis zu 

sieben Taqen bestraft 

wurden. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassunq: 

§ 15 

(5) Hinsichtlich des 

Ausschlusses von der Verleihung 

einer Wehrdienst-Auszeichnung 

gilt an Stelle des § 13 Abs. 1 

Z 2 bei Pflichtverletzunge~. 

die nach dem 

Heeresdisziplinargesetz. BGBI. 

Nr. 151/1956. bestraft wurden. 

der § 3 Abs. 4 Z 2 des 

Bundesgesetzes über das 

Bundesheerdienstzeichen. BGBI. 

Nr. 202/1963. 

Entwurf: 

§ 15 

(5) Hinsichtlich des 

Ausschlusses von der Verleihunq 

einer Wehrdienst-Auszeichnung 

gilt an Stelle des § 13 Abs. 1 

Z 2 bei Pflichtverletzunqen. 

die nach dem 

Heeresdisziplinarqesetz. BGBI. 

Nr. 151/1956. bestraft wurden. 

der § 3 Abs. 4 Z 2 des 

Bundesqesetzes über das 

Bundesheerdienstzeichen. BGBI. 

Nr. 202/1963. Der Ausschluß von 

der Verleihunq einer 

Wehrdienst-Auszeichnung nach 

§ 13 qilt auch für Personen. 

die weqen einer 

Pflichtverletzung nach dem 

Heeresdisziplinargesetz 1985 

(HDG). BGBI. Nr. 294. mit einer 

anderen Disziplinarstrafe als 

einem Verweis. einer Geldbuße 

oder einern Ausgangsverbot bis 

zu sieben Taqen bestraft wurden. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 17 

Entwurf: 

§ 17 

(1 al Der § 6 Abs. 2 in der 

Fassung des Bundesqesetzes 

BGBl. Nr. 327/1990 ist mit 

27. Juni 1990 in Kraft getreten. 

(1 bl Der § 13 Abs. 1 und 

der § 15 Abs. 5. leweils in der 

Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. Nr. xxx. treten mit 

1. Jänner 1994 in Kraft. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

AUSLANDSEINSATZGESETZ 

§ 4 

Für die Ahndung von 

Pflichtverletzunqen. die 

während einer Dienstleistung in 

einer gemäß § 1 des 

Bundesverfassungsgesetzes BGBl. 

Nr. 173/1965 gebildeten Einheit 

von Soldaten (§ 1 des 

Wehrgesetzes 1978) begangen 

worden sind. ist das 

Heeresdisziplinargesetz 1985 

(HDG). BGBl. Nr. 294. nach 

Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen anzuwenden: 

1. Disziplinarvorgesetzter 

a) 

b) 

aller der 

entsendeten 

Einheit 

angehörenden 

Soldaten ist der 

Vorqesetzte dieser 

Einheit. soweit 

für sie nicht ein 

Disziplinarvorge­

setzter innerhalb 

dieser Einheit 

zuständig ist. 

des Vorgesetzten 

der entsendeten 

Entwurf: 

AUSLANDSEINSATZGESETZ 

§ 4 

Für die Ahndung von 

Pflichtverletzungen. die 

während der Dienstverwendung in 

einer nach § 1 des 

Bundesverfassungsgesetzes BGBI. 

Nr. 173/1965 gebildeten Einheit 

von Soldaten begangen worden 

sind. ist das 

Heeresdisziplinargesetz 1994 

(HDG 1994). BGBI. Nr. xxx. mit 

folgenden MaBqaben anzuwenden: 

1. Disziplinarvorgesetzter 

ist 

a) 

b) 

der 

Vorgesetzte dieser 

Einheit. soweit 

für die in der 

Einheit 

verwendeten 

Soldaten nicht ein 

Disziplinarvorge­

setzter innerhalb 

dieser Einheit 

zuständig ist. und 

hinsichtlich des 

Vorgesetzten 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassunq: 

Einheit ist der 

Bundesminister für 

Landesverteidiqunq. 

Erweist sich auf Grund 

der besonderen Umstände 

des Einsatzes oder der 

örtlichen Verhältnisse 

eine von der lit. a 

abweichende Reqelunq 

als notwendiq, so kann 

der Bundesminister für 

Landesverteidiqunq 

durch Verordnunq einen 

oder mehrere 

Disziplinarvorqesetzte 

bestimmen. 

Für die auf diese Weise 

bestimmten 

Disziplinarvorqesetzten 

ist der Bundesminister 

für Landesverteidiqunq 

Disziplinarvorqesetzter. 

Zuständiqe 

Disziplinarkommission 

erster Instanz ist die 

Disziplinarkommission, 

die für den Soldaten 

2. 

Entwurf: 

dieser Einheit der 

Bundesminister für 

Landesverteidiqunq. 

Erweist sich auf Grund 

der besonderen Umstände 

des Einsatzes oder der 

örtlichen Verhältnisse 

eine von der lit. a 

abweichende Reqelunq 

als notwendiq, so kann 

der Bundesminister für 

Landesverteidiqunq 

durch Verordnunq einen 

oder mehrere 

Disziplinarvorqesetzte 

bestimmen. Diese 

Verordnunq bedarf nicht 

der Kundmachunq im 

Bundesqesetzblatt, 

sondern ist auf die für 

Dienstanweisunqen im 

Bundesheer übliche Art 

kundzumachen. Für die 

mit einer solchen 

Verordnunq bestimmten 

Disziplinarvorqesetzten 

ist der Bundesminister 

für Landesverteidiqunq 

Disziplinarvorqesetzter. 

Die Zuständiqkeit im 

Kommissionsverfahren 

bleibt von der 

Dienstverwendunq in der 

entsendeten Einheit 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

3. 

Geltende Fassunq: 

unmittelbar vor Beqinn 

der Dienstleistunq in 

der entsendeten Einheit 

zuständiq war. 

Die Bemessunqsqrundlage 

der Geldbuße und der 

Geldstrafe wird 

a) für Soldaten, die 

Präsenzdienst 

leisten, durch die 

nach § 3 Abs. 2 

gebührende 

Geldleistunq, 

ausqenommen den 

Familienzuschlag 

des Grundbetrages, 

b) für Soldaten, die 

dem Bundesheer auf 

Grund eines 

Dienstverhältnis­

ses anqeh3ren, 

durch die 

Dienstbezüge qemäß 

§ 49 Abs. 2 HDG 

und die 

Auslandseinsatz­

zulaqe 

qebi 1 det. 

3. 

4. Die Geldbuße, die 4. 

Geldstrafe und der vom 

Beschuldigten zu 

leistende Kostenbeitraq 

sind 

erforderlichenfalls 

Entwurf: 

unberührt. 

Die Bemessunqsqrundlaqe 

für die Geldbuße und 

die Geldstrafe umfaßt 

a) für Soldaten, die 

Präsenzdienst 

leisten, die 

Geldleistunq nach 

§ 3 Abs. 2. 

b) 

ausgenommen den 

Familienzuschlaq 

des Grundbetraqes, 

und 

für Soldaten, die 

dem Bundesheer auf 

Grund eines 

Dienstverhältnis­

ses anqehören, 

die 

Dienstbezüqe nach 

§ 51 HDG 1994 und 

die Auslandsein­

satzzulaqe. 

Die Geldbuße, die 

Geldstrafe und der vom 

Bestraften zu 

leistende Kostenbeitraq 

sind bei Bedarf auch 

durch Abzug von den für 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

durch Abzug von den die 

Bemessungsqrundlaqe 

bildenden Bezüqen und 

im Falle der Z 3 lit. a 

auch vom 

Familienzuschlaq des 

Grundbetrages. im Falle 

der Z 3 lit. b auch von 

der Haushaltszulaqe zu 

vollstrecken. 

Entwurf: 

den ieweiliqen Monat 

qebührenden Bezüqen 

nach Z 3 einschließlich 

des Familienzuschlaqes 

zum Grundbetraq und der 

Haushaltszulaqe zu 

vollstrecken. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 6 a 

Entwurf: 

§ 6 a 

§ 4 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx 

tritt mit 1. Jänner 1994 in 

Kraft. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassunq: 

BEAHTEN-DIENSTRECHTSGESETZ 1979 

§ 139 

Die §§ 91 bis 135 sind auf die 

dem Anwendunqsbereich des 

Heeresdisziplinarqesetzes 1985. 

BGBl. Nr. 294. unterlieqenden 

Beamten. die nach § 11 des 

Wehrqesetzes 1990 zur Ausübunq 

einer Unteroffiziers funktion 

heranqezoqen sind. nicht 

anzuwenden. 

Entwurf: 

BEAl·1TEN-DIENSTRECHTSGESETZ 1979 

§ 139 

Die §§ 91 bis 135 sind auf die 

dem Anwendunqsbereich des 

Heeresdisziplinarqesetzes 1994 

(HDG 1994). BGBl. Nr. xxx. 

unterlieqenden Beamten. die 

nach § 11 des Wehrqesetzes 1990 

zur Ausübunq einer 

Unteroffiziersfunktion 

heranqezoqen sind. nicht 

anzuwenden. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassunq: 

§ 142 

Die §§ 91 bis 135 sind auf die 

dem Anwendunqsbereich des 

Heeresdisziplinarqesetzes 1985 

unterlieqenden Beamten. die 

nach § 11 des Wehrqesetzes 1990 

zur Ausübunq einer 

Unteroffiziersfunktion 

herangezogen sind. nicht 

anzuwenden. 

Entwurf: 

§ 142 

Die §§ 91 bis 135 sind auf die 

dem Anwendungsbereich des 

Heeresdisziplinarqesetzes 1994 

unterliegenden Beamten. die 

nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 

zur Ausübunq einer 

Unteroffiziersfunktion 

herangezogen sind. nicht 

anzuwenden. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 151 

Die §§ 91 bis 135 sind auf die 

dem Anwendungsbereich des 

Heeresdisziplinargesetzes 1985 

unterlieqenden Berufsoffiziere 

und zeitverpflichteten Soldaten 

nicht anzuwenden. 

Entwurf: 

§ 151 

Die §§ 91 bis 135 sind auf die 

dem Anwendunqsbereich des 

Heeresdisziplinarqesetzes 1994 

unterliegenden Berufsoffiziere 

und zeitverpflichteten Soldaten 

nicht anzuwenden. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 246 

Entwurf: 

§ 246 

(5) Die §§ 139. 142 und 151. 

ieweils in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx. 

treten mit 1. Jänner 1994 in 

Kraft. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

GEHALTSGESETZ 1956 

§ 75 

(4) § 13 Abs. 1 ist auf 

Berufsoffiziere mit der 

Abweichung anzuwenden. daß im 

Anwendungsbereich des § 80 des 

Heeresdisziplinargesetzes 1985. 

BGBI. Nr. 294. an die Stelle 

der in der Z 2 genannten 

Disziplinarstrafen die 

Disziplinarstrafen des 

Disziplinararrestes und der 

Deqradierung treten. 

Entwurf: 

GEHALTSGESETZ 1956 

§ 75 

(4) § 13 Abs. 1 ist auf 

Berufsoffiziere mit der 

Abweichunq anzuwenden. daß im 

Anwendungsbereich der §§ 80 bis 

83 des 

Heeresdisziplinarqesetzes 1994 

(HDG 1994). BGBI. Nr. xxx. an 

die Stelle der in der Z 2 

qenannten Disziplinarstrafen 

die Disziplinarstrafen des 

Disziplinararrestes und der 

Deqradierunq treten. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 78 

(5) § 75 Abs. 4 ist auf die 

dem Anwendunqsbereich des 

Heeresdisziplinarqesetzes 1985 

unterlieqenden 

zeitverpflicheteten Soldaten 

sinnqemäß anzuwenden. 

Entwurf: 

§ 78 

(5) § 75 Abs. 4 ist auf die 

dem Anwendungsbereich des 

Heeresdisziplinarqesetzes 1994 

unterliegenden 

zeitverpflicheteten Soldaten 

sinnqemäß anzuwenden. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 85d 

(3) § 75 Abs. 4 ist auf die 

dem Anwendungsbereich des 

Heeresdisziplinargesetzes 1985 

unterliegenden Beamten. die 

nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 

zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion 

herangezogen sind. sinngemäß 

anzuwenden. 

Entwurf: 

§ 85d 

(3) § 75 Abs. 4 ist auf die 

dem Anwendungsbereich des 

Heeresdisziplinargesetzes 1994 

unterliegenden Beamten. die 

nach § 11 des Wehrgesetzes 1990 

zur Ausübung einer 

Unteroffiziersfunktion 

herangezogen sind. sinngemäß 

anzuwenden. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 90 

Entwurf: 

§ 90 

(3) § 75 Abs. 4. § 78 Abs. 5 

und § 85 d Abs. 3. ieweils in 

der Fassung des Bundesqesetzes 

BGB1. Nr. xxx. treten mit 

1. Jänner 1994 in Kraft. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: Entwurf: 

BUNDES-PERSONALVERTRETUNGSGESETZ BUNDES-PERSONALVERTRETUNGSGESETZ 

§ 43 

Auf Soldaten. die den 

Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes unterliegen. ist 

§ 50 des Wehrgesetzes 1990. 

BGBl. Nr. 305. nicht 

anzuwenden. Eine Mitwirkung im 

Disziplinarverfahren nach dem 

Heeresdisziplinargesetz 1985. 

BGBl. Nr. 294. obliegt dem 

Mitglied des fOr den 

Beschuldigten zuständigen 

Dienststellenausschusses. das 

von diesem Ausschuß dafOr 

bestimmt wurde. 

§ 43 

Auf Soldaten. die den 

Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes unterliegen. ist 

§ 50 des Wehrgesetzes 1990. 

BGBl. Nr. 305. nicht 

anzuwenden. Eine Mitwirkung im 

Disziplinarverfahren nach dem 

Heeresdisziplinargesetz 1994 

(HDG 1994). BGBl. Nr. xxx. 

obliegt dem Mitglied des fOr 

den Beschuldigten zuständigen 

Dienststellenausschusses. das 

von diesem Ausschuß dafOr 

bestimmt wurde. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

§ 45 

Entwurf: 

§ 45 

§ 43 in der Fassunq des 

Bundesqesetzes BGB1. Nr. xxx 

tritt mit 1. Jänner 1994 in 

Kraft. 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

HEERESDISZIPLINARRECHTS­

ANPASSUNGSGESETZ 

ARTIKEL VIII 

(1) Dieses Bundesgesetz 

tritt mit 1. Jänner 1986 in 

Kraft. 

(2) Soweit Ordnungsstrafen 

und Disziplinarstrafen auch 

nach dem Inkrafttreten des 

Heeresdisziplinargesetzes 1985 

noch nach den Bestimmungen des 

Heeresdisziplinargesetzes. 

BGBl. Nr. 151/1956. in der 

Fassung der Bundesqesetze BGBl. 

Nr. 264/1957. 234/1965. 

272/1971. 369/1975. 168/1983 

und 211/1984 sowie der 

Kundmachungen BGBl. 

Nr. 446/1983. 486/1983 und 

182/1984 zu vollstrecken sind 

(§ 81 Abs. 3 HDG). finden das 

Bundesgesetz über die 

Entsendunq von Angehöriqen des 

BUndesheeres zur Hilfeleistunq 

in das Ausland und das 

Gehaltsqesetz 1956 in der 

Fassunq vor dem Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes Anwendunq. 

(3) Für Personen. deren 

Vorrück unq in die nächsthöhere 

Entwurf: 

HEERESDISZIPLINARRECHTS­

ANPASSUNGSGESETZ 

ARTIKEL VIII 

entfällt 
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G E GEN tl B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

Gehaltsstufe infolge der 

Verhänqung von 

Disziplinarstrafen nach den 

Bestimmungen des 

Heeresdisziplinarqesetzes in 

der im Abs. 2 qenannten Fassung 

aufgeschoben oder gehemmt 

wurde, finden die Bestimmunqen 

des Gehaltsgesetzes 1956 über 

die rückwirkende Vollziehung 

der Vorrückung sowie über die 

spätere Anrechnunq des 

Hemmunqszeitraumes in der vor 

dem Inkrafttreten dieses 

Bundesqesetzes geltenden 

Fassunq Anwendung. 

(4) Verordnungen auf Grund 

der Bestimmunqen dieses 

Bundesgesetzes können bereits 

von dem seiner Kundmachung 

folgenden Taq an erlassen 

werden. 

(5) Mit der Vollziehunq 

dieses Bundesgesetzes 

hinsichtlich 

1. der Art. I und II der 

Bundesminister für 

Landesverteidiqung, 

2. des Art. III die 

Bundesregierung, in 

Anqeleqenheiten ;edoch, 

Entwurf: 
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G E GEN U B E R S TEL L U N G 

Geltende Fassung: 

die nur den 

Wirkungsbereich eines 

Bundesminsters 

betreffen. dieser 

Bundesminister. 

3. des Art. IV ieder 

Bundesminister 

insoweit. als er 

oberste Dienstbehörde 

ist. 

4. der Art. V und VI die 

Bundesreqierung und 

5. des Art. VII der 

Bundesminister für 

Justiz 

betraut. 

Entwurf: 
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